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Auf ein WortAuf ein Wort

Seit fast 20 Jahren wird in Deutschland die Kodifikation des Umweltrechts in einem
zusammenfassenden Werk, dem Umweltgesetzbuch (UGB), diskutiert. Gedacht als ein-
fachgesetzliches Grundgesetz für die Umwelt könnte eine Vereinheitlichung, Harmoni-
sierung und Innovation des Rechts der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen
geschaffen werden – vergleichbar mit der Ende des 19. Jahrhunderts nach mehrjährigem
Vorlauf gelungenen Vereinheitlichung des Privatrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

Zehn Jahre nach der Herausgabe eines gedruckten, über 1.700 Seiten umfassenden
Entwurfs der dafür seinerzeit vom Bundesumweltministerium gebildeten Unabhängigen
Sachverständigenkommission für ein Umweltgesetzbuch gab es einen ungewöhnlichen
politischen Vorstoß: Im Mai 2008 hatte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) einen nicht-ressortabgestimmten Entwurf eines Umwelt-
gesetzbuches (UGB) zur öffentlichen Anhörung herausgegeben: Dabei handelte es sich
um ein aktualisiertes Zwischenergebnis der inzwischen jahrzehntealten Diskussion über
das UGB.

Die seitens der kommunalen Spitzenverbände zum Entwurf vom Mai 2008 geäußerte
Skepsis an seiner Verabschiedung hat sich inzwischen bestätigt. Die nach mehrmaliger
Vertagung dieses Punktes schließlich für die Sitzung des Bundeskabinetts am 17.12.2008
vorgesehene Beschlussfassung zum UGB ist auch an diesem Tag wieder von der Tages-
ordnung abgesetzt worden. Nach verbreiteter Einschätzung ist davon auszugehen, dass

dies der letztmögliche Termin war, um das Gesetzgebungsverfahren noch in dieser Legislaturperiode erfolgreich abschließen zu können.
Vereinzelt wird noch eine „Notoperation“ – etwa eine Einbringung aus der Mitte des Bundestages – für möglich gehalten, die dann aber
keine angemessene Beratung des Gesetzentwurfs gewährleisten könnte. Man wird daher davon ausgehen dürfen, dass die Verabschie-
dung des UGB im Laufe dieser Legislaturperiode äußerst unwahrscheinlich geworden ist.

Die kommunalen Spitzenverbände hatten ihre Zustimmung zum Vorhaben eines UGB stets daran geknüpft, dass eine einheitliche
Kodifikation zur Vereinfachung und Entbürokratisierung im Interesse von Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern führen müsse. Der
nunmehr seit Ende Mai 2008 vorliegende Referentenentwurf wurde diesem Ziel nicht gerecht: Nach dem Vorschlag sollten alle Vor-
haben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine Vorprüfung vorgesehen war, einer integrierten Vorhabengenehmigung
(iVG) bedürfen. Damit wäre die Anzahl der genehmigungspflichtigen Tatbestände deutlich gegenüber den bisherigen ausgedehnt
worden. Darin lag ein Widerspruch zu dem insbesondere von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg verfolgten Ziel, Geneh-
migungspflichten zu reduzieren und – soweit möglich – auf Anzeigetatbestände überzugehen. Die Einführung einer Vielzahl neuer,
unbestimmter Rechtsbegriffe (z.B. „schädliche Umweltveränderung“), deren Auslegung erst in Jahren durch neue Rechtsprechung
gefestigt worden wäre, hätte zu Unsicherheiten im Vollzug geführt: Eine „Veränderung“ festzustellen, hätte in der Praxis mehr ver-
langt als die Bewertung einer immissionsschutzrechtlichen Einwirkung oder einer wasserrechtlichen Benutzung. Die beabsichtigte
Fortgeltung bundesrechtlicher Immissionsschutzregeln und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung hätte dabei zu einer
Fortsetzung der Handhabung weiter Teile der bisherigen Umweltgesetzgebung neben dem vorgeschlagenen UGB geführt. Die Proble-
matik für den Verwaltungsvollzug wäre noch dadurch verschärft worden, dass die Kodifizierung des Umweltrechts in zwei Schritten,
in dieser und der nächsten Legislaturperiode, hätte erfolgen sollen. Für die kommunalen Vollzugsbehörden hätte dies bedeutet, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Nebeneinander von UGB 2009 und den durch das EG UGB veränderten „Rumpfgesetzen“
sowie Überleitungsvorschriften zu vollziehen gehabt hätten. 

Der massive Widerstand der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens gegen den erneuten Entwurf hat erwiesen, dass diese Besorgnisse der
Kommunen auch auf der „Kundenseite“ der Umweltverwaltung geteilt werden.

Dass ein Gesetzgebungsvorschlag weder von der Verwaltung noch der Wirtschaft gewollt wird, sollte erst recht die Frage aufwerfen,
ob ein Vorschlag für den Verwaltungsvollzug praktikabel ist und zu einer Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung führt: Unver-
ständlicherweise hat der Bund das weitreichende Gesetzgebungsvorhaben UGB jedoch im Jahr 2008 unter massivem Zeitdruck vor-
angetrieben, ohne eine gründliche Gesetzesfolgenabschätzung in verwaltungsorganisatorischer und finanzieller Hinsicht vorzunehmen.

Sollte also das Projekt UGB weiter verfolgt werden, müsste zu dem Entwurf zunächst eine gründliche Gesetzesfolgenabschätzung
erfolgen. Diese könnte aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen eines praxisgerechten Planspiels der verschiedenen
Ebenen der öffentlichen Umweltverwaltung vorgenommen werden.

Jedes Vorhaben eines UGB kann nur dann unterstützt werden, wenn im Ergebnis dieser gründlichen Überprüfung sichergestellt wäre,
dass ein hohes Schutzniveau für Umwelt und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger mit weitgehend unbürokratischen und kosten -
effizienten Regelungen verbunden werden kann. Bis dahin sollten anderweitige Entwürfe dahin verbannt werden, wo der Kommissions-
entwurf des UGB aus den Neunziger Jahren bürokratievermeidend ruht: In das Regal.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Umweltgesetzbuch –
die unendliche Geschichte
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Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag

Der Vorstand beschäftigte sich des Weite -
ren mit der Neuordnung des Gemeinde-

finanzierungsgesetzes und der beim Innen-
ministerium eingesetzten ifo-Kommission,
der auch Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände angehören. Die Aufgabe der
Kommission besteht maßgeblich in der Be-
ratung von Landtag und Landesregierung
und soll entlang des im Sommer 2008 vor -
gestellten Gutachtens des ifo-Instituts einen
Einstieg in die grundsätzliche Diskussion der
Gemeindefinanzen in Nordrhein-Westfalen
vornehmen. Die Kommission hat sich unter
der Leitung von Staatssekretär Karl Peter
Brendel, Innenministerium NRW, im Ok -
tober 2008 konstituiert und einen vorläu-
figen zeitlichen Fahrplan für die Kommis-
si onsarbeit diskutiert, die voraussichtlich im
Frühjahr 2010 beendet sein wird. 
In diesem Zusammenhang erörterten die
Vor standsmitglieder eine Ergänzungsvorla-
ge der Landesregierung zum Gemeindefi-
nanzierungsgesetz (GFG) 2009, mit der die
Erhöhung der Bildungspauschale um 60
Mil lionen Euro zu Lasten der allgemeinen
Schlüsselzuweisungen vorgesehen wird.
Damit sollen Finanzmittel, die den Kommu -
nen zur freien Verfügung zustehen, in die-
ser Höhe umgewidmet und einer Zweckbin -
dung unterworfen werden. Diese Absicht
der Landesregierung stieß auf einhellige
Ablehnung im Vorstand, da die Aufstockung
der Bildungspauschale im Wege einer Um-
widmung erfolgt und den Mitteln des kom -
munalen Steuerverbundes, das heißt originä -
ren kommunalen Mitteln, entzogen wer den
(vgl. dazu EILDIENST LKT NRW Nr. 1/Janu ar
2009, S. 43 – in diesem Heft).
Ein weiteres Schwerpunktthema der Vor-
standssitzung bildete der Ausbau von Plät-
zen für unterdreijährige Kinder nach dem
Kinderbildungsgesetz NRW beziehungs-
weise dem Kinderfördergesetz des Bundes.
Auf der Grundlage einer Abfrage bei den
Mitgliedern stellte der Vorstand fest, dass
die Kreise in Nordrhein-Westfalen als örtli-

che Jugendhilfeträger für das Jahr 2009/
2010 einen erheblichen Ausbau der Betreu -
ungskapazitäten für unterdreijährige Kin-
der planten. Damit sei ein deutlicher Bedarf
der Familien im kreisangehörigen Raum ar-
tikuliert. Die bislang vom Land NRW für
2009 geplanten zusätzlichen 11.000 Plätze
reichten erkennbar nicht aus, um den Be-
darf zu decken. Bei der Verteilung der zu-
sätzlichen Plätze und dem weiteren U3-
Aus bau dürfe der kreisangehörige Raum
nicht benachteiligt werden. Hier bestehe
im Vergleich zu den Großstädten oft noch
erheblicher Nachholbedarf. Nach ersten
Schätzungen auf der Grundlage einer Mit-
gliederabfrage für 2009 könnten landes-
weit zusätzlich etwa 7.000 Plätze im U3-
Bereich für das Jahr 2009/2010 erforderlich
sein. Daher forderte der Vorstand die Lan-
desregierung auf, das Kontingent von 11.000
Plätzen bereits im Rahmen der laufenden
Haushaltsberatungen deutlich zu erhöhen.
Eine Finanzierung der zusätzlichen Platz-
kontingente sei dem Land ohne Weiteres aus
den bisher den Kommunen vorenthaltenen
Bundesmitteln für die Betriebskosten der Be -
treuung unterdreijähriger Kinder möglich.
Darüber hinaus befasste sich der Vorstand
mit dem aktuellen Sachstand zum SGB II
(Hartz IV) und begrüßte grundsätzlich den
Beschluss der Arbeits- und Sozialminister-
konferenz (ASMK) vom 14.11.2008 zur Neu-
gestaltung der Organisationsstrukturen im
Bereich des SGB II. Die Positionierung des
Landkreistages NRW sei zu Recht damit
aufgegriffen worden, da der zwingende
Zusammenhang zwischen der Neuausrich-
tung der arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
te und der Neuordnung der Verwaltungs-
organisation betont werde. Unabdingbar für
eine effektive und effiziente Verwaltungs-
organisation der Zentren für Arbeit und
Grundsicherung (ZAG) müsse das Prinzip
der Letztentscheidungskompetenz der Trä-
gerversammlung in den strategischen Fragen
sein. Dies erfordere verbindliche, dezentral

ausgestaltete Konfliktlösungsregeln. Bund
und Länder wurden aufgefordert, auf der
Grundlage der vorliegenden Beschlüsse zü-
gig ein Gesetzgebungsverfahren einzulei-
ten, das den Trägern vor Ort hinreichende
de zentrale Spielräume und Planungssicher-
heit biete. Der Vorstand betonte in diesem
Zusammenhang die Bedeutung eines ein-
heitlichen Personalkörpers im Fall der
Nach folgeorganisation der Arbeitsgemein-
schaften (ARGEn) und präferierte dafür das
Rechtsinstitut der Anstalt des öffentlichen
Rechts (AöR). Der Vorstand bedauerte, dass
hinsichtlich der Ausweitung des Options-
modells keine Einigkeit habe erzielt werden
können. Die Forderung nach einem Wahl-
recht für eine eigene, kommunale Träger-
schaft wurde unterstrichen. Der Wettbewerb
zweier Systeme der Aufgabenwahrneh-
mung führe nicht zu Kontroll- und Steue-
rungsverlusten, sondern biete Chancen für
eine leistungssteigernde Konkurrenz. Der
Vorstand bekräftigte seine Kritik an der
nicht sachgerechten Anpassungsformel für
die Bundesbeteiligung an den Kosten der
Unterkunft und forderte den Bund auf, sei-
ne Zusage für eine Entlastung der Kommu-
nen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro durch
einen an den tatsächlichen Kosten gekop-
pelten Finanzierungsanteil einzuhalten. Die
Landesregierung wurde gebeten, sich wei-
ter für eine Änderung der Berechnung der
Bundesbeteiligung einzusetzen.
Eine weitere Thematik der Vorstandssitzung
bildete die Breitbandversorgung im kreis-
angehörigen Raum. Dazu stellte der Vor-
stand fest, dass diese nach wie vor hinter
der Verfügbarkeit von Breitbandangeboten
in den Ballungszentren zurückbleibe. An-
gesichts des zunehmenden Breitbandbe-
darfs von Wirtschaft, privaten Haushalten
und öffentlicher Verwaltung zeichneten sich
daher schwerwiegende Standortnachteile
für die Kommunen im kreisangehörigen
Raum ab. Deshalb rief der Vorstand die Lan -
desregierung auf, den flächendeckenden

Vorstand des LKT NRW
am 25.11.2008 in Düsseldorf

Unter Vorsitz von Präsident Landrat Thomas Kubendorff, Kreis Steinfurt, trafen die Vorstandsmitglieder des LKT NRW am 25.11.2008
in der Geschäftsstelle des Landkreistages in Düsseldorf zusammen. Erster Beratungsgegenstand war zunächst die am 12. und 13.
November 2008 in Zweiter beziehungsweise Dritter Lesung durch den Landtag verabschiedete Novellierung des Sparkassengesetzes
NRW. Die im letzten Stadium des Gesetzgebungsverfahrens seitens der Koalitionsfraktionen vorgenommenen Änderungen, die die
von den drei kommunalen Spitzenverbänden und den beiden Sparkassen- und Giroverbänden geäußerten Kritikpunkte an dem Gesetz -
entwurf in wesentlichen Teilen aufgegriffen haben, wurden vom Vorstand begrüßt (vgl. dazu EILDIENST LKT NRW Nr. 10/Oktober
2008, S. 325 ff.). Es konnten wesentliche Verbesserungen im Hinblick auf die WestLB-relevanten Teile des Gesetzentwurfs erreicht
werden. Der Vorrang freiwilliger vertraglicher Zusammenarbeit vor gesetzlichen Festlegungen im Hinblick auf den Finanzverbund
NRW sei ebenso wie die nunmehr vorgesehene Form der Beleihung der WestLB AG mit der Sparkassenzentralbankfunktion als deutliches
Entgegenkommen der Landesregierung im Hinblick auf die Position der fünf Verbände zu werten. Die Übernahme des Formulierungs-
vorschlages der fünf Verbände zur Verwendung der an den Träger ausgeschütteten Gewinne sei genauso wie die verbesserte Vertretung
der Hauptverwaltungsbeamten im Verwaltungsrat ausdrücklich anzuerkennen. Nach wie vor kritisch zu beurteilen sei die immer noch
optional vorgesehene Einführung der Bildung von Trägerkapital sowie die festgelegte Zwangsfusion der Sparkassenverbände.



Breitbandausbau durch eine an den Bei-
spielen Baden-Württembergs und Bayerns
orientierte, deutliche Aufstockung des im
Rahmen der gegenwärtigen Förderung be-
reits begonnenen Programms und die Schaf -
fung eines Breitbandbedarfsatlanten nach-
drücklich voranzutreiben.
Überdies diskutierte der Vorstand über die
Umsetzung einer neuen EU-Verordnung im
Bereich des Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) in das nationale Personen-
beförderungsrecht und stellte dazu fest,
dass in Zukunft sämtliche Verkehre im Be-
reich des ÖPNVs auf Grundlage einer Linien-
genehmigung dem Anwendungsbereich
dieser Verordnung (VO[EG] 1370/2007)

unterfielen. Aus diesem Grund forderte der
Vorstand, die Trennung der funktionalen Zu -
ständigkeit zwischen den Bezirksregierun-
gen als Genehmigungsbehörden einerseits
und den Kreisen und kreisfreien Städten als
Aufgabenträger des straßengebundenen
ÖPNVs andererseits aufzuheben und ein-
heitlich die Kreise und kreisfreien Städte zur
zuständigen Behörde im Sinne der VO 1370/
2007 zu bestimmen. Sofern diese grundsätz -
liche Aufhebung der funktionalen Trennung
zwischen Genehmigungsbehörden einer-
seits und Aufgabenträgern andererseits nicht
zu erreichen sei, sprach sich der Vorstand
dafür aus, dass zumindest eine Rechtsver-
bindlichkeit der Nahverkehrspläne der Auf-

gabenträger auf Bundes- wie auch auf Lan -
desebene angestrebt werden sollte.
Weitere Vorstandsthemen betrafen die Ko-
operation von Kreispolizeibehörden, das Po-
sitionspapier Regionale Bildungsnetzwerke
(vgl. EILDIENST LKT NRW Nr. 1/Januar
2009, S. 44 – in diesem Heft), der Gesetz-
entwurf zur Änderung dienstrechtlicher
Vor schriften (Neufassung des Landesbeam-
ten gesetzes), den Dementenzuschlag nach
§87b SGB XI sowie die künftige Zuständig-
keit bei wohnbezogenen Eingliederungs-
hil fen für Menschen mit Behinderungen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  00.10.00
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Mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben für Menschen mit Behinderung“ –

so beschreibt die Landesregierung das Ziel
ihrer Behindertenpolitik. Dieser erste Satz
des Programms „Teilhabe für alle“ gilt glei -
chermaßen für das Land und für die vielen
Akteure der Behindertenpolitik in den Ge-
meinden, Städten und Kreisen in Nordrhein-
Westfalen. Engagierte Menschen in der
Selbsthilfe, in Kirchen und Wohlfahrtsver-
bänden, in Politik und Verwaltung, in Werk-
stätten für behinderte Menschen oder
Wohneinrichtungen, Sozialleistungsträger
vor Ort und Landschaftsverbände und na-
türlich die Menschen mit Behinderungen
und ihre Familien – sie alle arbeiten daran,
dass das Leben jeden Tag ein bisschen „nor-
maler“ werden kann und Teilhabe zur selbst-
verständlichen Realität wird.
Die lange und bei weitem nicht vollständige
Liste der Akteure macht Eines deutlich: Teil-
habepolitik ist keine Angelegenheit für einen
einzelnen Akteur, erst das gemeinsame Zu-
sammenspiel Aller kann das Ziel erreichen.
Die Landesregierung ist fest entschlossen,
ihre Bemühungen weiter zu verstärken. Ende
2006 haben wir das Programm „Teilhabe für
alle“ mit einer Laufzeit von 2007 bis 2010
beschlossen und im April 2008 die erste Fort-
schreibung vorgelegt. „Teilhabe für alle“ um-
fasst heute 52 Maßnahmen und Projekte. Al-
lein im Jahr 2008 waren dafür rund 188
Millionen Euro eingeplant. 2007 sind es noch
182 Millionen gewesen. Ge genwärtig berei-
ten wir bereits die zweite Fortschreibung vor.
Sämtliche Ministerien sind am Programm
beteiligt, denn Teilhabe ist keine Angelegen-
heit nur für die Sozialpolitik. Menschen mit

Behinderungen brauchen eine gute Bildung
und Ausbildung, sie wollen arbeiten und sie
wollen nach ihren eigenen Vorstellungen
wohnen. Und selbstverständlich sollen be-
stehende Barrieren abgebaut werden. Ge-
nau diese Bereiche sind auch die Schwer-
punkte unseres Programms. So werden für
Barrierefreiheit im Öffentlichen Personen-
nahverkehr 110 Mio. Euro aufgewendet und
für den Mietwohnungsbau, für Eigenheime
und für stationäre Wohnformen werden je-
weils 20 Mio. Euro an zinsgünstigen Darle-
hen bereitgestellt.
„Teilhabe für alle“ ist kein Programm vom
grünen Düsseldorfer Tisch aus, ich will es
ständig weiterentwickeln und ich möchte
mit allen sprechen, die etwas von Behinder-
tenpolitik verstehen: Nicht nur mit den Ex-
perten, sondern auch mit den Betroffenen.
Deshalb habe ich das Programm in 16 Bür-
gergesprächen in allen Regionen Nord rhein-
Westfalens vorgestellt. Diese Bürgergesprä-
che sind eben so ein Teil unseres „Forums
Teilhabe für alle“ wie große Expertentagun -
gen. Am 8. Januar 2009 z.B. haben wir in
Köln gemeinsam mit dem Landesbehinder-
tenrat, dem Westdeutschen Rundfunk und
Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers über
„Behinderte Menschen in den Medien“ disku-
tiert. Und am 9. Januar 2009 haben Oliver
Wittke, der Minister für Bauen und Verkehr
und ich in Münster auf Wunsch der Praxis
bereits zum zweiten Mal herausragende
Wohnprojekte für Menschen mit Behinde-
rung vorgestellt.
Überall vor Ort sind wir von den Städten,
Gemeinden und Kreisen und den Land-
schaftsverbänden hervorragend aufgenom-

men und unterstützt worden. Dafür möch-
te ich mich herzlich bedanken. 
Natürlich sind die Kommunen auch an den
Projekten des Programms „Teilhabe für alle“
beteiligt. So wurde beispielsweise im Pro-
jekt „Barrierefreie Dokumente“ des Blinden-
und Sehbehindertenverbandes Westfalen
der Bedarf an barrierefreien Do kumenten
der öffentlichen Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen erhoben. Außerdem wurden
Kommunen über die Bedarfe blinder und
hochgradig sehbehinderter Menschen bera-
ten. Der Abschlussbericht des Projektes wird
in diesem Jahr als „Handbuch“ und Multi-
media-CD vorgelegt. Das „Handbuch“ bie-
tet Kommunal- und Landesverwaltungen
Informationen über die Praxis, gesetzliche
Grundlagen und über die Lebenslagen seh-
behinderter und blinder Menschen.
Ein weiteres Thema wird das Jahr 2009 prä-
gen: Die Umsetzung des neuen Heimrechts
in Nordrhein-Westfalen. Die Verabschie-
dung des Wohn- und Teilhabegesetzes mit
einer breiten parlamentarischen Mehrheit
ist ein wichtiger Fortschritt für unsere Sozi-
alpolitik. Mit „unsere“ ist dabei nicht nur
das Land gemeint, denn die Städte und
Kreise stehen jetzt in der Verantwortung das
Ziel umzusetzen: Ein Leben wie daheim.
Ich weiß, dass die Verantwortlichen vor Ort
alles dafür tun werden, dass der Mensch
im Mittelpunkt steht und stehen kann. Das
Land wird sie und die behinderten und
pflegebedürftigen Menschen dabei nach
Kräften unterstützen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.60.00

Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-
Westfalen: „Teilhabe für alle“
Von Karl-Josef Laumann,
Sozialminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

„
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EILDIENST: Welche Aufgaben hat die Landesbehindertenbeauf-
tragte?

Angelika Gemkow: Im ersten Brief an mich als Landesbehinderten-
beauftragte stand: „Teilhabe beginnt für mich da, wo die Stimme
der Betroffenen ernst genommen wird.“ Dies ist eine Aufforde-
rung an Politik und Gesellschaft, mehr mit behinderten Menschen
zu reden und weniger über sie. Ich verstehe mich deshalb als An-
sprechpartnerin für alle Menschen mit Behinderung, aber auch für
ihre Familien, für Institutionen, Organisationen und Unternehmen.
In meinem Amt bin ich soziale Anwältin und vertrete die Interes-
sen der Menschen mit Behinderung. Ich kümmere mich darum,
dass ihre Lebenssituation verbessert wird und die Probleme gelöst
werden. Dazu hat mir der Gesetzgeber eine Reihe von Rechten
gegeben. Dienststellen und Einrichtungen des Landes müssen mir
Akteneinsicht gewähren und erforderliche Auskünfte erteilen.
Minis terien haben die Pflicht, mich bei neuen Gesetzen und Ver-
ordnungen sowie bei der Erarbeitung von Verwaltungsvorschrif-
ten anzuhören. Zur Erledigung meiner Aufgaben spreche ich viel
mit den Menschen, informiere mich bei Vereinen und Verbänden,
bei den Trägern der Behindertenhilfe vor Ort und nehme an zahl-
reichen Veranstaltungen teil. Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen
brieflich und telefonisch mit mir Kontakt auf. Unter www.lbb.nrw.de
kann man sich zudem über mein Amt und meine Arbeit informieren.

Bedarf es denn tatsächlich einer „Beauftragten“, um die Belange
der Menschen mit Behinderungen zu vertreten?

Ja! Als Landesbehindertenbeauftragte bin ich fast täglich im Land
unterwegs und erlebe großartiges soziales Engagement. Ich stoße
aber auch auf viele Barrieren – in der bebauten Umwelt wie in den
Köpfen der Menschen. In meinem Büro kommt jeden Tag eine Fülle
von Briefen an. Behinderte schildern ihre ganz persönlichen Sor-
gen, bitten um offizielle Auskünfte oder ganz konkrete Hilfe. Mit
den Behindertengleichstellungsgesetzen in Bund und Land verfü-
gen wir über gute gesetzliche Grundlagen. Es gibt darüber hinaus
eine gute soziale Infrastruktur für die 1,7 Millionen Menschen mit
Behinderung in NRW mit vielen hilfsbereiten Menschen. Das ist
ein gutes Fundament. Es bleibt aber noch viel zu tun. Bauliche
Barrieren und diskriminierendes Verhalten verhindern die gleich-
berechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderung am Leben in
unserer Gesellschaft.

Sind behinderte Menschen vor Ort ausreichend in politische und
andere Entscheidungsprozesse eingebunden?

Eine echte Teilhabe und gesellschaftliche Integration ist nicht ohne
den Sachverstand und die Beteiligung der Menschen mit Behin-
derung machbar. Sie sind die Expertinnen und Experten in eigener
Sache und haben oft die besten, einfachsten und wirtschaftlichsten
Lösungen zum Abbau von Barrieren parat. Immer mehr Kommu-
nen schätzen die Arbeit ihrer Behindertenbeauftragten und Behin -
dertenbeiräte. Inzwischen gibt es in Nordrhein-Westfalen mehr als
140 Behindertenbeauftragte. Damit hat bereits jede dritte Kom-
mune einen Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behin-

derung bestellt. Das ist eine sehr positive Entwicklung. In 70 nord -
rhein-westfälischen Kommunen wirken darüber hinaus Vertreter
der Behindertenselbsthilfe, der Ratsfraktionen und der Verwaltung
eng in Beiräten zusammen, um die Belange der Menschen mit Be-
hinderung vor Ort zu beraten. Es war und ist mir ein Anliegen,
diese politische Mitwirkung kontinuierlich voranzutreiben.

Können Gesetze wie das Behindertengleichstellungsgesetz alleine
eigentlich helfen oder muss nicht eher ein Umdenken beziehungs-
weise eine andere Sicht bei Nicht-Behinderten erfolgen?

Gut, dass wir Gesetze haben, die den Abbau der Barrieren verbind-
lich regeln und Rechtsansprüche klarstellen. Wie ich in meinem
Bericht „NRW ohne Barrieren“ darstellen konnte, hat sich in un-
serem Land die Lebenssituation der Menschen mit Behinderung
und ihre Teilhabemöglichkeit in den letzten Jahren verbessert. Aller-
dings ist das Wissen um die verschiedenen Regelungen, zum Bei-
spiel bei Akteuren im Planungs- und Baubereich, noch nicht aus-
reichend vorhanden. Bildung, Qualifizierung und Aufklärung zum
richtigen Bauen und Gestalten sind dringend erforderlich. Manch-
mal fehlt auch das Bewusstsein oder herrscht die Vorstellung „schon
zu wissen“, wie richtig geplant und gebaut wird.

Barrierefreie Internetseiten werden ab 2009 selbstverständlich,
weil vorgeschrieben, sein. Viele Kommunen tun sich aber schwer
damit, wirklich alle Inhalte rechtzeitig zu modifizieren und fürch-
ten nun Abmahnungen übereifriger Anwälte. Das aber war doch
sicher nicht der Sinn der gesetzlichen Verpflichtung?

Barrierefreiheit im Internet hilft behinderten Menschen, die moder-
nen Medien zu nutzen. Gerade Menschen mit Behinderung sind
große Internet-Fans. Bei einer Umfrage erklärten 80 Prozent der
befragten Menschen mit Behinderung, dass sie über gute Inter-
netkenntnisse verfügen. Im Bevölkerungsdurchschnitt sind dies nur
rund 42 Prozent. Darüber hinaus macht Barrierefreiheit das Netz
auch für Nichtbehinderte bedienungsfreundlicher. Das ist Kunden-
service 2009! Die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Infor-
mationstechnik ist seit 2004 in Kraft. Es war genug Zeit, die Internet-
auftritte barrierefrei zu gestalten. Dass und wie es geht, zeigen viele
Kommunen mit ihrer Internetpräsenz.

Was sind die dringlichsten Handlungsfelder, in denen Sie derzeit
aktiv sind?

Mein Ziel, meine Vision, ist ein Nordrhein-Westfalen ohne Barrie-
ren. Für mich ist Barrierefreiheit so wichtig wie der Klimaschutz.
Barrieren, das sind Treppen, Stufen oder Schwellen, fehlende Kon  -
traste, Ansagen, Informationen und Hinweise. Von einer barriere-
freien Umwelt profitiert die gesamte Gesellschaft. Das gilt für Roll-
stuhlfahrer, Blinde und Gehörlose wie für ältere Menschen und
Familien. Eine barrierefrei zugängliche Umwelt ist für etwa 30 bis
40 Prozent der Menschen notwendig und für 100 Prozent kom-
fortabel. Aufzüge, Rampen, automatische Türöffner, verständliche
Lautsprecheransagen und kontrastreiche Hinweisschilder stellen
für alle Menschen eine Verbesserung der Lebensqualität dar. Mit

Landesbeauftragte Angelika Gemkow:
Teilhabe – mein Hauptziel

Unter dem Dach des NRW-Sozialministeriums ist auch die Landesbehindertenbeauftragte angesiedelt: Angelika
Gemkow wurde im Januar 2006 in das Amt der „Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Men-
schen mit Behinderung in NRW“ berufen. Über ihre Arbeit sprach LKT-Pressereferent Boris Zaffarana mit ihr.
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meiner Kampagne „Barrierefrei zum Arzt“ möchte ich konkret errei-
chen, dass mehr Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen barrierefrei
zugänglich werden.

Was wollen Sie mittel- und langfristig anpacken?

Mein großes Anliegen ist die Aktivierung der sozialen Energie der
Menschen. Die neue soziale Frage heißt für mich: Wer hilft, wer
pflegt morgen? Wir brauchen eine neue Kultur der Hilfsbereit-
schaft. Wir brauchen viele Menschen, die bereit sind, sich um an-
dere zu kümmern und Zeit für sie haben. Deshalb habe ich die Eh-

rung „Hut ab“ ins Leben gerufen, mit der ich Bürgerinnen und
Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement zugunsten behinderter
Menschen auszeichne. Mein Projekt „Familienpate“ verfolgt ein
ähnliches Ziel. Ich möchte, dass die Menschen auch künftig zu-
hause wohnen bleiben können. Familienpaten können helfen, pfle -
gende Angehörige zu entlasten und die helfende Familie unter-
stützen. Die Förderung der sozialen Energie der Menschen ist für
mich eine zentrale Zukunftsaufgabe. Behinderte und ältere Men-
schen sollen heute und morgen in Nordrhein-Westfalen auf eine
menschliche Gesellschaft, auf Hilfe, Unterstützung und Pflege ver -
trauen können.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.60.00

Kreise in Nordrhein-Westfalen

kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen

Gleichstellung von Behinderten ist eine vorrangige Aufgabe der 23 kreisfreien Städte, der 31 Kreise und ihrer
373 kreisangehörigen Kommunen.
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Die Kommunale Familie, Gemeinden, Städte und Kreise, gestaltet in NRW nicht nur Angelegenheiten von ausschließlich örtlicher,
beziehungsweise überörtlicher Kreisbezogener Bedeutung. Mit den Landschaftsverbänden prägt sie auch das soziale und kulturelle
Gesicht der beiden Landesteile Rheinland und Westfalen-Lippe.

Zu den Ausgaben
der Landschaftsverbände3

Die Landschaftsumlage ist mittlerweile eine
der größten Ausgabepositionen in den Kreis-
haushalten und mittelbar auch in den Haus -
halten der kreisangehörigen Kommunen.
Sie wird in ihrer Größe aber nahezu aus-
schließlich bestimmt durch eine Ausgabe-
position: Hilfe für Menschen mit Behinde-
rungen. 
Die jährlichen Steigerungsraten in diesem
Bereich sind teilweise größer als die Gesamt -
ausgaben etwa für die LWL-Kulturabteilung.
Dennoch liegen diese Steigerungsraten deut  -
lich niedriger als bei der demographisch be -
dingten Entwicklung der Fallzahl zu erwar-
ten gewesen wäre. Für die Jahre 2005 bis
2008 sind Nullrunden mit den Trägern der
Einrichtungen für behinderte Menschen ver-
einbart worden. Die Ersparnis für die kom-
munalen Haushalte hieraus beläuft sich für
den LWL allein im Kalenderjahr 2008 auf
ca. 90 Mio. Euro. 
Gleichzeitig sind verbindliche Vereinbarun-
gen getroffen worden, stationäre Wohnheim-
plätze abzubauen. Die Einsparungen hier-
aus belaufen sich auf 12 Mio. Euro anno.
Mittlerweile ist auch eine Vereinbarung ab-
geschlossen worden, mehr Menschen in den
allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, statt
sie in Werkstätten für behinderte Menschen
zu beschäftigen, Einsparvolumen aus die-
ser Vereinbarung: ca. 6 Mio. Euro jährlich.
Schließlich ist eine neue Vereinbarung mit
der Freien Wohlfahrtspflege abgeschlossen
worden, die Entgelte ab dem 01.01.2009

anzupassen. Der Veränderungssatz beträgt
4,95%. Allein die tariflichen Steigerungen
für den Zeitpunkt4 wären mit über 6 % zu
bemessen. Kostensteigerungen für Energie
pp. kommen hinzu. Die Einsparung im Ver-
gleich zur tatsächlichen Kostenentwicklung
aus diesem Abschluss beträgt 20 Mio. Euro
im Jahr. 
Letztlich summieren sich die Einsparungen
aus dem oben dargestellten Faktoren auf den
Betrag von 128 Mio. Euro per anno.5

Allerdings beträgt die Mehrbelastung aus
der „Tarifanpassung“ allein für den Bereich
des LWL immer noch 65 Mio. Euro. So
schmerz lich die Kostensteigerung in Höhe
von 4,95% ist. Sie war unvermeidbar. Letzt -
lich beruht sie auf einem Abschluss der
kommunalen Arbeitgeber und der nord -
rhein-westfälischen Typik, dass die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nach Tariflöh-
nen entlohnt werden. Mehr als 30.000
Menschen arbeiten bei den Anbietern der
Leistungen in Westfalen-Lippe. 

Individuelle
Rechtsansprüche

Bei derartigen Summen liegt schnell die Fra-
ge nahe, ob man das Geld nicht besser ein-
setzen könne. Mit voreiligen Schlüssen soll-
te man aber vorsichtig sein. Alle Hilfen sind
personengebunden. Es handelt sich um
Rechtsansprüche nach dem SGB XII, zu de-
ren Erfüllung der LWL gesetzlich verpflichtet
ist. Auch ein anderer Träger wäre zur Leis-
tung verpflichtet.
Eine Hilfe gewähren die Landschaftsver-
bände erst nach einem Hilfeplanverfahren.
In jedem dieser Hilfeplanverfahren haben
Mitarbeiter aus Kreisen oder Städten mit-
gewirkt. In nicht einem einzigen Fall ist ge-
gen das Votum des Kreises bzw. der kreis-
freien Stadt eine Hilfe bewilligt worden. 

Zur demographischen
Entwicklung

Weitgehend unbeachtet steigt die Zahl der
Menschen mit Behinderungen. Entgegen
einer weit verbreiteten Meinung handelt es

sich aber nicht nur um mehr Menschen mit
psychischen Behinderungen, die Hilfebedarf
haben. Auch Menschen mit anderen we-
sentlichen Behinderungen, geistigen oder
schweren körperlichen Behinderungen ha-
ben einen höheren Anteil in der Bevölke-
rung. Dies ist nur noch zum geringen Teil

darauf zurückzuführen, dass die National-
sozialisten eine ganze Generation von Men -
schen mit Behinderungen ermordet haben.

Heute prägender ist der Einfluss der mo-
dernen Medizin. Menschen mit Behinderun -
gen haben fast die gleiche Lebenserwartung
wie die Gesamtbevölkerung. Insbesondere

Mehr Teilhabe für behinderte
Menschen
Von Hans Meyer1 und Matthias Münning2

1 Der Verfasser ist Landesrat für die Abteilung LWL-
Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle
Sucht und war bis 2001 Leitender Kreisrechts-
direktor des Kreises Soest

2 Der Verfasser ist Landesrat für die Abteilung
LWL-Behindertenhilfe, Integrationsamt, Versor -
gungsamt Westfalen und noch bis 2009 Mit-
glied im Kreistag des Kreises Steinfurt

3 Soweit möglich werden NRW Daten verwendet
4 vgl. Martin Klein, LKT - Eildienst 2008, 277
5 Alle Daten für den LWL, beim LVR entstehen

entsprechende Ergebnisse

Grafik 1

Grafik 2
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die Fortschritte in der Geburtsmedizin füh-
ren zu mehr Lebenschancen. Wenn aber
immer mehr junge Menschen mit Behinde-
rungen nachwachsen und ältere Menschen

eine längere Lebensperspektive haben,
dann führt dies zu erheblich steigenden Fall -
zah len. Diese Fallzahlentwicklung ist lange
Zeit nicht richtig prognostiziert worden.
Dies soll nur an zwei Beispielen dargestellt
werden. Grafik 1 zeigt die von der Firma
Con_sens prognostizierte und die reale Ent -
wicklung bei den Werkstattplätzen in NRW.
Grafik 2 zeigt die Fallzahlentwicklung bei
einem Förderschultyp:
Eine Schule, für die bekanntlich der Land-
schaftsverband nicht Schulträger ist. Eine
Entwicklung, die sich also im Wesentlichen
bei den Kreisen6 zeigt. Erfahrungsgemäß wer-
den die meisten dieser Kinder aber irgend-
wann einen Werkstattplatz benötigen.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass das bis -
herige System der Finanzierung durch den
erheblichen Zuwachs bei den Fallzahlen
deutlich überfordert wird. Leider ist Ret-
tung von außen, etwa durch ein Bundes-
teilhabegeld nicht in Sicht.7

Die Strategie:
Integration auch für Kinder
mit Behinderung  
Der LWL hat bereits sehr früh, nämlich An-
fang der 90er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts erkannt, dass der weitere Ausbau
von teilstationären-heilpädagogischen Ein-
richtungen im Bereich der Kindertagesein-
richtungen keine Lösung ist. Er hat darauf
gesetzt, integrative Hilfen im „Kindergarten
um die Ecke“ zu entwickeln, um so mehr
Teilhabechancen für Kinder zu bieten. Eine
Alternative, die übrigens nicht nur den Kin-
dern zusätzliche Chancen vermittelt, son-
dern auch deutlich kostengünstiger ist.

Erforderlich ist darüber hinaus auch viel
persönlicher Einsatz der Erzieherinnen und
Erzieher für die Teilhabe der Kinder mit Be-
hinderungen, die Entwicklung fachlicher Kon -
zepte sowie die Beratung und Fortbildung.
Das LWL-Landesjugendamt bündelt all die se
Leistungen in Kooperation mit den Jugend-
ämtern und den Trägern der Einrichtungen.
Diesen Akteuren ist ein bundesweit einma-
liger Erfolg gelungen. Heute werden 2/3
der 7.700 Kinder mit Behinderung in einer
Kindertageseinrichtung gefördert.
Grafik 3 zeigt die Entwicklung bei den Zah-
len behinderter Kinder in Tageseinrichtun-
gen in Westfalen-Lippe. Die Angaben für
2008  sind geschätzt.
Als besonderer Erfolg ist festzuhalten, dass
die Fallzahl in den Sondereinrichtungen trotz
der demographiebedingten Steigerungen
stagniert. Dies ist ursächlich auf die Bedarfs-
planung des LWL-Landesjugendamtes zu-
rückzuführen, die sich erfolgreich darum
bemüht, zunächst in heilpädagogischen Ein -
richtungen angemeldete Kinder je nach Be -
hinderung und anderen Kriterien in inte-
grativen Hilfen unterzubringen. 

Die Entwicklung
bei den Förderschulen

Ein ähnlich starker Anstieg der Kinder, die
den integrativen Unterricht in Regelschu-
len besuchen, ist nicht festzustellen. Trotz
aller Forderungen wachsen die Schülerzah-
len.8 Dies gilt auch für die LWL-Förder-
schulen (Grafik 49).
Häufig sind es übrigens sog. Seiteneinsteige-
rinnen und Seiteneinsteiger, die zum Anstieg
der Schülerzahlen führen. Insbesondere in
der Pubertät sind die Angebote der Förder-
schulen offenbar immer noch unverzichtbar.

Die Strategie:
Ambulant betreutes statt
stationäres Wohnen
Wegen der demographischen Situation hat
das Land Nordrhein-Westfalen die Land-
schaftsverbände 2003 damit betraut, dass
gesamte Hilfesystem umzubauen. Statt sta-
tionärer sollten ambulante Versorgungsfor-
men für das Wohnen von Menschen mit Be-
hinderungen geschaffen werden. Dies ist
gelungen.
Bis 2003 betrug der jährliche Zuwachs an
stationären Fällen allein in Westfalen-Lippe
rd. 800. Dieser Zuwachs ist nicht nur zurück-
gegangen. Mittlerweile findet ein Platzab-
bau statt (Grafik 5).10

Stattdessen sind die ambulanten Hilfen aus -
gebaut worden. Gab es 2003 noch Kreise,

die keinerlei ambulante Hilfe anboten, so
ist eine heute in jedem Kreis und in jeder
Stadt ein solches Angebot erreichbar. Durch
die Landschaftsverbände ist die viel gefor-
derte Ortsnähe11 also erst geschaffen wor-

den. In der Vergangenheit hatte man be-
hinderte Menschen nur in einigen Städten
und Kreisen stationär versorgt. Diese Situa-
tion lässt sich nicht von heute auf morgen
ändern. Die gewünschte Veränderung lässt
sich daher einerseits nur überörtlich organi-
sieren und bedarf andererseits einer ge-
meinsamen Kraftanstrengung von Land-
schaftsverbänden, Kreisen und Städten.
Der zeit wird deshalb eine neue Rahmenver-
einbarung zwischen Kommunalen Spitzen-

verbänden und Landschaftsverbänden aus-
gearbeitet, um die Zusammenarbeit wei ter
zu verbessern und gemeinsam die Hilfen für

6 bzw. kreisfreien Städten
7 vgl. den jüngsten ASMK-Beschluss, LWL-Sozial -

ausschuss 12/1498
8 s. a. Grafik 2
9 Daten für NRW

10 Beim LVR ist der Rückgang sogar noch stärker
ausgeprägt

11 so auch Klein, LKT-Eildienst 2008, 321

Grafik 3 Grafik 4

Grafik 5
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Die Landschaftsverbände fördern auf vielfältige Weise die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben: je nach Behin-
derung und Leistungsfähigkeit die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt – bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber bezie-
hungsweise einem Integrationsunternehmen – oder die Beschäftigung in der Werkstatt für behinderte Menschen. Als Schulträger gibt
der LVR Hilfestellung beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Von Schülerpraktikum
bis Arbeitsplatz-Ausstattung:
LVR fördert Teilhabe von
Menschen mit Behinderung
im Arbeitsleben

Von Martina Hoffmann-Badache, LVR-Sozialdezernentin, und
Michael Mertens, LVR-Schuldezernent 

Frank S. aus Essen fährt jeden Morgen zu -
sammen mit seiner Freundin per Bus in

die Werkstatt für behinderte Menschen, wo
er Verpackungsarbeiten erledigt.  Der 40-
Jährige ist beeinträchtigt durch eine geisti-
ge Behinderung. Die schwer hörgeschädigte
und sprachbehinderte Andrea W. arbeitet
nach langer Arbeitslosigkeit jetzt seit knapp
vier Jahren im Room-Service eines Kölner
Hotels, das als Integrationsunternehmen
betrieben wird. Karl-Heinz D. ist seit einem
Sportunfall querschnittsgelähmt und konnte
seinen alten Beruf als Mechaniker nicht mehr
ausüben. Er bekam einen neuen PC-Arbeits-
platz und eine neue Aufgabe und arbeitet
jetzt wieder an alter Stelle, im neuen Job.
Dies sind drei Beispiele von Menschen mit
Behinderung, die mit Unterstützung des
Landschaftsverbands Rheinland (LVR) be-
ruflich integriert werden konnten. Gesell-
schaftliche Teilhabe bedeutet nicht zuletzt
auch Teilhabe am Arbeitsleben. Der LVR
sichert dies als überörtlicher Träger der Sozial-
hilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe nach
dem SGB XII und als Träger des Integrati -
onsamtes, das die Mittel der Ausgleichsab-
gabe einsetzt für die Förderung von Men-
schen mit Behinderung im Beruf und deren
Arbeitgeber. Er ist daher aktiv sowohl bei

der Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt
als auch auf dem Feld der Beschäftigung
in Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM).

Behinderte Menschen
im Beruf – Integration in
den Arbeitsmarkt
Bei den Leistungen an Arbeitgeber und be-
hinderte Menschen im Beruf (geregelt im
SGB IX) besteht eine enge Kooperation und
eine Aufgabenteilung zwischen dem jewei-
ligen Integrationsamt beim LVR beziehungs-
weise LWL und den örtlichen Fürsorgestel-
len der Städte und Kreise, die jeweils vom
Integrationsamt entsprechend ihres Bevöl-
kerungsanteils einen Anteil aus den Mitteln
der Ausgleichsabgabe erhalten. 2007 haben
das LVR-Integrationsamt und die 39 örtli -
chen Fürsorgestellen Fördermittel in Höhe
von 24,2 Millionen Euro vergeben. Das LVR-
Integrationsamt ist insbesondere zuständig
für finanzielle Hilfen an Arbeitgeber zur Schaf -
fung neuer, zusätzlicher Ausbildungs- und
Arbeitsplätze. Die 39 rheinischen örtlichen
Fürsorgestellen sind zuständig für finan-
zielle Hilfen an Arbeitgeber zur behinde-
rungsgerechten Gestaltung von einzelnen,

bereits bestehenden Arbeitsplätzen sowie
für die meisten Leistungen an die behin-
derten Menschen selbst. In 2009 erhalten
sie dafür 13,8 Millionen als Zuweisung des
LVR. (www.integrationsamt.lvr.de)

Förderung ermöglichte 840
neue Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen
2007 konnten NRW-weit mehr als 12.000
verschiedene Förderleistungen an Arbeit-
geber erbracht werden, Gesamtvolumen:
46 Millionen Euro. Damit wurden rund 840
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen neu geschaffen. Der Förderschwer-
punkt liegt hier bei kleinen und mittleren
Betrieben. 45 Prozent der vom LVR 2007
geförderten Arbeitsplätze sind mit schwer-
behinderten Frauen besetzt worden.
Der größte Teil der Leistungen der örtli chen
Fürsorgestellen wird verwendet für die be-
hinderungsgerechte Gestaltung bestehen-
der Arbeitsplätze. 2007 konnten mehr als
4000 Leistungen bewilligt werden mit ei-
nem Gesamtvolumen von 8,4 Millionen Euro.
Diese behinderungsgerechte Ausgestaltung
ist häufig die Voraussetzung für den Erhalt
des Arbeitsplatzes der behinderten Person.

Menschen mit Behinderungen zu verbes sern.
Das Schöne daran ist, dass die ambulanten
Hilfen nicht nur deutlich günstiger sind.12 Die
Hilfen sind für die betroffenen Menschen
qualitativ wesentlich besser. Ihre Selbst än -
digkeit wird gefördert. Sie stehen auf eige-
nen Beinen. Mehr Teilhabe für Menschen
mit Behinderungen.

Die Strategie:
Mehr Teilhabe an Arbeit

Auch für das Lebensfeld Arbeit haben die
Landschaftsverbände eine Strategie. Syste-
matisch wird das Ziel verfolgt, mehr Men-
schen mit Behinderungen Teilhabechancen
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ge-
ben.13

Perspektive
Wenn die Kommunalen Familie ihre in den
Landschaftsverbänden geballte Kraft rich-
tig einsetzt und auf Zusammenarbeit statt

auf Konkurrenz setzt, wird noch einiges zu
erreichen sein für die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen. Aus finanzstra-
tegischen Überlegungen führt hieran kein
Weg vorbei. Vor allem aber muss man die-
sen Weg gehen, wenn man eine behinder-
tenfreundliche Gesellschaft will. 
Das aber wird wiederum nur zu erreichen
sein, wenn die Finanzierbarkeit der Hilfen
gesichert bleibt und nicht unnötig viel Auf-
wand in die Zersplitterung der Verwaltungs-
kraft investiert wird.
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12 unter Einberechnung der Grundsicherung betra-
gen sie derzeit rd. 50% der stationären Kosten

13 Die Aufgaben der Landschaftsverbände sind
Schwerpunkt des Artikels von Martina Hoffmann-
Badache und Michael Mertens, in diesem Heft



Integrationsprojekte: Unter-
nehmen mit sozialem Auftrag

Andrea W. war viele Jahre arbeitslos. Auf-
grund ihrer schweren Hörschädigung und
ihrer Sprachbehinderung fällt ihr die Kom-
munikation schwer – ein großes Handicap
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Sie
hat einen Grad der Behinderung von 100
und galt als schwer vermittelbar. Beim Köl-
ner Hotel Begardenhof gab man ihr eine
Chance – die sie erfolgreich ergriff. Das
„Integrations-Hotel“ der Alexianer Brüder-
gemeinschaft bietet ihr und anderen Men-
schen – vorwiegend mit psychischer Behin-
derung – die Möglichkeit, wieder Fuß zu
fas sen im Job. Dabei muss dennoch der
Service für die Kunden stimmen. Denn In-
tegrationsunternehmen müssen sich auf
dem Markt behaupten. Zur wirtschaftli chen
Tätigkeit kommt jedoch der soziale An-
spruch: schwerbehinderte Menschen zu be-
schäftigen, die aufgrund ihrer Behinderung
besondere Schwierigkeiten erfahren bei
der beruflichen Teilhabe. lntegrationsun ter -
nehmen zeichnen sich zudem aus durch einen
hohen Anteil schwerbehinderter Beschäftig-
ter von 25 bis 50 Prozent, im Einzelfall auch
höher. Zum Ausgleich für den damit verbun-
denen besonderen Aufwand erhalten sie da-
her finanzielle Unterstützung des Integrati -
onsamtes. (www.integrationsamt.lvr.de ➝
Integrationsprojekte)

NRW-Landesprogramm
„Integration unternehmen!“:
1000 neue Arbeitsplätze
bis 2010

In NRW haben LVR und LWL seit 1980 und
verstärkt ab dem Inkrafttreten des SGB IX
den Aufbau von Integrationsprojekten mit
Mitteln der Ausgleichsabgabe erfolgreich
gefördert. Bis Ende 2007 sind rund hundert
Projekte mit insgesamt 2.400 Arbeitsplät-
zen entstanden – etwa die Hälfte davon für
Menschen mit einer Schwerbehinderung.
Um auf diesem Weg noch mehr Erfolge zu
erreichen hat das Land Nordhrein-Westfa-
len gemeinsam mit den Landschaftsverbän-
den LVR und LWL im Frühsommer 2008
das Programm „Integration unternehmen“
gestartet. Bis zum Jahr 2010 sollen tausend
neue Arbeitsplätze für die Zielgruppe der
besonders betroffenen schwerbehinderten
Menschen in Integrationsunternehmen ge-
schaffen werden. Die Landesregierung stellt
für die investive Förderung zehn Millionen
Euro zur Verfügung, die Landschaftsver-
bände stellen nochmals die gleiche Summe
bereit. Die entstehenden Lohnkosten kön-
nen auf der Basis des SGB II oder ebenfalls
durch die Landschaftsverbände gefördert
werden. Bis Ende 2008 konnten allein im
Rheinland im Rahmen dieses Programms

116 neue Arbeitsplätze für Menschen mit
einer Schwerbehinderung aus der beson-
deren Personengruppe bewilligt werden.

Arbeit in Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM)

Für diejenigen Menschen mit Behinderung,
die (noch) nicht auf dem ersten Arbeits-
markt arbeiten können, leisten die Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung ei-
nen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung
der Teilhabe am Arbeitsleben. Durch ihre
Beschäftigung in der WfbM erhalten sie ein
Arbeitsentgelt und werden sozialversichert.
Die Landschaftsverbände als überörtlicher
Sozialhilfeträger sind zuständig für die Fi-
nanzierung der Beschäftigung im so ge-
nannten „Arbeitsbereich“ der WfbM. Im
Anschluss an den Eingangs- und Berufsbil-
dungsbereich üben hier die Menschen mit
Behinderung auf Dauer Tätigkeiten bei-
spielsweise in der Abwicklung von Produk-
tionsaufträgen oder der Erbringung von
Dienstleistungen aus. Dies gilt auch für Men-
schen mit schwersten Behinderungen.
Knapp 55.000 Menschen mit Behinderung
waren 2006 NRW-weit im Arbeitsbereich
einer Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung beschäftigt. LVR und LWL finan-
zierten die Kosten der Betreuung und Be-
gleitung mit Gesamtausgaben in Höhe von
rund 720 Millionen Euro. Die Arbeitsent-
gelte der beschäftigten Menschen mit Be-
hinderung finanzieren die WfbM aus ihren
Erträgen.
Um die vor dem Hintergrund der weiterhin
steigenden Zahl von Werkstattbeschäftig-
ten und der nach wie vor schwierigen Ar-
beitsmarktsituation notwendige Weiter-
entwicklung der Teilhabemöglichkeiten am
Arbeitsleben voran zu bringen, haben LVR
und LWL Rahmenzielvereinbarungen mit
den Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege,
denen alle Werkstätten angehören, abge-
schlossen. Sie dienen als Basis für indi -
viduelle Zielvereinbarungen mit jeder Werk-
statt in NRW. Ein wichtiges Ziel ist die wei tere
Ausdifferenzierung der Angebote und Leis-
tungen in den WfbM. Hierzu gehört etwa
der Ausbau betriebsintegrierter Arbeits-
plätze. Daneben sollen die Teilzeit-Mög-
lichkeiten für WfbM-Beschäftigte ausge-
baut werden. Zu diesem Thema wird im
Rheinland aktuell ein wissenschaftlich be-
gleitetes Modellprojekt durchgeführt (www.
soziales.lvr.de ➝ Arbeit ➝ Arbeit in Werkstät-
ten ➝ Teilzeit).
Um die Werkstätten bei ihrer zentralen Auf-
gabe, möglichst viele der Beschäftigten so
zu fördern, dass sie den Wechsel auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen, zu un -
terstützen und dies finanziell zu flankieren,
stellen die Landschaftsverbände im Rah-
men von Modellprojekten Mittel der Ein-

gliederungshilfe in Form von Zuschüssen
für Arbeitgeber und Werkstätten für be-
hinderte Menschen zur Verfügung.

Von der Schule
ins Arbeitsleben
Für viele Jugendliche mit einer – insbeson-
dere geistigen oder mehrfachen – Behinde-
rung folgt auf den Besuch der Förderschu-
le die Arbeit in einer WfbM. Gehandicapt
werden sie beim Konkurrenzkampf um knap-
pe Arbeits- und Ausbildungsplätze nicht
nur durch ihre Behinderung, sondern auch
durch Unwissenheit und Skepsis bei (Per-
sonal-)Chefs. Gegen Vorurteile und Fehl-
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Andrea W. ist froh, trotz ihrer Hör- und
Sprachbehinderung eine Arbeit in einem
Hotel gefunden zu haben.



einschätzungen helfen meist nur eigene Er-
fahrungen – auf beiden Seiten. Deshalb
unterstützt der LVR in seinen verschiede-

nen Rollen – mit seinem Integrationsamt,
als überörtlicher Sozialhilfeträger und als
Schulträger von Förderschulen – zunächst
das gegenseitige Kennenlernen von Schule

und Arbeitswelt: von Jugendlichen, Eltern,
Lehrern, Unternehmen und Wirtschaftsver-
tretern der jeweiligen Region.

So finanziert und organisiert das LVR-Inte-
grationsamt beispielsweise eine Lehrer-
Weiterbildung, damit diese die Schülerin-
nen und Schüler optimal vorbereiten können

aufs Arbeitsleben. Gemeinsam unterstütz-
ten die LVR-Dezernate Soziales und Schu-
len die Kontaktanbahnung zwischen Schule
und Wirtschaft, organisieren Ver anstal tun -
gen, um den Austausch anzuregen. Mit Er-
folg: So hat die Kaufhof AG 2006 eine
Lern partnerschaft mit einer Kölner LVR-
Förderschule für körperliche und motori-
sche Entwicklung geschlossen. Und auch
die Eltern holt man mit ins Boot: etwa bei
gemeinsamen Infoabenden für die Schul-
pflegschaften, wo Informationen zum Be-
rufseinstieg und zu den Fördermöglichkei-
ten vermittelt werden.

Ausblick
Die Hotelangestellte Andrea W., die es trotz
schwerwiegender Behinderung geschafft hat,
sich im Job zu etablieren, ist ein Beispiel.
Der geistig behinderte Patrick, der sein Prak -
tikum nutzte, um seinen Chef in der Dru-
ckerei von seinen Qualitäten zu überzeu-
gen und eine Festanstellung erhielt, ein
weiteres. Erfahrungen wie diese bestärken
uns in den vom LVR eingeschlagenen Weg:
Wir wollen Teilhabe für alle organisieren.
Und zwar für möglichst viele Förderschüler
und Werkstattbeschäftigte auch als Inte-
gration auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dafür
wollen wir auch die neue, ab dem 1.1.2009
in Kraft gesetzte gesetzliche Leistung der
„Un terstützten Beschäftigung“ offensiv
nutzen.

EILDIENST LKT NRW
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Der geistig behinderte Patrick machte ein Praktikum in einer Druckerei und wurde im An-
schluss in ein Angestelltenverhältnis übernommen. (Fotos (2): LVR, H.Oppermann)

Die Sozialpädagogische Beratung des Kreisgesundheitsamtes Mettmann informiert, berät, betreut und begleitet Familien von Beobach-
tungskindern, Kindern mit drohenden Behinderungen und behinderten Kindern bis zur Aufnahme in eine Einrichtung (Regelkinder-
garten, integrativer und heilpädagogischer Kindergarten, Schule oder Heim). Sie unterstützt ebenfalls sozial benachteiligte Familien.

Begleitung von Menschen mit
Behinderung im Kreis Mettmann
Von Sven Schwabe, Abteilungsleiter Behinderten-
förderung, und Dr. Matthias Albers, Psychiatrie -
koordinator beim Kreis Mettmann  

Beobachtungskinder sind Kinder, bei de-
nen während der Schwangerschaft, der

Geburt beziehungsweise nach der Geburt
Auffälligkeiten zu erkennen waren, die unter
Umständen zu Beeinträchtigungen führen
können. Bereits im Geburtskrankenhaus oder
von ihrem Kinderarzt erhalten sie deshalb
ein – das erste Lebensjahr begleitendes –
grünes Scheckheft. Die meisten Kinder ent -
wickeln sich erfreulicherweise gesund. An-
dere sind jedoch entwicklungsverzögert, und
im Einzelfall bedürfen sie besonderer sozial -

pädagogischer Hilfe oder ärztlicher und the-
rapeutischer Behandlung.

Sozialpädagogische Beratung
zur Förderung von Säuglingen
und Kleinkindern
Eltern dieser Kinder sehen sich häufig vor
völlig neue Aufgaben gestellt, bei denen
sie Unterstützung brauchen. Ziel der Bera-
tung ist es einerseits den Eltern mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen, andererseits Kon-

takte zu Institutionen herzustellen, die hel-
fen können.
Die Sozialpädagogische Beratung bietet Un  -
terstützung in den Bereichen:

● Aktivierung zur Wahrnehmung der ärzt-
lichen Untersuchungen und Behandlun-
gen (durch schriftliche, telefonische oder
persönliche Ansprache der Eltern)

● Unterstützung der Eltern bei der Durch-
führung ärztlicher Verordnungen (z.B.
Begleitung zu kinderneurologischen und



sozialpädiatrischen Zentren, Kliniken, Ärz-
ten oder Therapeuten)

● Beratung und Vermittlung von pädago-
gischen Fördermöglichkeiten, heilpäda-
gogischen Einrichtungen, Krankengym-
nastik, etc.

● persönliche Hilfen wie Gesprächsange-
bote in der häuslichen Umgebung, Kri-
senintervention, in der Regel Vermittlung
von Kontakten zur Bewältigung auch fa-

miliärer Probleme (Erziehungsberatung,
Ehe- und Lebensberatung, Jugendämter,
freie Wohlfahrtsverbände, Pflegeeinrich -
tungen, Selbsthilfegruppen etc.)

● Information über rechtliche und finan-
zielle Hilfen (Behindertenausweis, Pflege-
geld, Steuerermäßigungen, behinderten-
gerechtes Bauen etc.)

● Hilfestellung zur Teilnahme am Gemein-
schaftsleben und Kontaktpflege

Beratung der Eltern von
Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung
Neben der sozialpädagogischen Beratung des
Kreisgesundheitsamtes unterhält der Kreis
Mettmann seit vielen Jahren eine Beratungs-
stelle, die Eltern von Kindern mit Be hinderung
ab dem dritten Lebensjahr bis hin zum Schul-
abschluss, spätestens bis zum 25. Lebensjahr,
in allen Fragen beratend und ver mittelnd zur
Seite steht. Der in der Abteilung Behinderten-
förderung und -koordination installierte „Be-
gleitende Dienst“ leistet insbesondere

● Familien- und Institutionsberatung,
● Fachberatung der Einrichtungen und

Schulen des Kreises Mettmann,

● Fallberatung in allen Kindertagesstätten,
● vermittelt weitergehende Hilfen und
● berät bezüglich unterstützender Ange-

bote und in Sozialhilfeangelegenheiten.

Dieser Service erfolgt freiwillig, kostenlos
und unterliegt der Schweigepflicht.
Der Begleitende Dienst wurde im Jahr 1979
vor dem Hintergrund der Werkstättenver-
ordnung – alle Eltern und Behinderte haben

ein Recht auf Beratung – eingerichtet. Das
Betreuungserfordernis wurde auch deutlich,
weil der Kreis Mettmann als Träger von drei
heilpädagogischen Kindertagesstätten und
einer integrativen Kindertagesstätte mit an-
geschlossener Ambulanz täglich mit den Pro-
blemen der betroffenen Familien konfrontiert
war. In der Folgezeit wurde die Beratung auf
alle integrativen Kindertagesstätten, auf die
Förderschulen, auf die integrativen Grund-
schulen und auf die Regelkindergärten im
Kreis Mettmann ausgeweitet.
Mit der gestiegenen Zahl der Einrichtungen
und der Förderplätze vergrößerte sich zu-
gleich das Beratungsspektrum des Begleiten -
den Dienstes. Während im Jahr 1990 sechs
Einrichtungen mit insgesamt 122 Förder-
plätzen zu betreuen waren, sind es heute
31 Einrichtungen mit insgesamt 368 Förder -
plätzen (ohne Regelkindergärten und För-
derschulen). Auf Grund der zusätzlich zu den
„klassischen Behinderungen“ vermehrt auf -
tretenden Fälle von sozial-emotionalen Stö -
rungen und Verhaltensauffälligkeiten ist die
Zahl der Beratungsgespräche in den ver-
gangenen Jahren (2007 waren es 773 Fa-
milien) exorbitant gestiegen.
Bei Einrichtung des Begleitenden Dienstes
ging der Kreis Mettmann von der Prämisse

aus, dass die Familienberatung das verbin-
dende Element in der Behindertenbetreu-
ung ist. Da Familien mit einem behinderten
beziehungsweise von Behinderung bedroh -
ten Kind besonders hohen sozialen bezie-
hungsweise emotionalen Anforderungen
ge recht werden müssen, ist eine zielgerich-
tete Unterstützung unter Einbeziehung des
sozialen Umfelds durch sozialpädagogische
Fachkräfte wichtig. Der Vermittlung von
Hilfsangeboten und einer individuellen Be-
ratung in den Familien sowie der fachli -
chen Begleitung im institutionellen Bereich
(Kindertagesstätten, Schulen, Fachkliniken)
kommt hierbei eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Die ständig komplexer werdenden
familiären Herausforderungen erfordern ein
hohes Maß an Fachkompetenz. Die Mitar-
beiterinnen des Begleitenden Dienstes wur -
den deshalb zu systemischen Familienthe-
rapeutinnen ausgebildet.
Die Leistungen des Begleitenden Dienstes
stellen für den Kreis Mettmann zwar keine
Pflichtaufgaben dar. Durch die Etablierung
über einen Zeitraum von nunmehr fast 30
Jahren werden aber die Leistungen als stän -
dige Aufgabe des Kreises Mettmann perma -
nent nachgefragt. Der Begleitende Dienst
hat im Netzwerk der Kindergärten, Schulen
und sonstigen im Bereich der Behinderten-
förderung tätigen Institutionen eine wichti-
ge „Lotsenfunktion“. Durch dieses Bera-
tungsangebot erfüllt der Kreis Mettmann
die Bestrebungen nach Verbesserung von
Prävention und Kindeswohlschutz, der In-
stallation von Frühwarnsystemen und der
Vernetzung früher Hilfen in idealer Weise.
Stellen Kinderärzte oder das Kreisgesund-
heitsamt im Rahmen der Früherkennung
fest, dass eine Behinderung oder eine Ent-
wicklungsstörung bei einem Kind vorliegt,
erhält dieses zunächst heilpädagogische
Früh förderung. Mit Beginn des Kindergarten-
alters übernimmt der Begleitende Dienst die
Beratung dieser Familien und der Kinderta-
gesstätten. Die Zuständigkeit endet erst mit
dem Eintritt in das Berufsleben, spätestens
mit Vollendung des 25. Lebensjahres.
Der Kreis Mettmann hält für Kinder mit Be-
hinderung vielfältige Hilfsangebote vor: In
den eigenen Kindertagesstätten werden Kin-
der mit allen Formen geistiger und schwerst
mehrfacher Behinderung betreut. Hier ste-
hen pro Gruppe eine Heilpädagogin und eine
Erzieherin zur Verfügung, damit je nach Art
und Schwere der Behinderung eine an den
individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten
der Kinder ausgerichtete optimale Förderung
gewährleistet werden kann. Darüber hinaus
existieren im Kreis Mettmann noch 14 inte-
grative Kindertagesstätten von städtischen
oder kirchlichen Trägern sowie von Trägern
der Wohlfahrtsverbände.
Bei der Koordination und der Verteilung der
Förderplätze übernimmt der Begleitende
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Dienst die Federführung für das gesamte
Kreisgebiet. Er begleitet die Entwicklung des
Kindes während der gesamten Kindergar-
tenzeit, indem er Eltern und Institutionen im
Bedarfsfall beratend zur Seite steht. Beim
Übergang von Heilpädagogischen oder In-
tegrativen Kindertagesstätten zu den För-
derschulen finden Gespräche zwischen den
Kindertagesstätten, den Eltern und dem
Begleitenden Dienst statt, damit die An-
meldung an der weiterführenden Schule, die
dem Kind die bestmögliche Förderung
bietet, im Förderschulaufnahmeverfahren
(AO-SF) sichergestellt werden kann.
Im Kreis Mettmann existieren insgesamt
acht Förderschulen mit dem Schwerpunkt
„Lernen“, vier mit dem Schwerpunkt „gei-
stige Entwicklung“, drei mit dem Schwer-
punkt „emotionale und soziale Entwick-
lung“ und zwei Förderschulen „Sprache“.
Sonderpädagogische Förderung bieten im
Kreis Mettmann neben den Förderschulen
auch die Regelschulen im Gemeinsamen Un -
terricht. Dieser ermöglicht die Beschulung
von Kindern mit und ohne sonderpädago-
gischem Förderbedarf in einer Schulklasse.
Ergeben sich zu Beginn oder während der
Regelschulzeit Anhaltspunkte für die Not-
wendigkeit einer sonderpädagogischen För -
derung, wird auch hier der Begleitende
Dienst eingeschaltet. Ebenso steht der Be-
gleitende Dienst in den Förderschulen Eltern
und Lehrern beratend zur Verfügung. In
den Förderschulen „geistige Entwicklung“
finden regelmäßig Sprechstunden für Eltern
und Lehrer statt.
Rechtzeitig vor Abschluss der Schulzeit be-
rät der Begleitende Dienst bezüglich der
weiteren Lebensplanung. Er informiert un-
ter anderem über die am Arbeitsmarkt be-
stehenden Möglichkeiten und weist Be-
troffene in enger Kooperation mit den auf
Initiative des Landschaftsverbands Rhein-
land eingerichteten Kontakt-, Koordinati-
ons- und Beratungsstellen (KoKoBe) auf
die Hilfeplankonferenzen und die Rehabili-
tationskostenträger hin. Er kooperiert mit
den im Kreis Mettmann vorhandenen Ein-
richtungen zur Eingliederung von Men-
schen mit Behinderungen, so beispielswei -
se mit den WFB – Werkstätten des Kreises
Mettmann GmbH. Dort werden Menschen
beschäftigt, die ein Mindestmaß an wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung er-
bringen können, aber nicht oder noch nicht
Zugang auf den ersten Arbeitsmarkt ha-
ben. Gleichermaßen bietet diese Einrich-
tung Gelegenheit zur Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft durch besondere Betreu-
ung in geeigneten Abteilungen, wenn die
individuellen Möglichkeiten von Kommuni -
kation und Handlungsvermö gen sehr stark
eingeschränkt sind. Schwerpunkte der wirt-
schaftlichen Tätigkeit sind zum Beispiel
Montagearbeiten (u.a. für die Autoindus-

trie),Verpackung und Konfekti onierung, Me -
tallbearbeitung, Garten- und Landschafts-
pflege, Holzbearbeitung oder Heißmangel.
Kooperationspartner für den Begleitenden
Dienst beim Kreis Mettmann sind dabei die
Diplom-Sozialarbeiter und -Sozialpädagogen
des Reha-Fachdienstes der Werkstätten.
In einer Vielzahl von Fällen haben Menschen
mit Behinderung im Kreis Mettmann durch
die Beratung und Vermittlung des Beglei-
tenden Dienstes die für sie geeignete Wohn -
form gefunden. 

Begleitung und Beratungvon
Menschen mit seelischen
Behinderungen
Als seelisch behindert gelten Menschen, die
eine Behinderung aufgrund einer psychi-
schen Störung wie einer Psychose, schwe-
ren Persönlichkeitsstörung oder infolge ei-
ner schweren Suchterkrankung entwickelt
haben. Begleitung und Hilfe für Menschen
mit psychischen Störungen und seelischen
Behinderungen sowie deren Angehörige
leistet das Gesundheitsamt durch das Pro-
dukt „Psychosoziale Versorgung“. Dieses
wird zum Teil von den Mitarbeitern des So-
zialpsychiatrischen Dienstes gewährleistet,
zum Teil lässt der Kreis es über vom Ge-
sundheitsamt gesteuerte Leistungskontrak-
te von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
erbringen. Das Produkt umfasst die folgen-
den Leistungen:

● Beratung, Unterstützung und Betreuung
von Personen, die wegen ihres körperli -
chen, geistigen oder seelischen Zustandes
und/oder auf Grund sozialer Umstän de
besonderer gesundheitlicher Für sorge be -
dürfen

● Beobachtung, Entwicklung und Koordi-
nation der psychosozialen Versorgungs-
struktur

● Aufbau und Finanzierung von zielgrup-
penspezifischen Angeboten im Rahmen
von pauschalierten Mitteln der Einglie-
derungshilfe

Dies sind konkret:

● Koordination der psychosozialen Versor-
gung

● Beratung und Hilfen durch die vier Teams
des Sozialpsychiatrischen Dienstes im
Kreis Mettmann

● Förderung von vier Suchtkontaktstellen
● Förderungen von sechs Suchtberatungs-

stellen
● Förderungen von Angeboten der spezi -

ellen Suchtprävention
● Förderung von vier Sozialpsychiatrischen

Zentren (Kontakt- und Beratungsstelle
für psychisch kranke Menschen) ergän-
zend zur Förderung durch den LVR

● Psychosoziale Betreuung von opiatab-
hängigen Menschen in Substitutionsbe-
handlung

Sozialpsychiatrischer Dienst
Der Sozialpsychiatrische Dienst berät psy-
chisch kranke Menschen aller Altersgrup-
pen und ihre Bezugspersonen. Er besteht
aus einem Team von Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen aus verschiedenen Berufs-
gruppen wie Fachärzte für Psychiatrie, Di-
plom-Psychologen, Diplom-Sozialarbeiter,
(Fach-) Krankenschwestern und Verwal-
tungsangestellten. Ziel des Sozialpsychiatri -
schen Dienstes ist es, Menschen mit psychi -
schen Problemen und deren Angehörigen
Unterstützung anzubieten, ihnen in Kon-
flikt- und Krisensituationen zu helfen und
gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
Zu den Hilfsangeboten gehören unter an-
derem persönliche Beratungsgespräche in
der Dienststelle oder bei den Ratsuchen-
den zu Hause, die Vermittlung und Organi-
sation von lebenspraktischen Hilfen und
die Unterstützung in der Zusammenarbeit
mit Ärzten, Krankenhäusern und anderen
Institutionen, hier insbesondere den Anbie -
tern im Bereich der ambulanten und statio-
nären Eingliederungshilfe und der beruf-
lichen Rehabilitation.
Eine Gruppe von Angehörigen behinderter
Menschen, deren Nöte oft übersehen wer-
den, sind die Kinder psychisch kranker Eltern.
Sie übernehmen oft mehr Verantwortung,
als ihrem Lebensalter entspricht. Um den
kranken Elternteil vor den Vorurteilen der
Umwelt zu schützen, helfen Kinder mit, die
Krankheit zu verheimlichen. In vielen Fällen
schaffen sie es, trotz schwerer Belastungen
nach außen hin völlig unauffällig zu wirken.
Dieses Tätigkeitsfeld des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes hat einen ausgeprägt prä-
ventiven Charakter. Die Hilfsangebote, die in
engster Kooperation mit der Jugendhilfe ge-
leistet werden, wollen den Kindern einen Ort
bieten, an dem sie ihre Sorgen aus drücken
können und psychisch kranke Eltern in ihrer
Erziehungskompetenz unterstüt zen.
Weitere, neue Tätigkeitsfelder, die jetzt im
Zusammenhang mit der Ausweitung von
kinder- und jugendpsychiatrischer Kompe-
tenz im Sozialpsychiatrischen Dienst wahr-
genommen werden können, sind Hilfen für
Kinder und Jugendliche mit schulvermei-
dendem Verhalten, die die bereits bestehen -
den Angebote von Jugendhilfe und Schule
flankieren sollen, und Projekte zur Förde-
rung seelischer Gesundheit in der Schule.

Strukturelle Grundlagen
für gelingende Hilfen

Der Sozialpsychiatrische Dienst ist der psy-
chiatrische Fachdienst der Kreisverwaltung
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und berät alle Dienstellen des Kreises und
der kreisangehörigen Städte bei entsprechen-
den Fragestellungen. Er organisiert die Hilfe  -
plankonferenzen für Menschen mit seeli-
scher Behinderung (psychisch kranke und
suchtkranke Menschen). Dadurch kommt
ihm eine zentrale Rolle im Schnittstellen-
ma nagement der Kostenträger und bei der
fachlichen Beratung der kommunalen Äm-
ter wie ARGE, Sozialamt oder Jugendamt zu.
Diese komplexen Aufgaben kann der Sozial-
psychiatrische Dienst nicht zuletzt deshalb
bewältigen, weil der Kreis Mettmann bereits
seit 1999 die Weichen für eine rationale und
effektive Steuerung auf kommunaler Ebene
gestellt hat, was schließlich am 24.11.2005
zur Gründung eines Gemeindepsychiatri-

schen Verbundes (GPV) führ te. Der GPV ist
eine Qualitätsgemeinschaft von Leistungser-
bringern von Hilfen für psychisch und sucht-
kranke Menschen. Seine Geschäfte werden
von einem vom Kreis mit der Koordination
der psychiatrischen Ver sorgung beauftragten
Mitarbeiter geführt, der zugleich Leiter des
Sozialpsychiatrischen Dienstes ist.
Über GPV, Hilfeplankonferenzen und Leis-
tungskontrakte kann der Kreis so durch das
Gesundheitsamt auch in dem Bereich der
Eingliederungshilfen, für die der überörtli-
che Sozialhilfeträger als Kostenträger be-
stimmt ist, einen steuernden Einfluss nehmen
und eine bedarfsgerechte Weiterentwick-
lung gemäß der konkreten Bedarfslage vor
Ort unterstützen.

Schlussbemerkung

Seit jeher setzt sich der Kreis Mettmann mit
hohem Engagement für die Belange behin-
derter Menschen ein und folgt dabei dem
Grundsatz, dass die Qualität einer Gesell-
schaft sich an ihrem Umgang mit den
schwächs ten Mitgliedern misst. Die Einrich-
tungen für behinderte Menschen, die Prä-
ventionsarbeit des Kreises und das Netzwerk
in der Kreisgemeinschaft gelten als vorbild-
lich. Bislang konnte der Kreis Mettmann
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
diese Sozialleistung aufrecht erhalten.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.60.00
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Berücksichtigung der Belange
behinderter Menschen im
Kreis Wesel
Von Erika Morsch,
Behindertenbeauftragte des Kreises Wesel  

Im Kreis Wesel leben 43.814 Menschen (Stand: 31.12.2007), die einen Schwerbehindertenausweis mit einem
Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 haben, also schwerbehinderte Menschen. Das entspricht
rund 9,2 Prozent der gesamten Kreisbevölkerung. 24.760 (=56,5 Prozent) von ihnen sind älter als 65 Jahre.

Rund 44 Prozent der Behinderungen re-
sultieren aus Einschränkungen der Mo-

bilität. Darüber hinaus leben sieben Prozent
der schwerbehinderten Menschen im Kreis
Wesel mit Einschränkungen der Sinnesfä-
higkeiten (Seh- und Hörbehinderung).
Hinzu kommen noch die Menschen, die ei-
nen GdB von unter 50 haben und die Men-
schen, die aus verschiedenen Gründen keinen
Antrag zur Feststellung einer Behinderung
gestellt haben, so dass die Zahl der Men-
schen mit gesundheitlichen Einschränkun-
gen beziehungsweise mit einer Behinderung
tatsächlich höher ist.
Mit dem Bundesbehindertengleichstellungs-
gesetz, das am 01.05.2002 in Kraft getre-
ten ist, wird das bereits seit dem Jahre 1994
in Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz verankerte
Benachteiligungsverbot („Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden.“) konkretisiert und es ist somit ein
Beitrag zur rechtlichen Umsetzung des Ver-
fassungsauftrages. Zum 1.1.2004 ist das
Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung (BGG NRW) in Kraft getreten, welches
unter anderem auch für die Dienststellen
und Einrichtungen der Gemeinden und Ge -
meindeverbände gilt.
Einer der wesentlichsten Begriffe des Geset-
zes ist die „Barrierefreiheit“. Nach der De -
finition des Begriffes müssen der Zugang
und die Nutzung aller gestalteten Lebensbe-

reiche für Menschen mit Behinderung in der
allgemein üblichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde
Hilfe, möglich sein. Dabei gilt es nicht nur
auf physische Barrieren, wie Stufen, auf-
merksam zu machen und diese abzubauen,
sondern auch auf die „unsichtbaren“ Barrie-
ren in Form von kommunikativen Schranken
hinzuweisen und diese zu beseitigen.
Nicht erst seit dem Inkrafttreten des BGG
NRW ist es Ziel der Kreisverwaltung Wesel,
die Benachteiligungen von Menschen mit
Behinderung zu beseitigen und zu verhin-
dern sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft zu gewähr-
leisten und ihnen eine selbstbestimmte Le-
bensführung zu ermöglichen. Vieles wurde
bereits vor Jahren initiiert.
Zur Vorbereitung der Umsetzung und der
Darstellung der Auswirkungen des BGG
NRW wurde beim Kreis Wesel im Sommer
2004 eine fachbereichsübergreifende Ar-
beitsgruppe eingerichtet. Ein wesentliches
Ergebnis der Arbeitsgruppe war die Erar-
beitung der Satzung gemäß § 13 BGG NRW,
die vom Kreistag beschlossen wurde und in
§ 2 die Bestellung eines hauptamtlich täti-
gen Behindertenbeauftragten vorsieht. Im
Wesentlichen sind danach folgende Aufga-
ben wahrzunehmen:

● Ansprechperson für Menschen mit Be-
hinderung auf Kreisebene

● Sensibilisierung der Beschäftigten der
Kreisverwaltung sowie Beratung und Un -
terstützung im konkreten Verwaltungs-
verfahren

● Anregung und Initiierung von Maßnah-
men, die darauf gerichtet sind, Benachtei -
ligungen von Menschen mit Behinderung
abzubauen

● Hinwirken auf die Erfüllung der Anfor-
derungen zur Barrierefreiheit

Zudem gibt es in allen 13 kreisangehörigen
Kommunen haupt- oder ehrenamtliche
An sprechpersonen, die sich vor Ort für die
Belange der Menschen mit Behinderung
einsetzen. Unabhängig vom BGG NRW wer-
den von der Kreisverwaltung aufgrund an-
derer Vorschriften eine Vielzahl von Leis-
tungen für schwerbehinderte Menschen
oder von Behinderung bedrohte Menschen
erbracht. So ist der Kreis Wesel zuständig
für die Eingliederungshilfe nach dem SGB
XII i.V.m. dem SGB XI sowie für die dele-
gierten Aufgaben des Landschaftsverban-
des Rheinland im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen.
Der Kreis Wesel ist auch Träger einer Heil-
pädagogischen und Integrativen Kinderta-
gesstätte in Kamp-Lintfort. Körperlich und
geistig behinderte Kinder oder von Behin-
derung bedrohte Kinder im Kindergarten-
alter können hier betreut werden. An dieser
Stelle sind auch die drei Frühförderstellen



des Kreises Wesel zu erwähnen, die bereits
seit mehr als 25 Jahren interdisziplinäre Früh-
förderung für Kinder bis zur Einschulung
anbieten. Von einem interdisziplinären Team
werden hier Familien mit Kindern bis zum
Vorschulalter, die sich langsamer oder „an-
ders“ als Gleichaltrige entwickeln, pädago-
gische und therapeutische Fördermöglich-
keiten angeboten.
Die Frühförderstellen führen aufgrund ei-
ner Verordnung des Kinderarztes eine Ein-
gangsdiagnostik mit Erstellung eines För-
der- und Behandlungsplanes durch und
erbringen – wenn erforderlich – die För -
dereinheiten Komplexleistung. Die Kosten
werden anteilig von den Krankenkassen
und dem Sozialhilfeträger übernommen.

Außerdem trägt der Kreis Wesel die Kosten
für das von den Frühförderstellen vorge-
haltene offene Beratungsangebot sowie die
reine heilpädagogische Förderung.
Ende 2007 wurden zwischen den Frühför -
derstellen und den Reha-Trägern (Kran-
kenkassen und Sozialhilfeträger) Verträge
über die Erbringung der Komplexleistung
„Frühförderung“ entsprechend der Lan-
desrahmenempfehlung zur Umsetzung der
Frühförderungsverordnung abgeschlossen.
Auch wird auf die fünf Förderschulen des
Kreises Wesel in Alpen, Hünxe, Moers und
Wesel, für die der Fachbereich Schulen zu-
ständig ist, hingewiesen.
Die Leitungen der vier Schulen mit dem
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
und die Leitung der Schule mit den Förder-
schwerpunkten Sprache und Hören und
Kommunikation des Kreises Wesel haben
sich bereits vor vielen Jahren zu einem re-
gelmäßig tagenden Qualitätszirkel zusam -
mengeschlossen. Die zeitnahen, anlass-
und bedarfsbezogenen Abstimmungen di-

verser pädagogischer Ziele, organisatori-
scher Inhalte und sonstiger maßgeblicher
Aspekte der einzelnen Schulen, gewähr-
leisten den Erhalt der Standards der Förder-
schulen, deren Fortschreibung und deren
mögliche Weiterentwicklung zu Kompe-
tenzzentren.
Der Kreis Wesel hat den Antrag auf Teil-
nahme der fünf Förderschulen an der Pilot-
phase zum Ausbau von Förderschulen zu
Kompetenzzentren für sonderpädagogi-
sche Förderung gestellt. Das Ziel der Wei -
terentwicklung zu Kompetenzzentren steht
im Vordergrund. Unter anderem soll er-
reicht werden, dass die integrative Beschu-
lung in den allgemeinen Schulen in den un -
terschiedlichen Organisationsformen wei ter

ausgebaut wird. In dieser Beschulungsform
sollen sowohl die Einzelförderung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderungen,
die zielgleich lernen, als auch die Klein-
gruppenförderungen und Förderung in
Integrationsklassen an Grundschulen ent-
halten sein.
Die Betreuung von schwerst mehrfach be-
hinderten Schülern an den Förderschulen
des Kreises erfolgt seit dem Schuljahr 2006/
2007 nicht mehr durch persönliche Assis-
tenzen, sondern wird durch den individuel-
len Einsatz von Kräften eines so genannten
Personalpools sichergestellt. Über die per-
sonelle Ausstattung des „Integrationspools“
entscheidet die Begutachtungsstelle. Dieses
Gremium hat die Aufgabe, die individu ellen
Betreuungsbedarfe behinderter Kinder und
Jugendlicher unter Berücksichtigung päda-
gogischer, psychosozialer und medizini-
scher Aspekte fachübergreifend festzustellen
und setzt sich aus Vertretern der Fachberei-
che Gesundheitswesen (Kinderärztin), der
Erziehungsberatungsstelle (Psychologe),

des Schulamtes (Schulamtsdirektorin) so-
wie des Fachbereiches Soziales zusammen.
Um eine erfolgreiche integrative Betreuung
von Kindern und Jugendlichen in allgemei-
nen Schulen sicherstellen zu können, ist in
vielen Fällen der Einsatz von persönlichen
Assistenzen erforderlich. Über die Notwen-
digkeit und den Umfang einer solchen Ein-
zelbetreuung entscheidet ebenfalls die Be-
gutachtungsstelle.
Seit dem 1.1.2008 ist der Kreis Wesel zu-
ständig für die Feststellung einer Behinde-
rung und des Grades der Behinderung sowie
für die Ausstellung von Schwerbehinderte-
nausweisen. Bisher waren die Versorgungs-
ämter hierfür zuständig. Der Kreis Wesel
hatte die Aufgabenübernahme intensiv vor-
bereitet und rechtzeitig die erforderlichen
personellen, organisatorischen und techni-
schen Voraussetzungen geschaffen. Damit
war der Aufgabenbereich praktisch vom
ersten Tag an arbeitsfähig. Die aus dem
Ver sorgungsamt Duisburg übernommenen
Mitarbeiter bilden ein leistungsstarkes Team,
das problemlos in die vorhandenen Struk-
turen der Kreisverwaltung integriert wer-
den konnte. Die Aufgaben werden enga-
giert, bürgernah und mit hoher Qualität
wahrgenommen. Auch bereitet die örtliche
Veränderung die Bürger keine Probleme.
Als örtliche Fürsorgestelle ist der Kreis We-
sel zuständig für begleitende Hilfen im Ar-
beitsleben für schwerbehinderte Menschen
und ihnen Gleichgestellte sowie für die
Durchführung des ordentlichen Kündi-
gungsschutzverfahrens gemäß SGB IX für
diesen Personenkreis.
Auch als einer der großen Arbeitgeber in
der Region kommt der Kreis Wesel seiner
Verpflichtung zur Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen nach. Die Einstellung
gegenüber schwerbehinderten Menschen
hat sich geändert und die Akzeptanz ver-
größert, was sich in der hohen Beschäfti-
gungsquote von 9,67 Prozent widerspie-
gelt. In Bezug auf die Beschäftigung von
schwerbehinderten Auszubildenden hat der
Kreistag erstmals im Jahre 2007 beschlos-
sen, zwei Ausbildungsplätze über Bedarf
für behinderte Jugendliche zur Verfügung
zu stellen.
Die Verwirklichung von Chancengleich-
heit, Teilhabe und Gleichstellung kann nur
dann Erfolg haben, wenn behinderte Men-
schen eigenständig leben können, die indi-
viduelle Unterstützung, die sie benötigen,
erhalten und sich in ihrem alltäglichen Um-
feld, dort wo sie wohnen, arbeiten und ihre
Freizeit gestalten, so bewegen können, dass
ihnen dieses ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe mög-
lich ist. Das Schlüsselwort lautet auch hier
„Barrierefreiheit“.
Bereits seit Dezember 2005 gibt es Durch-
führungshinweise, um allen Beschäftigten
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Der Kreis Wesel ist Träger der Heilpädagogischen und Integrativen Kindertagesstätte in
Kamp-Lintfort.
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eine Hilfestellung zu geben, wie konkret zu
handeln ist, wenn im Verwaltungsverfahren
schwerhörigen oder gehörlosen Menschen
zu beteiligen sind und die Kommunikation
nicht wie üblich möglich ist. Gleiches gilt für
die Gestaltung und die Form der Zugänglich-
machung von Bescheiden, amtlichen Infor-
mationen und Vordrucken. Damit werden
den besonderen Bedürfnissen der behinder-
ten Menschen Rechnung getragen. Sofern
Bürger an öffentlichen Sitzungen teilnehmen
wollen, werden im Bedarfsfall ein Schrift-
oder Gebärdendolmetscher eingeladen und
die Kosten dafür übernommen.
Die Beschäftigung mit dem BGG NRW und
den einzelnen Verordnungen hierzu soll alle

Mitarbeiter sensibilisieren, um Probleme,
mit denen sich behinderte Menschen kon-
frontiert sehen, überhaupt zu erkennen.
Insgesamt ist die Barrierefreiheit – auch in
der Verwaltung – noch nicht „in den Köpfen
aller verankert“. Die Menschen mit Behin-
derung werden von vielen immer noch nur
als kleine Minderheit angesehen. Manchmal
fehlt das Bewusstsein für die Hindernisse,
mit denen behinderte Menschen kämpfen
müssen. Es ist ein Prozess, der sich entwi-
ckeln muss und auch bereits in Gang ge-
kommen ist.
Viele Aufgaben stehen für die nächste Zeit
auf der Agenda. So wurde die barrierefreie
Internetseite des Kreises Wesel aufgebaut,

die barrierefreie Gestaltung von amtlichen
Informationen, Bescheiden und Vordrucken
ist weiter zu optimieren und die baulichen
Barrieren sind zu erkennen und so weit wie
möglich abzubauen. Es ist eine Dauerauf-
gabe durch Öffentlichkeits- und Aufklä-
rungsarbeit über die Belange der behinder-
ten Menschen und ihr Recht auf Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft zu informie-
ren. Denn nicht behindert zu sein, ist kein
Verdienst, sondern ein Geschenk, das uns
jederzeit genommen werden kann.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.60.00

Hochsauerlandkreis:
Auf dem Weg zur Barrierefreiheit
Von Karl Josef Fischer, Behindertenkoordinator
des Hochsauerlandkreises 

Eine gemeinsame Zielsetzung stand am Anfang der Gründung der Behinderteninteressenvertretung im Hoch-
sauerlandkreis (BIV-HSK) im Jahre 2000: „Wir wollen in allen zwölf Städten und Gemeinden des Hochsauer-
landkreises und somit in dem flächenmäßig größten Kreis in NRW für Menschen mit Behinderung einen
möglichst barrierefreien Raum schaffen“, so der erste ehrenamtliche Behindertenbeauftragte des Hochsauer-
landkreises, Dr. Reinhold Bange. Wenn dieses Ziel auch noch nicht erreicht ist, so befindet sich der Hoch-
sauerlandkreis dennoch auf einem guten Weg, unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderung diesen
Weg konsequent und modellhaft weiterzugehen.

Zu dieser Entwicklung beigetragen hat der
Kreistag des Hochsauerlandkreises im

Jahre 1999, der die Funktion eines ehren-
amtlichen Behindertenbeauftragten zur
Wahrung der Interessen der Menschen mit
Behinderungen im Hochsauerlandkreis ein-
richtete. Was folgte, war eine Weichen -
stellung hin zu einer modellhaften Organi-
sationsform, die es heute Menschen mit
Behinderung ermöglicht, in ihrem Sozial-
raum an der Gestaltung dieses Ziels inten-
siv mitzuarbeiten. Menschen mit Behinde-
rung gestalten einen „barrierefreien Kreis“.
Dass diese Zielsetzung mit der Zustimmung
der Politik und der Bürgermeister der Städte
und Gemeinden im Hochsauerlandkreis er-
folgt, ist eine der mittlerweile vielen weite-
ren Voraussetzungen für das Gelingen des
Projektes.
Aber der Reihe nach: Nach der Einrichtung
und der Besetzung des ehrenamtlichen Be-
hindertenbeauftragten durch die Politik war
die Einbindung von ebenfalls ehrenamtli -
chen Behinderteninteressenvertreter in den
zwölf Städten und Gemeinden des Hochsau-
erlandkreises weiteres Ziel. Mit Zustimmung
der Bürgermeister erfolgte deren Benennung
und somit auch deren Legiti mation, sich
dem komplexen Thema der Barrierefreiheit
anzunehmen, die Interessen von Menschen
mit Behinderung zu vertreten und durch-

zusetzen. Orts- und zeitnah wird in den je-
weiligen Städten und Gemeinden des Hoch-
sauerlandkreises so das Thema Barriere -

freiheit aufgegriffen und umgesetzt. Die
Be hinderteninteressenvertreter sind über-
wiegend selbst Menschen mit Behinderung

und daher im hohen Maße sensibilisiert,
sich dem Thema Barrierefreiheit zu stellen.
Um einen Austausch der Vertreter auf der

Ebene des Hochsauerlandkreises zu schaf-
fen, treffen sich diese viermal jährlich auf
Einladung und unter der Moderation des

Zeichnen verantwortlich für einen barrierefreien Hochsauerlandkreis: Behindertenkoor-
dinator Karl Josef Fischer, der Leitende Kreismedizinaldirektor des Gesundheitsamtes,
Dr. Peter Kleeschulte, und der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte, Heinz Arenhövel
(v. lks.)



Behindertenkoordinators zu einem Erfah-
rungsaustausch. Die Interessen und Anlie-
gen der örtlichen Vertreter werden in den
Sitzungen der Arbeitsgruppe der BIV-HSK
gebündelt und in der Umsetzung durch
den Behindertenkoordinator und den
ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
unterstützt. Die jeweils in den Städten und
Gemeinden umgesetzten und geplanten
Vorhaben werden unter dem Gesichtspunkt
der barrierefreien Gestaltung vorgestellt, dis-
kutiert und protokolliert. Das Protokoll wird
den Bürgermeistern und nach richtlich dem
Landrat zur Kenntnisnahme übersandt. Hier-
durch wird neben der Sensibilisierung der
politischen Vertreter auch eine möglichst
große Transparenz der Umsetzung und der
Fortschritte barrierefreier Gestaltung vor Ort
sichtbar.
Nach dem Inkrafttreten des Behinderten-
gleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen
(BGG-NRW) am 1. Januar 2004 hat der
Landrat des Hochsauerlandkreises auf Vor-
schlag des Leiters des Gesundheitsamtes,
Dr. Peter Kleeschulte, zu diesem Termin eine
neue Organisationsstruktur in Kraft gesetzt
und in der Unteren Gesundheitsbehörde
die Funktion des hauptamtlichen Behinder-

tenkoordinators geschaffen. Der Behinder-
tenkoordinator des HSK arbeitet eng mit
dem ehrenamtlichen Behindertenbeauftrag -
ten des HSK zusammen und unterstützt
ihn in seinem Aufgabenbereich. Neben der
Unterstützung der Behinderteninteressen-
vertretung des Hochsauerlandkreises und
der Leitung der Arbeitsgruppe nimmt er die
Koordination und Abstimmung der Aufga-
ben zur Wahrung der Belange von Men-
schen mit Behinderungen auf örtlicher
Ebene wahr.
Die Funktion des ehrenamtlichen Behinder-
tenbeauftragten wird seit dem 1. Juli 2005
durch Heinz Arenhövel wahrgenommen.
Er ist Sprecher der BIV-HSK und wird darü-
ber hinaus bei Planungen im Bereich des
öffentlichen Personenverkehrs beziehungs-
weise Maßnahmen nach § 3 des Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
angehört. Der ehrenamtliche Behinderten-
beauftragte ist beratendes Mitglied im Ge-
sundheits- und Sozialausschuss sowie or-
dentliches Mitglied in der Gesundheits-
und Pflegekonferenz.
Ein „Land der tausend Berge“, wie das Sau -
erland gerne genannt wird, ist ohne Zwei-
fel ein schwieriges Terrain für die Schaf-

fung eines barrierefreien Lebensraums. Die
Schönheit von Natur und Landschaft zu er-
leben, sollte aber auch für Menschen mit
Behinderung selbstverständlich und im Sin-
ne eines selbstbestimmten Lebens möglich
sein. Es sind ja nicht nur die schwerbehin-
derten Menschen, die von einem barriere-
freien Lebensraum profitieren. Angesichts
des demografischen Wandels wird deut-
lich, dass immer mehr ältere Menschen in
unserer Gesellschaft leben und diese eben-
so besondere Ansprüche an Zugänglich-
keit, Komfort und Service haben. Dieses gilt
im verstärkten Maße auch für den Touris -
mus. Die BIV-HSK wirkt daher auch bera-
tend und unterstützend bei der Gestaltung
behindertenfreundlicher Wanderwege mit.
Die Implementierung der Behindertenin-
teressenvertreter in den zwölf Städten und
Gemeinden des Hochsauerlandkreises hat
sich bewährt. Sie ermöglicht eine breite
Partizipation von Menschen mit Behinde-
rungen und hat zu großen Fortschritten bei
der Gestaltung eines barrierefreien Kreises
geführt.
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Interdisziplinäre Frühförderung im
Kreis Steinfurt: Hilfe aus einer Hand
Von Sabrina Veer, Mitarbeiterin in der Stabsstelle
Landrat beim Kreis Steinfurt 

„Unser Kind ist anders.“ Wenn der Nachwuchs nicht so ist wie die anderen Jungen oder Mädchen, ist das für
die Eltern zunächst eine harte Erkenntnis. „Man muss sich von einem Traum verabschieden“, sagt Maria
Schwering, Leiterin der Frühförder- und Beratungsstelle der Tectum Caritas gGmbH in Steinfurt. Eltern hätten
während der Schwangerschaft eine Vorstellung von ihrem Kind, die nicht erfüllt werde. Die Lebenssituation
einer Familie ändert sich grundlegend, sobald ein Kind zu ihr gehört, das behindert ist oder in seiner Entwick-
lung Auffälligkeiten zeigt.

Eltern schildern sehr eindringlich extreme
emotionale Stress-Situationen, die durch

eine Diagnose oder wachsende Zweifel aus-
gelöst werden. Dauerstress prägt oftmals
nach haltig das Familienleben und wirkt sich
wiederum negativ auf die Entwicklungs-
möglichkeiten des Kindes aus. In dieser Zeit
haben die Eltern die Möglichkeit, sich an eine
Frühförderung zu wenden, die das Ziel hat,
Familien auf einem Teil des Lebensweges
zu begleiten.
Eltern reagieren unterschiedlich auf diese
neue Welt, die mit Frühförderung, heilpä-
dagogischen oder integrativen Kindergärten
und Förderschule beginnt und mit Überle-
gungen endet, ob ihr Kind fit genug für den
Arbeitsmarkt ist oder besser in einer Werk-
statt für Behinderte aufgehoben ist. Wo
kann es wohnen, auch im Alter?
Doch zunächst durchleben die Eltern Stufen
der Resignation, einige fallen in großen Ak -
tionismus, kaufen unzählige Materialien und

Bücher, andere fragen sich nach dem Wa-
rum. Im Kreis Steinfurt ist seit dem 1. Ok -

tober 2008 eines aber einfacher geworden
für die Eltern. Sie erhalten jetzt die Frühförd-
erleistungen aus einer Hand. Der Kreis Stein-
furt hat als einer der ersten Kreise in Westfa-

len-Lippe das Konzept der interdisziplinären
Frühförderung umgesetzt. Dieses umfasst
alle Hilfen, die erforderlich sind, um bei Kin-
dern bis zur Einschulung, die behindert oder
von Behinderung bedroht sind, die drohende
oder eingetretene Behinderung zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt zu erkennen und
durch gezielte Förder- und Behandlungs-
maßnahmen auszugleichen oder zu mildern.

Die Ausgangslage
Heilpädagogische Frühförderung gibt es im
Kreis Steinfurt bereits seit vielen Jahren flä-
chendeckend und qualitativ hochwertig.
Sie wird auch gut angenommen. Die Zahl der
geförderten Kinder steigt stetig an. So wur-
den im Jahr 2001 lediglich 529 Kinder ge-
fördert (Ausgaben: 1.149.028 Euro), in die-
sem Jahr werden die Zahl der geförderten
Kinder auf 950 und die Ausgaben auf rund
1,9 Millionen Euro geschätzt.



Ursachen für die steigenden Fallzahlen gibt
es einige. So ist das Bewusstsein der Eltern
hinsichtlich der Möglichkeiten einer präven-
tiven Förderung gestiegen, und es ist eine
Ent-Stigmatisierung des Hilfebedarfs zu ver-
zeichnen. Hinzu kommt der medizinische
Fortschritt, der unter anderem dazu führt,
dass mehr Frühgeburten lebensfähig sind,
aber Entwicklungsverzögerungen aufweisen.

Der Weg zur interdiszipli -
nären Frühförderung

Im Jahr 2003 ist die Verordnung zur Früh -
erkennung und Frühförderung behinderter
und von Behinderung bedrohter Kinder in
Kraft getreten. Sie enthält Regelungen zur
Abgrenzung der interdisziplinären Frühför-

derstellen und sozialpädiatrischen Zentren,
zur Übernahme und Teilung der Kosten zwi-
schen den beteiligten Rehabilitationsträ-
gern sowie zur Vereinbarung der Entgelte.
Nachdem Gespräche auf Landesebene im
Hinblick auf eine Landesrahmenempfeh-
lung zur interdisziplinären Frühförderung
im April 2005 abgeschlossen worden wa-
ren, nahm der Kreis Steinfurt mit den An-
bietern der Frühförderung Kontakt auf.
Insgesamt hat der Kreis Steinfurt mit den
Krankenkassenverbänden Westfalen-Lippe
und drei Anbietern von Frühförderleistun-
gen im Kreis – dem Caritasverband Rheine,
dem DRK Kreisverband Tecklenburger Land
e.V. und dem Tectum Caritasverband Stein -
furt – drei Jahre lang sehr intensiv verhandelt.
Zunächst bemühten sich der Kreis Steinfurt
und die Frühförderstellen um eine einheitli -
che Linie. Dem Kreis ging es darum, das Wohl
des Kindes im Blick zu haben, aber auch die
Kostenentwicklung zu bedenken. Wichti-
ges Thema war die Steuerung des Zugangs
in die interdisziplinäre Frühförderung. Letzt -
lich einigten sich die Beteiligten darauf, dass
die medizinische Eingangsdiagnostik und die
Beteiligung an der Verlaufsdiagnostik durch
das Gesundheitsamt erfolgt.
In einem zweiten Schritt wurden die Kran-
kenkassenverbände mit in die Verhandlun-
gen einbezogen. Diskutiert wurde beispiels-
weise über die Personal- und Sachstandards

in den Frühförderstellen, die Zahl und Dau-
er der Fördereinheiten, die Intensität der
Diagnostik und die Kostenteilung zwischen
Sozialhilfeträger und Krankenkassen. Im
Herbst 2008 stimmten die politischen Gre-
mien des Kreises Steinfurt einstimmig der
interdisziplinären Frühförderung zu.

Warum jetzt
Komplexleistung?

Der Gesetzgeber hat den Begriff einge-
führt. Gemäß §§ 55, 56 SGB IX sollen heil-
pädagogische Leistungen in Verbindung
mit me dizinisch-therapeutischen Leis tun -
gen zur Früherkennung und Frühförde-
rung als Kom plexleistung erbracht werden.
Interdisziplinäre Frühförderstellen sol len
ein integriertes System pädagogischer, psy  -
chologischer, so zialer und medizinischer
Hilfen anbieten, die interdisziplinär abzu-
stimmen sind.
Die Elemente der Förderung können als
Hausbesuch oder in der Einrichtung durch-
geführt werden, sowohl mit einem Kind al-
leine oder in einer Gruppe. Es soll mit den
Eltern zusammengearbeitet werden, insbe-
sondere sollen sie über die Förder- und Be-
handlungsschwerpunkte und über die Ent-
wicklung des Kindes informiert werden.
Thema sind auch Verhaltens- und Bezie-
hungsfragen.
Sinnvoll ist die Vernetzung der Angebote,
weil viele Kinder, die behindert oder von
Behinderung bedroht sind, einen vielfälti-
gen Hilfebedarf haben. Dieser liegt beispiels-
weise vor, wenn eine Sprachbehinderung
und eine Bewegungsstörung gegeben sind
und das Kind zudem soziale Entwicklungs-
verzögerungen aufweist. In diesem Fall rei-
chen heilpädagogische Hilfen nicht aus, und
es sind eine logopädische Behandlung und
eine Bewegungstherapie als medizinisch-
the rapeutische Leistung (Ergotherapie) not -
wendig.
Während die heilpädagogischen Leistungen
vom Kreis Steinfurt übernommen wurden,
mussten Logopädie und Ergotherapie über
ein kompliziertes Verfahren von den Praxen
abgerechnet werden. Das bedeutete: unter-
schiedliche Antragswege, Zulassungsver-
fahren, Kostenabrechnungen, doppelte Un -
tersuchungen für die Kinder. Jetzt gibt es
alles aus einer Hand.
Die Komplexleistung sei auch eine fachli-
che Bereicherung, sind Maria Schwering und
Kreisdirektor Dr. Wolfgang Ballke überzeugt.
Die interdisziplinäre Frühförderung ermög-
liche einen besseren Überblick über den Be -
darf eines Kindes, meint Maria Schwering.
So werde auf der einen Seite eine ganzheit-
liche Förderung einfacher, die jeweiligen The-
rapeuten, Krankengymnasten, Pädagogen
und Psychologen tauschen sich über die
Entwicklung des Kindes aus.

Bewilligung der
Komplexleistung

Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung
ihres Kindes machen, wenden sich jetzt an
den Kinder- oder Hausarzt. Ist er der Mei-
nung, dass eine Frühförderung als Kom-

plexleistung ratsam ist, stellt er eine Verord-
nung über die interdisziplinäre Diag nostik
aus. Die Familie hat dann ein Erstgespräch
mit dem Leiter der jeweiligen Frühförder-
stelle. Dabei wird auch eine Entwicklungs-
diagnostik erstellt.
Anschließend untersuchen Amtskinderarzt
Dr. Martin Drerup oder eine seiner Kolle-
ginnen Dr. Giesela Raulf, Dr. Siglinde Mey-
er und Dr. Beatrix Göhring, das Kind. Im
Gespräch mit der Familie sind zum Beispiel
Vorerkrankungen Thema. Der Arzt schätzt
unter anderem den Entwicklungsstand des
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Kindes ein und bewertet die Untersuchungs-
ergebnisse. Er ist Teil des Teams der inter-
disziplinären Frühförderung und damit be-
teiligt an der Planung der Diagnostik und

der Erstellung eines Förder- und Behand-
lungsplans (FuB). „Wir sitzen zwischen den
Stühlen. Einerseits müssen die Interessen der

Träger, der Eltern und natürlich des Kindes
bedacht werden. Andererseits gilt es, die
Vorgaben der Sozialgesetzgebung einzu-
halten“, erklärt Dr. Martin Drerup.

Zum Team gehören auch Pädagogen und
eventuell medizinische Fachkräfte wie Logo-
päden, Ergo- und Physiotherapeuten. Die

Mitglieder sprechen mit den Eltern über das
Ergebnis der Diagnostik und, wenn die Kom -
plexleistung für notwendig erachtet wird,
über den FuB. Dieser wird anschließend mit
einem Antrag an den Kostenträger geschickt.

Die Verteilung
der Kosten

Die im Finanzierungssystem vorgegebene
Unterscheidung in den Kostenträgerschaf-
ten zwischen Sozialhilfeträger einerseits und
Krankenkassen andererseits bleibt bestehen.
Doch von dieser Kostenträgerschaftstren-
nung sollen die Betroffenen nichts merken,
und die fachliche Leistung darf darunter
nicht leiden.
Die Entwicklung der Fallzahlen und der Kos-
ten der Frühförderung bleibt abzuwarten.
„Die Einführung der interdisziplinären Früh -
förderung wird nicht zu einer zusätzlichen
Steigerung führen“, hofft Kreisdirektor Dr.
Wolfgang Ballke. Wie bei jeder Neuerung
wird die weitere Entwicklung der Komplex-
leistung verfolgt. „Nach einiger Zeit ziehen
wir eine Zwischenbilanz und passen das
Konzept dementsprechend an“, so Ballke. 

EILDIENST LKT NRW
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Förderung behinderter Kinder
im Kreis Warendorf –
zwei exemplarische Projekte
Von Dr. Heinz Börger,
Kreisdirektor des Kreises Warendorf     

Wenn Eltern Hinweise darauf bekom-
men, dass sich ihr Kind nicht altersge-

mäß entwickelt, dann finden sie beim Kreis
Warendorf persönliche und professionelle
Hilfe. Die Beratungsstelle für Eltern von ent-
wicklungsverzögerten und behinderten Kin-
dern steht ihnen kostenlos zur Verfügung.
Sie unterstützt Eltern in ihrem Bemühen,
ihre Kinder in ihrem sozialen Umfeld mög-
lichst selbstverständlich aufwachsen zu las -
sen. Dazu gehört die Hilfe bei der Wahl des
richtigen Kindergartens und des geeigneten
Schultyps – aber bei Bedarf auch die Hin-
weise auf andere Hilfsangebote bis hin zu
sta tionären Einrichtungen. Die Beratungs-
stelle arbeitet neutral und trägerunabhängig.
Neben Eltern können sich auch Fachkräfte,

die beruflich mit entwicklungsverzögerten
und behinderten Kindern zu tun haben, ge-
zielt informieren. Dezentrale Sprechstunden
in vier Städten des Kreises sowie Hausbesu -
che und telefonische Beratungen gehören
zum familienfreundlichen Angebot des Kreis -
gesundheitsamtes.
Vier Sozialarbeiterinnen – davon drei mit
Teilzeitstellen – stehen Müttern und Vätern
in oft extremen Lebenssituationen mit fach -
kundigem Rat zur Seite. „Es ist wichtig, dass
sich die Eltern so früh wie möglich bei uns
melden", sagen die Mitarbeiterinnen der Be -
ratungsstelle. So sei die Chance am größ-
ten, dass das behinderte Kind und dessen
Familie frühzeitig eine geeignete Förderung
und Hilfen erhalten.

Die Eltern wenden sich häufig direkt an die
Beratungsstelle. Dem liegen oft Empfeh-
lungen von Kinderärzten, Mitarbeitern von
Kliniken oder Tageseinrichtungen zugrun-
de. Aber auch von den Ärztinnen des Kin-
der- und Jugendgesundheitsdienstes, die
regelmäßige Sprechstunden in allen Kin-
dertageseinrichtungen durchführen, wer-
den Eltern auf das Angebot der Beratungs-
stelle hingewiesen.
Bereits bei den ersten Kontakten zwischen
den Eltern und der Sozialarbeiterin entsteht
in der Regel die Basis für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Das Erstgespräch fin -
det meistens im Elternhaus statt. Es geht
darum, möglichst viel über das Kind, seine
gesundheitliche Situation, das Umfeld und

Wie sich durch eine umfangreiche freiwillige Leistung die Bürgerfreundlichkeit verbessern und gleichzeitig viel Geld sparen lässt,
zeigt der Kreis Warendorf. Mit einer Beratungsstelle für die Eltern von entwicklungsverzögerten und behinderten Kindern hat das Kreis-
gesundheitsamt Maßstäbe gesetzt. 34 Jahre nach seiner Gründung sucht das mehrfach weiter entwickelte Konzept seinesgleichen.
Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Eltern erhalten durch die Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes eine wohnortnahe Beratung
und Begleitung – und der Kreis steuert die erforderlichen Hilfen.



die familiären Bedingungen und Belastungen
zu erfahren. Wenn sich im Beratungspro-
zess abzeichnet, dass eine Eingliederungs-
maßnahme – wie zum Beispiel eine heilpä-
dagogische Förderförderung – erforderlich
ist, wird eine Vorstellung des Kindes im Kin -
der- und Jugendärzlichen Dienst eingelei-
tet. Hier bewährt sich seit Jahren die enge
Kooperation der unterschiedlichen Fachrich -
tungen im Kind- und Jugendgesundheits-
dienstes des Gesundheitsamtes. Wird eine
Frühfördermaßnahme sowohl aus medizini-
scher wie pädagogischer Sicht befürwortet,
übernimmt die Beratungsstelle die weitere
Förderplanung. Der Antrag auf Kos ten -
übernahme wird zusammen mit der amts-
ärztlichen Stellungnahme und einem Ein-
gliederungsvorschlag an das Sozialamt
wei tergeleitet.
Die Beratungsstelle hat eine entscheidende
Clearingfunktion. Die Mitarbeiterinnen ver -
mitteln heilpädagogische Frühförderungen,
die im Kreis Warendorf durch zwei Frühför-
derstellen des Caritasverbandes und des
Vereins PariSozial gGmbH getragen wer-
den. Der Kreis selbst – und nicht die Träger
der Frühförderung – entscheidet also, ob
und wie lange ein Kind heilpädagogisch ge-
fördert wird oder ob es eine Sprachtherapie
erhält. Durch verschiedene andere Ange-
bote, die frühzeitig ansetzen und zentral
gesteuert werden, sind im Idealfall kostspie -
lige langfristige Fördermaßnahmen nicht
erforderlich. So leistet die Beratungsstelle
einen Beitrag dazu, dass der Kreis mehrere
100.000 Euro für die heilpädagogische Früh -
förderung weniger ausgibt als vergleichbare
Kreise. 2007 bezahlte der Kreis Warendorf
420.000 Euro für die Frühförderung von
258 Kindern.
Mit durchschnittlich 600 Beratungen pro
Jahr liegt die Zahl auf einem gleichbleibend
hohen Niveau. 2007 kamen Beratungen
für 236 Kinder neu hinzu. „Die Ursachen
für die Behinderungen und Entwicklungs-
verzögerungen bei den Kindern haben sich
verschoben“, berichtet Dr. Norbert Schul-
ze-Kalthoff, der das Kreisgesundheitsamt
leitet. Während es die Mitarbeiterinnen der
Beratungsstelle in früheren Jahrzehnten
häufiger mit Jungen und Mädchen mit ge-
netisch bedingten Behinderungen zu tun
hatten, gibt es mittlerweile vermehrt Pro-
bleme, die auf extreme Frühgeburten zu-
rückzuführen sind.
Die Beratungsstelle bietet durch einen Ar-
beitskreis „Hilfe für Kinder mit Behinderung“
die Möglichkeit zum fachlichen Austausch.
Fachleute aus verschiedenen Einrichtungen
erörtern Fragen der Versorgung und För-
derung entwicklungsverzögerter und be-
hinderter Kinder auf lokaler Ebene.
Oft ist materielle Hilfe für die besonders be-
lasteten Familien gefragt. Finanzierungsfra-
gen klären die Beraterinnen zusammen mit

den Sozialämtern der Kommunen und des
Kreises. Darüber hinaus erhalten die Fami-
lien in der Beratungsstelle Tipps, wie sie ent -
lastet werden können. Die Mitarbeiterinnen
kennen die Adressen und Telefonnummern
von Selbsthilfegruppen. Informationen über
die Leistungen der Pflege- und Kranken-
kassen sind ebenfalls gefragt. Die Eltern
stehen bei den einzelnen Schritten nicht al-
lein da – eine Information über die rechtliche
Lage gehört zum Angebot. Der Beratungs-
stelle des Kreises Warendorf geht es darum,

die Familien in ihrer schweren Situation zu
stärken und oft über viele Jahre zu begleiten.
Psychomotorische Förderung, die von Ver-
einen getragen wird, ist eine häufig gewähl-
te Möglichkeit, um Verhaltens-, Bewegungs-
und Wahrnehmungsstörungen entgegen-
zuwirken. Der Kreis Warendorf unterstützt
solche Vereine bei der Förderung von Kin-
dern.
Immer mehr Kinder zeigen Auffälligkeiten
in ihrer Bewegungs- und Wahrnehmungs-
fähigkeit. Konzentrationsschwächen und
Unaufmerksamkeit gehen damit oft einher.
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Doch
was können Eltern dieser Kinder tun? Als
Alternative oder Ergänzung zu pädagogi-
schen und ergotherapeutischen Maßnah-
men unterstützt der Kreis Warendorf die
psychomotorische Förderung für Kinder.
Drei Vereine übernehmen dort diese Auf-
gaben. Das Warendorfer Modell Psycho-
motorik wird durch eine Mischfinanzierung
aus Elternbeiträgen und Kreiszuschuss ge-

tragen. „Seit unser Junge zur Psychomoto-
rik geht, ist er insgesamt freier, aktiver und
mutiger geworden, kann sich aber auch bes-
ser konzentrieren. Er ist jetzt kontaktfreudi-
ger und steckt auch Rückschläge besser weg“,
berichtet eine Mutter aus dem Kreis Wa-
rendorf über die Fortschritte ihres Sohnes.
Wenn sich Kinder ungeschickt und unsicher
bewegen, zu motorischer Unruhe, Hyper-
aktivität und Unaufmerksamkeit (A(D)HS)
neigen, den Clown spielen oder wenn an-
dere Verzögerungen beim Sozialverhalten

oder bei der motorischen Entwicklung zu be-
obachten sind, dann bietet das Warendorfer
Modell Psychomotorik passgenaue Hilfen
an. „Wir informieren die Eltern bei Auf -
fälligkeiten über die Angebote der drei Ver-
eine“, sagt Dr. Gabriele Fleissner-Busse, die
den kinder- und jugendärztlichen Dienst des
Kreisgesundheitsamtes leitet. Dort wird
auch die ärztliche Förderbescheinigung ge-
prüft.
Fachlich erfahrene Motopäden und Moto-
logen leiten die Kleingruppen mit durch-
schnittlich vier Kindern im Alter von vier bis
zwölf Jahren. Eine breite Palette an An -
geboten – vom spielerischen Toben und
Klettern bis zum Voltigieren – bietet den
Kindern die Möglichkeit, für ihre Entwick-
lungsstufe geeignete Körpererfahrungen zu
sammeln.
Die Erkenntnis, dass Kinder sich durch Spiel
und Bewegung besonders gut entwickeln,
ist nicht neu. Aber neurowissenschaftliche
Forschungsergebnisse bestätigen eindrucks-

21

Schwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit BehinderungenSchwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

In der Beratungsstelle für Eltern entwicklungsverzögerter und behinderter Kinder stehen
fachkundige Mitarbeiterinnen Vätern und Müttern mit Rat und Tat zur Seite: Elfriede Koglin-
Riedemann, Gabriele Windau, Veronika Kaufmann und Jeanett Kleigrewe (v. lks.)



voll: „Die Entwicklung von Denkstrukturen
und von Wahrnehmungsleistungen ist eng
an die Motorik gebunden. Voraussetzung
zu ihrer Ausbildung sind ausreichende Be-
wegungs- und Sinneserfahrungen.“ (Zim-
mer, 2005).
Beratungsgespräche mit den Eltern sowie
ein enger Kontakten mit Ärzten, Therapeu-
ten, Kindertagesstätten und Schulen bilden
eine wichtige Säule des Warendorfer Mo-

dells. Es setzt auf eine fachliche und orga-
nisatorische Verzahnung mit den freien Trä-
gern. Diese machen dezentrale Angebote
in Turn- und Reithallen in zahlreichen Or-
ten des Kreises.
Die Vereine erhielten in diesem Jahr freiwilli -
ge Zuschüsse des Kreises für etwa 8.300 För -
dereinheiten in Höhe von knapp 100.000

Euro. Bereits seit 1992 bezuschusst der Kreis
Warendorf die Arbeit von „MOVERE – Ver -
ein für psychomotorische Entwicklungs -
förderung“ (Hamm) und dnr „Verein für
Moto therapie und psychomotorische Ent-
wicklungsförderung“ (Münster). Seit 1997
wird der der Verein „Beweggründe“ (Sen -
denhorst) bezuschusst.
Eine psychomotorische Förderung bezie-
hungsweise eine mototherapeutische Be-

handlung ist nicht nur bei Wahrnehmungs-
und Bewegungsstörungen, sondern auch
bei Verhaltens- und Lernstörungen, die im
Zusammenhang mit den anderen Beein-
trächtigungen auftreten, angezeigt. Die För-
derung ist ein ganzheitliches, mehrdimen-
sionales Verfahren. Durch die gleichzeitige
Behandlung von Wahrnehmungs- und Be-

wegungsstörungen, von Störungen der
emotionalen Befindlichkeit und des sozia-
len Verhaltens hat sie die Besserung der in-
dividuellen Entwicklung der gesamten Per-
sönlichkeit der Kinder zum Ziel.
Die Förderung bedeutet für die drei im
Kreis Warendorf aktiven Vereine, dass sie
anregungsreiche Spiel- und Bewegungsge-
legenheiten anbieten, offen sind für Vorlie-
ben, Bedürfnisse und Stärken der Kinder,

aber auch auf ihre  Unsicherheiten eingehen
und ihre Grenzen akzeptieren. Ein Motopä -
de fasst es wie folgt zusammen. „Da sein,
wenn Hilfe gebraucht wird – und sich zu-
rückhalten, wenn sie nicht nötig ist.“
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Die wohl bedeutendste Wandlung seit
ihrem Bestehen hat die Frühförderstelle

mit der Anerkennung als Interdisziplinäre
Frühförderstelle durch die Einführung der
Komplexleistung zum 1.1.2007 erfahren.

Trotz der Erforderlichkeit von wesentli chen
Änderungen des Konzepts der Frühförder-
stelle, der Einigung der Kostenträger über die
jeweilige Kostenteilung und baulichen Ver-
änderungen in den Räumlichkeiten der Früh-

förderstelle, konnte die Einführung der Kom-
plexleistung durch das hohe Engagement des
Kreises Kleve, der gesetzlichen Krankenkassen
und nicht zuletzt der Frühförderstelle schnell
und unkompliziert ermöglicht werden.

Die Frühförderstelle für den Kreis Kleve mit Hauptsitz in Kevelaer wurde im Oktober 1981 gegründet und ist seit diesem Zeitpunkt
Anlaufstelle für Familien mit behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kindern. Damit den förderbedürftigen Kindern auch
ortsnah eine optimale Förderung zukommen kann, befindet sich zusätzlich zu der Hauptstelle in Kevelaer eine Nebenstelle der Früh-
förderstelle in Kleve. Bis zum 30.6.2007 bot die Frühförderstelle für den Kreis Kleve sowohl Förderungen im heilpädagogischen als
auch im medizinischen Bereich an. Die Kostenträgerschaft für den heilpädagogischen Bereich befand sich in der Zuständigkeit des
Kreises Kleve im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Fördermaßnahmen wie die Physiotherapie, Ergotherapie
oder auch die Logopädie gehören den medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen an und wurden somit bis zum 30.6.2007 von der
Frühförderstelle für den Kreis Kleve mit den jeweils zuständigen Krankenkassen abgerechnet.

Kreis Kleve: Komplexleistung –
bestmögliche Förderung von behin-
derten oder von einer Behinderung
bedrohten Kindern im Kreis Kleve
Von Wolfgang Spreen, Landrat des Kreises Kleve  

Fachlich erfahrene Motopäden und Motologen leiten die Psychomotorik-Kleingruppen. Der Kreis Warendorf unterstützt drei Vereine,
die diese Aufgabe übernehmen. (Fotos (2): Beweggründe e.V.)
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Das Frühförderangebot interdisziplinärer
Frühförderstellen richtet sich an Kinder von
der Geburt bis zum Einschulungsalter und
soll dann helfen, wenn Kinder hinsichtlich
ihrer körperlichen, geistigen und seelischen
Entwicklung beeinträchtigt, behindert oder
von einer Behinderung bedroht sind. Heute
werden im Gegensatz zu früher durch die
Komplexleistung die benötigten medizini-
schen, psychologischen, pädagogischen und
sozialen Hilfen nicht mehr solitär erbracht,
sondern sie bilden ein ganzheitliches Hilfe-
konzept. Die behinderten oder von einer Be-
hinderung bedrohten Kinder erfahren nun-
mehr eine besonders hochwertige und auf
den jeweiligen Bedarf individuell zugeschnit-
tene Förderung. Darüber hinaus bietet die
Komplexleistung den Vorteil, dass die Fami-
lien für die Beantragung der erforderlichen
Leistungen nicht mehr an mehrere Kosten-
träger herantreten müssen, sondern nur noch
eine Anlaufstelle für ihre Belange haben. Da -
durch erfahren die oft schon durch die be-
sondere Situation vorbelasteten Familien eine
wesentliche Erleichterung.
Zur Feststellung der Notwendigkeit einer
Kom plexleistung ist zunächst eine (kinder-)
ärztliche Verordnung für die Eingangsdiag-
nostik erforderlich. Eine Verordnung wird nur
dann ausgestellt, wenn der (Kinder-) Arzt
sowohl einen Bedarf an heilpädagogischen,
als auch an therapeutischen Maßnahmen
feststellt. Mit der ärztlichen Verordnung wen -
den sich die betroffenen Familien direkt an
die Frühförderstelle für den Kreis Kleve und
werden von diesem Zeitpunkt an kompe-
tent von den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Frühförderstelle begleitet. Im
Rahmen der Eingangsdiagnostik erfolgt eine
genaue Betrachtung und Testung der för-
derbedürftigen Kinder. Auf der Grundlage
der im Rahmen der Eingangsdiagnostik fest-
gestellten Defizite wird ein individueller För-
der- und Behandlungsplan erstellt, in wel-
chem die Zielsetzungen der Förderung und
die dafür erforderlichen Maßnahmen nie -
dergeschrieben sind. Der Antrag auf die
Komplexleistung und der Förder- und Be-
handlungsplan werden zur Entscheidung an
den zuständigen Träger, den Kreis Kleve,
übersandt. Diese Vorgehensweise entspricht
einer mit den gesetzlichen Krankenkassen ge-
schlossenen Vereinbarung. Die Entscheidung
über den Antrag wird daher an nur einer
Stelle getroffen, und wirkt für den anderen
Kostenträger, die gesetzlichen Krankenkas-
sen, mit. Eine Bewilligung der Komplexleis-
tung erfolgt immer dann, wenn aufgrund
der im Rahmen der Eingangsdiagnostik fest-
gestellten Defizite sowohl Leistungen aus
dem heilpädagogischen, als auch aus dem
therapeutischen Bereich erforderlich sind,
um die im Förder- und Behandlungsplan fest-
gelegten Zielsetzungen zu erreichen.
Seit Einführung der Komplexleistung konn-
ten bereits über 300 förderbedürftige Kin-
der (respektive ihre Eltern) von der Kom-
plexleistung profitieren. Hierfür stellte der
Kreis Kleve finanzielle Mittel in Höhe von
insgesamt 565.000 Euro zur Verfügung.
Eine aktuelle Umfrage unter den im Kreis
Kleve niedergelassenen (Kinder-)Ärzten lässt
erkennen, dass die Versorgung der förder-
bedürftigen Kinder durch die engere Vernet -

zung der ärztlichen Arbeit mit der Frühförder-
stelle nunmehr zielgerichteter und effektiver
verlaufen kann, als dies vor Einführung der
Komplexleistung der Fall war. Dank der in-
tensiveren Kommunikation kann auf Eigen-

heiten der einzelnen Kinder zügiger reagiert
werden. Neue Befunde können einerseits
bei der Förderung berücksichtigt werden,
andererseits können die sich aus der Förde-
rung ergebenden Unklarheiten Anregungen
zu weiterer gezielter Diagnostik geben.
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass die Einführung der Komplexleis-
tung ein bedeutender Meilenstein für die
Förderung von behinderten oder von einer
Behinderung bedrohten Kindern und deren
Familien im Kreis Kleve ist.
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Therapie als Teil der Frühförderung:
das A und O auch im Kreis Kleve

In die Fortschreibung der Schulentwicklungs-
planung für die Förderschulen des Märki-

schen Kreises wurde erstmals im Herbst 2006
die Überlegung aufgenommen, zwei För-
derschulen des Märkischen Kreises in Offe-
ne Ganztagsschulen umzuwandeln. Nach
umfangreichen Vorarbeiten beschließt der
Kreistag im Dezember 2007, den Offenen
Ganztag im Primarbereich mit Beginn des
Schuljahres 2007/08 für die Regenbogen-
schule in Menden (Förderschwerpunkt:
Sprache) und die Wilhelm-Busch-Schule in
Hemer (Förderschwerpunkt: Emotionale und
Soziale Entwicklung) einzurichten und folgt

damit den allgemeinen schulpolitischen
Entwicklungen. Mit der Organisation und
Durchführung wird im Rahmen einer Ko-
operationsvereinbarung ein außerschuli-
scher Partner beauftragt.
Vorangegangen waren mehrere Jahre, in
de nen die Zahl der Schüler vor allem im
Förderschwerpunkt Sprache stark ange-
wachsen waren. Das führte zum einen zu
erheblichen Raumproblemen, von denen
insbesondere die Regenbogenschule be-
troffen war. Zum anderen wurde aus der
Sicht der Schulleitungen vor allem deutlich
gemacht, dass die Realisierung der wesent-

lichen pädagogischen Zielsetzungen als kri-
tisch eingestuft wurden. Zu denen gehört
vorrangig die individuelle Förderung der
Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel der
möglichst schnel len Rückschulung in die Re-
gelschule, um dem Auftrag der Schulen als
so genannte „Durchgangsschulen“ Rech-
nung zu tragen.
Ergebnis der Beratungen zwischen dem
Schulträger, den Schulleitungen und der
unteren Schulaufsichtsbehörde beim Mär-
kischen Kreis war die Überlegung, den Offe-
nen Ganztag im Primarbereich dieser Schu-
len einzuführen.

Zwei Förderschulen des Märkischen Kreises, die Regenbogenschule in Menden mit dem Förderschwerpunkt Sprache und die Wilhelm-
Busch-Schule in Hemer mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung, bieten seit dem 1. August 2007 ein Offenes
Ganztagsangebot an. 46 Schülerinnen und Schüler nehmen aktuell dieses Angebot wahr.

Förderschulen des Märkischen
Kreises im Primarbereich:
Angebot des Offenen Ganztages
Von Eckehard Beck, Fachbereichsleiter Jugend und
Bildung beim Märkischen Kreis   



Bei der Diskussion um Für und Wider waren
zwei wichtige Aspekte abzuwägen: Durch
den Offenen Ganztag ergeben sich intensi-
vere Fördermöglichkeiten, so dass die Rück-
kehr und Integration in die entsprechende
Klasse der in der Regel wohnortnahen Grund-
schule kurzfristiger möglich wird. Durch den
Besuch des Offenen Ganztags steht für die
Kinder weniger Freizeit zur Verfügung und
die sozialräumlichen Kontakte zu Freunden
und in Vereinen reduzieren sich.

Die Entscheidung fiel im Ergebnis zugunsten
des Offenen Ganztags aus, weil sich aus
dem verbesserten Bildungs- und Betreuungs-
angebot gute Zukunftsprognosen für die
Schülerinnen und Schüler dieser beiden
Schulen erkennen ließen.
Die beiden Schulen haben letztes Schuljahr
zunächst mit je einer Gruppe, die 12 bis 15
Schüler umfasst, den Offenen Ganztag be-
gonnen. Mit Beginn des aktuell laufenden
Schuljahres 2008/2009 ist sowohl für die Re-
genbogenschule als auch für die Wilhelm-
Busch-Schule die zweite Gruppe eingerichtet

worden. Derzeit nutzen 46 Schülerinnen und
Schüler dieses Angebot. Die Teilnahme ist wie
üblich freiwillig, die Anmeldung eines Kindes
zur Offenen Ganztagsschule bindet aber für
das gesamte Schuljahr.
Für den Schulträger war und ist diese Ent-
scheidung mit erheblichen Kosten für bauli-
che Investitionen und den laufenden Betrieb
verbunden. Für die Regenbogenschule mus-
ste wegen der stark gestiegenen Schülerzah-
len ohnehin ein neues Schulgebäude ge -
funden werden, wobei sich der durch den
Offenen Ganztags zusätzlich erforderliche
Raumbedarf gut in die Neuplanung integrie-
ren ließ. Ab Ostern 2009 wird die Schule den
neuen Standort in Hemer in einem ehemali-
gen Kasernengebäude auf dem Gelände der
Landesgartenschau 2010 beziehen.
Für die Wilhelm-Busch-Schule ist ein be-
nachbartes Gebäude angekauft und umge-
baut worden. Außerdem waren Baumaßnah-
men im Schulgebäude und die Neugestaltung
des Außengeländes erforderlich, um gute
Voraussetzungen für den Offenen Ganztag
zu schaffen. Für die Angebote im Offenen
Ganztag konnte für beide Schulen die Evan-
gelische Jugendhilfe Iserlohn als Koopera-
tionspartner gewonnen werden.
Bei der Regenbogen-Schule konzentriert sich
die Förderung auf die Sprachkompetenz.
Das Kollegium und die Mitarbeiter des Part-
ners beraten gemeinsam, welche sonderpä-
dagogischen Fördermaßnahmen für die Kin-
der wichtig sind. Der Offene Ganztag dient
dazu, Maßnahmen miteinander zu ver-
knüpfen und die Schülerinnen und Schüler
individuell ganzheitlich zu fördern. Zudem
bietet die Schule eine individuelle und flexi-
ble Elternarbeit an und sichert eine Hausauf-
gabenbetreuung, in der den Kindern die
selbstständige Bearbeitung ermöglicht wird.
Neben einer Vielzahl von Projekten (Thea-
ter, Kochen, Feinmotorik usw.) werden auch

Bewegungsmöglichkeiten und Spiele ange-
boten.
Auch die Wilhelm-Busch-Schule strebt für
ihre Schüler der Primarstufe, die Defizite in
der emotionalen und sozialen Entwicklung
haben, ausgehend vom Förderbedarf der
einzelnen Kinder eine räumliche und päda-
gogische Einheit zwischen Unterricht und
Offenem Ganztag an. Im Konzept gibt es
eine durchgängige sonderpädagogische Be-
treuung und die Kinder befinden sich den
gesamten Tag hinweg in „ihrem“ Ganztags-
schulraum: eine Einheit aus Klassen- und
Freizeitraum. Der Übergang vom Unterricht
zum außerunterrichtlichen Angebot ist flie-
ßend. Die Ausgestaltung des Offenen Ganz-
tags ist mit den Angeboten der Regenbo-
genschule vergleichbar.
Gemeinsam ist beiden Schulen, dass der Of-
fene Ganztag auch in den Schulferien ganz-
tätig fortgeführt wird. Im Sommer finden
drei Wochen Betreuung statt, in den Oster-
ferien zwei Wochen und in den Herbstferien
eine Woche. In dieser Zeit werden besonde-
re zeitintensive Unternehmungen oder grö-
ßere Projekte umgesetzt, wie beispielsweise
Tagesausflüge, besondere Sportangebote
oder einwöchige Freizeitaufenthalte.
Im vergangenen Schuljahr sind viele positive
Entwicklungen bei den Schülern im Offenen
Ganztag beobachtet worden. Allerdings ist
es nach einem Jahr noch zu früh, belastbare
Aussagen zu treffen und konkrete Effekte zu
benennen. Erkennbar ist aufgrund vorlie-
gender Anträge aber schon jetzt, dass die
Regenbogenschule Bedarf für eine weitere
Gruppe hat, die vorbehaltlich politischer
Beschlussfassung dann auch ab Schuljahr
2009/2010 in dem dann bezogenen Neu-
bau in Hemer eröffnet werden könnte.
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Lange Gespräche zwischen Philipps Eltern
und der Klassenlehrerin haben schließlich

geholfen. Die Lehrerin hat der Familie den
Rat gegeben, den scheinbar unangepassten

Siebenjährigen testen zu lassen. Jetzt wis-
sen sie, dass Philipp kein selbstbestimmter
Außenseiter sein will, sondern dass er krank
ist und an einer psychischen Störung leidet,
die professionell behandelt werden muss.
Gummersbach gehört zum Oberbergischen

Kreis und dort findet Philipp auch die „Schu-
le für Kranke“. In dieser Förderschule – be-
nannt nach Anna Freud – werden seit 2002
jene Kinder unterrichtet, bei denen ein min-
destens vierwöchiger Krankenhausaufent-
halt in der Tagesklinik für Kinder- und Ju-

Philipp* ist sieben Jahre alt und im zweiten Schuljahr einer Grundschule in Gummersbach. Doch Philipp geht
nicht gerne zur Schule, denn er hat immer Ärger mit Hanna, Paul und den anderen Kindern in seiner Klasse.
Im Unterricht springt er auf, geht unaufgefordert zur Tafel und kritzelt mit Kreide Männchen und Schimpfwör-
ter darauf. Die Mitschüler ärgert das, denn er stört den Unterricht und sorgt mit seinem Verhalten immer wie-
der dafür, dass die Klassenlehrerin die Ruhe verliert und ihn und die Klasse laut anschreit.

Gut für die Kinder: die Förderschulen
des Oberbergischen Kreises
Von Dr. Jorg Nürmberger,
Dezernent für den Bereich Schulen beim
Oberbergischen Kreis   

* alle Namen geändert

Kinder der Wilhelm-Busch-Schule Hemer:
Ganztag hat sich bislang für sie bewährt.
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gendpsychiatrie im Kreiskrankenhaus in
Gummersbach zu erwarten ist. Schulträger
ist der Oberbergische Kreis, der mit dieser
besonderen Schulform Kinder vom Grund-
schulalter an sowohl allgemeinbildend als
auch sonderpädagogisch fördert.
Dass die Jungen und Mädchen spezielle Auf-
merksamkeit brauchen, ergibt sich meist
aus ihrer häufig langjährigen Leidens -
geschichte. Auch junge Alkoholkranke im
Teeniealter, die in der Klinik in Marienheide
behandelt werden, können in der Anna-
Freud-Schule zusammen mit Gleichaltrigen,
die in ähnlich belastenden Situationen ste-
cken, die Schulbank drücken und damit auch
ein Stück normalen Alltag erleben.
Mathe, Deutsch und Englisch stehen genau -
so auf dem Stundenplan wie alle anderen
Fächer. Es kommt ganz auf den Lehrplan
der jeweiligen Schulform an. Ob Gymnasi-
ast, Real- oder Hauptschüler: Jeder soll nach
seinem individuellen Leistungsniveau ge-
fördert werden.

Doch die Leistung alleine, in Form von No-
ten, steht nicht im Mittelpunkt des Schulall-
tags, sondern die Förderung sozialer Kom-
petenzen und die Steigerung der persönlichen
Belastbarkeit. Auch Schulängste, die viele
Schüler mit sich herumtragen und die sie
belasten, sollen abgebaut werden. Denn
psychische Störungen haben oft einen re-
lativ engen Bezug zu schulischen Proble-
men, sagen die Fachleute. So ist die Schule
für Kranke immer mehr ein Ort der Wei-
chenstellung und Neuausrichtung fehlge-
schlagener Schulkarrieren. Ziel ist es auch,
wenn eben möglich, die Wiedereingliede-

rung in die Stammschule vorzubereiten. Recht
häufig kommt es inzwischen aber auch vor,
dass Schüler nach ihrer Zeit in der „Schule
für Kranke“ die Schulform wechseln und
dann, an einem neuen Ort mit neuen Kin-
dern und neuen Lehrern, ganz von vorne
anfangen.
Dass das alles ganz besondere Anforderun-
gen an die Lehrerinnen und Lehrer stellt, ist
allen Beteiligten klar. Denn der Unterricht-
salltag spielt sich in extrem heterogenen
Grup pen ab, in denen die unterschiedlich-
sten Krankheitsbilder und sozialen Milieus
aufeinanderstoßen. Die Fluktuation in den
Gruppen ist nach der Erfahrung der Lehrer
recht groß und stets eine Herausforderung.
Pädagogen brauchen dafür ein besonderes
Geschick und müssen sehr flexibel sein, was
Unterrichtsgestaltung, Schüler und auch
Lehrstoff angeht.
Und was brauchen Schüler, die für mehrere
Wochen in dieser Förderschule unterrichtet
werden? „Sie brauchen Lehrer mit hohem
Einfühlungsvermögen, die dazu noch sehr
teamfähig sind und schnell tragfähige Be-
ziehungen zu den kranken Schülern auf-
bauen können“, sagen die Experten. Mul-
tiprofessionalität heißt das Schlüsselwort.
Denn die Lehrer halten auch engen Kon-
takt zu den Eltern der Schüler. Sie kommen
häufig nur schwer mit der Problematik und
dem besonderen Lebensweg ihres Kindes
zurecht.
Einen ganz anderen Förderbedarf haben die
Schülerinnen und Schüler der Helen-Keller-
Schule in Wiehl-Oberbantenberg. Auch sie
gehört zu den Förderschulen des Oberber-
gischen Kreises. Seit mehr als 40 Jahren küm-
mert sich dort ein engagiertes Kollegium um
geistig behinderte Kinder und Jugendliche.
Die Lehrer wollen sämtliche Sinne der Kin-
der ansprechen und vor allem durch Bewe-
gung das Lernen in der Gruppe erleichtern.
Schwimmwettkämpfe im eigenen Hallenbad
gehören deshalb genauso zum Angebot, wie
Fußballturniere, Eislaufen, eine Ski freizeit
im Winter oder therapeutisches Reiten.
Dass die Schule das Prädikat „Bewegungs-
freudige Schule“ tragen darf, wundert des-
halb nicht. Vor allem aber die Teilnahme an
den „Special Olympics“, der Olympiade für
Menschen mit Lernbehinderung oder gei-
stiger Behinderung, spornt die Schüler seit
2004 regelmäßig zu persönlichen Bestleis-
tungen an. Etliche Goldmedaillen haben die
jungen Sportler schon von den Wettkämp-
fen mit nach Wiehl gebracht. Ruhe und Ent-
spannung sind für die Schüler aber genau-
so wichtig wie Reize und Förderung, sagen
die Lehrer. Deshalb hat die Schule einen
Ruhe- und Entspannungsraum eingerichtet.
Trotz aller Aktionen, die eigentlich „ganz
nebenbei“ die Schüler unterstützen und för -
dern sollen, sind immer noch wichtige The-

rapien wie Ergotherapie, Logopädie oder
Krankengymnastik für die Kinder nötig.
Aber, eine Schule ist und bleibt ein Ort des
Lernens. Deshalb gibt es für die Unter-
richtsfächer Deutsch und Mathematik er-
probte Konzepte, die ständig aktualisiert
wer den. Dabei ist die Meinung der Eltern
wichtig – und die der Schüler ebenfalls. So
kam auch ein „Mathetag“ zustande, der
viele Kinder und Eltern begeisterte.
Von der ersten Klasse an sitzen die Kinder
immer mal wieder am PC. Nicht, um sie ru-
higzustellen oder zu unterhalten, sondern
um sie auf den Alltag vorzubereiten und
ihre Sinne zu schärfen. Denn nach ihrer Schul -
zeit in Wiehl wartet auf viele auch ein Ar-
beitsleben in einer der betreuten Werkstätten
oder ein Alltag in einer betreuten Wohn-
gruppe. Beides will gelernt sein: Arbeiten
und Wohnen. Deshalb finden die Schüler
eine komplett eingerichtete Trainingswoh-
nung in der Schule.
Jungen und Mädchen der „Helen-Keller-
Schule“ sind anders als Regelschüler, sie
sind behindert. Aber sie stehen mit ihrem
Leben nicht im Abseits der Gesellschaft,
sondern mittendrin. Vor allem werden sie
wahrgenommen und integriert. Und: Sie sind

stolz auf ihre Schule und ihre Leistungen.
So haben sie zum Beispiel beim Kochwett-
bewerb der Lokalzeitung einen Son derpreis
erhalten und sind für ihre Be rufs praxisstufe
mit dem Förderpreis der oberbergischen Wirt-
schaftsjunioren ausgezeichnet worden.
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Die oberbergischen Förderschulen bieten
Kindern mehr als Unterricht, sie bieten in-
dividuelle Konzepte.

Lernen mit allen Sinnen: in den oberbergi-
schen Förderschulen eine Selbstverständ-
lichkeit.



Der Aufgabenbereich einer Integrations-
kraft umfasst beispielsweise das Herrich-

ten des Schultisches, Aus- und Einpacken
der Lern-, Arbeits- und Unterrichtsmateria-
lien sowie Unterstützung beim Umgang mit
diesen Materialien. Im Unterricht unterstüt -
zen die Integrationshelfer die Schüler bei den
Aufgaben, aber auch bei der Gestaltung ih-
rer sozialen Kontakte, der Verbesserung ihrer
Kommunikationsmöglichkeiten und vielfäl-
tigen anderen Prozessen im Schulalltag.
Die Finanzierung dieser Integrationskräfte
erfolgt in der Regel über den örtlichen So-
zialhilfeträger im Rahmen der Hilfen zu ei-
ner angemessenen Schulbildung (§§ 53,
54 Abs. 1 Nr.1 Sozialgesetzbuch Zwölftes
Buch) aus Mitteln der Eingliederungshilfe.
Bei stationär untergebrachten Schülern ent -
scheidet der überörtliche Träger der Sozial-
hilfe über die Kostenübernahme. Zusätzlich
wird auch von den Schulträgern in freiwilli-
ger Leistung ein Beitrag zur Erleichterung
des Schulbetriebes geleistet, indem jährlich
ein Kontingent an Assistenzkräften finan-
ziert wird: FSJler (Freiwilliges Soziales Jahr)
beziehungsweise Zivildienstleistende (Zivis)
und Heilerziehungspfleger unterstützen die
Integration.
Ziel der Leistungen ist es, den Kindern und
Jugendlichen eine angemessene Eingliede-
rung in das Schulsystem, das Schulleben und
die Klassengemeinschaft zu ermöglichen be-
ziehungsweise objektiv messbar zu erleich-
tern. Durch die stetig steigende Zahl von
begründeten Einzelanträgen gerade für
Schüler von Förderschulen sind die entste-
henden Kosten kaum mehr zu beeinflus-
sen. Es ergibt sich ein hoher Prüfungs- und
Bearbeitungsaufwand, auch vor dem Hin -
tergrund, dass jährlich Verlängerungsan-
träge für das kommende Schuljahr gestellt
werden. In einer Vielzahl der Fälle kann das
Bewilligungsverfahren erst kurz vor den
Sommerferien abgeschlossen werden. Für
die betroffenen Förderschulen ist es dann
bereits fast schon zu spät, denn die Zusam -
mensetzung der Lerngruppen wird weit im
Vorfeld geplant. Auch für die potenziellen
Integrationshelfer müssen rechtzeitig Hos-

pitationstermine koordiniert werden. Eben-
so kann ein Zuviel an Helfern den Schulbe-
trieb lahm legen, hier gilt es ein ausgewo-
genes Verhältnis herzustellen.
Der Kreis Gütersloh ist Träger dreier Schu-
len mit dem Förderschwerpunkt „geistige
Entwicklung“. An der Michaelis-Schule und
Werkstufenschule in Gütersloh sowie der
Wiesenschule in Rietberg werden im laufen-
den Schuljahr 361 Schüler unterrichtet. Der
Anteil der schwerst mehrfach behinderten
Schüler liegt mit 110 Kindern und Jugend-
lichen (aus dem Kreis Gütersloh) bei rund
30 Prozent, Tendenz bereits seit einigen Jah -
ren steigend.
Um langfristig – angesichts der sich immer
schwieriger gestaltenden finanziellen Situ-
ation – den Betreuungsbedarf der an den
drei Förderschulen unterrichteten Schüler
sicherstellen zu können, wurde gemeinsam
mit den Schulleitungen, Vertretern des Schul-
und örtlichen Sozialhilfeträgers ein Modell
zum Einsatz und zur Organisation der Inte-
grationshelfer entwickelt und zunächst für
die Dauer von zwei Schuljahren, Beginn im
August 2007, gestartet.
Integrationshelfer stehen der jeweiligen
Schule „möglichst gebündelt von einem
Kostenträger“ in Form eines Pools zur Ver-
fügung und können von dort flexibel, be-
darfsorientiert und lerngruppenübergrei-
fend im Schulalltag eingesetzt werden.

Orientiert an der Schülerzahlentwicklung
und dem rasanten Anstieg der schwerst mehr-
fach behinderten Schüler sowie der Anzahl
der in den Förderschulen eingesetzten Assis -
tenz- und Integrationskräfte der Vorjahre
wurde ein Zuweisungsschlüssel erarbeitet.
Im Verhältnis von 1:2,7 (ein Integrations-
helfer für 2,7 schwerst mehrfach behinder-
te Schüler aus dem Kreis Gütersloh) wird,
unabhängig von einer Einzelfallprüfung,
nach getrennter Berechnung für jede der
Förderschulen zunächst der gesamte Inte-
grationshelferbedarf für das Folgeschuljahr
berechnet. Dieser Zuweisungsschlüssel hat
sich, was die Anzahl der eingesetzten Inte-
grationshelfer angeht und die Praxis der
letzten eineinhalb Schuljahre zeigt, weitest-
gehend bewährt. Die Abwicklung und Fi -
nanzierung erfolgen ausschließlich über den
örtlichen Sozialhilfeträger.
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Das Pool-Modell an Förderschulen
des Kreises Gütersloh:
Flexibler, bedarfsorientierter
Einsatz der Integrationshelfer seit
Sommer 2007
Von Helga Lüning,
Abteilung Arbeit und Soziales, Kreis Gütersloh    

Die Kosten für Integrationshelfer steigen seit Jahren rasant an. Immer mehr Schüler, die bereits entsprechende Förderschulen besu-
chen, bedürfen wegen der individuellen Folgen ihrer Behinderung zur adäquaten Teilnahme am Schulbesuch und Unterricht und bei
Ausschöpfung aller schulischen Mittel während ihres Schulbesuches der Unterstützung durch eine Integrationskraft.

Integrationshelfer haben in den Schulen viele Aufgaben: Sie unterstützen die Schüler bei
den Aufgaben im Unterricht, helfen aber auch beispielsweise im Schwimmunterricht und
bei der Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit oder der Aufnahme von sozialen
Kontakten. (Fotos (2): Michaelis-Schule/Roman Knitter)



Stichtag zur Ermittlung dieses Integrations-
helferbedarfs ist der 31. März eines jeden
Jahres. Die Förderschulen melden dem örtli -
chen Sozialhilfeträger namentlich die schwerst
mehrfach behinderten Schüler aus dem Kreis
Gütersloh. Diese Zahl wird bereinigt um die
schwerst mehrfach behinderten Schüler, die
zulasten des überörtlichen Sozialhilfeträgers
stationär untergebracht sind. Zu diesem Zeit-
punkt sind das Schulanmeldeverfahren so-
wie auch die eingeleiteten Verfahren zur
Feststellung des sonderpädagogischen För -
derbedarfs überwiegend abgeschlossen.
Ebenfalls ist absehbar, welche Schüler auch
weiterhin von der Abteilung Schule auch
für das Folgeschuljahr als schwerst mehr-
fach behindert anerkannt werden.
Nachdem die Gesamtzahl der erforderli chen
Integrationshelfer feststeht, wird ergänzend
eine Differenzierung hinsichtlich der Quali-
fikation und der Erfahrung der einzusetzen-
den Integrationshelfer vorgenommen. Hin -
tergrund dafür ist, dem wachsenden Anteil
der schwerst mehrfach behinderten Schüler
und dem in der Regel daraus resultieren-
den erhöhten Betreuungsbedarf Rechnung
zu tragen.
Ein Anteil von 20 Prozent der ermittelten
Integrationskräfte soll über langjährige Er-
fahrung in der Schulbetreuung oder ent-
sprechende Qualifikation verfügen. Der
Schulträger finanziert weiterhin die Heiler-
ziehungspfleger, wobei diese Kräfte bedarfs-
mindernd bei der Anzahl der ermittelten
er fahrenen und qualifizierteren Integrati -
onshelfer berücksichtigt werden.
Das System hat Vorteile für alle: Die Zahl
und Zusammensetzung zur Verfügung ste-

henden Integrationshelfer steht bereits zei-
tig vor Schuljahresbeginn fest, was zu einer
Planungssicherheit auf allen Seiten führt.
Für die betroffenen Familien ergibt sich ein
Vorteil, da die Schule nahezu alleiniger An-
sprechpartner sein soll. Es entfällt das ge-
samte Antragsverfahren. Den Förderschulen
ermöglicht es, die Zusammensetzung und
Größe der Lerngruppen des Folgeschuljah-
res vorausschauend festzulegen. Da auch die
Schulen selbst über die einzusetzenden Hel-
fer entscheiden, können rechtzeitig Bewer-
bungsgespräche, Unterrichtshospitationen
et cetera stattfinden. Es besteht lediglich Ab -
stimmungsbedarf, ob seitens des örtlichen
Sozialhilfeträger Leistungsvereinbarungen
mit den in Betracht kommenden Anbietern
bestehen, über die die Integrationskräfte ge -
stellt werden.
Auch für den örtlichen Sozialhilfeträger er-
gibt sich eine relative Planungssicherheit
hin sichtlich der Kalkulierbarkeit der entste-
henden Kosten sowie eines ressourcenorien-
tierten Einsatzes der Helfer. Es entfällt die
aufwändige Einzelfallprüfung sowohl bei
Neuzugängen als auch bei Verlängerungs-
anträgen. Die Prüfung, inwieweit bei ande -
ren Leistungsträgern ein Kostenerstattungs-
anspruch Aussicht gelten zu machen ist,
beginnt mit der Einsichtnahme in die abge-
schlossenen Verfahren der Anerkennung ei-
ner schwerst mehrfachen Behinderung der
in Betracht kommenden Schüler.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen,
dass aufgrund des Zuweisungsschlüssels und
der weiteren Differenzierung bei der Aus-
wahl der Integrationshelfer, die Betreuung
der bedürftigen Schüler sichergestellt ist.

Sollte sich im Laufe eines Schuljahres, zum
Beispiel durch Neuzugänge herausstellen,
dass unvorhergesehener Betreuungsbedarf
entsteht und auch Maßnahmen der Schu-
laufsicht nicht greifen, kann im absoluten
Ausnahmefall nach dezidierter Einzelfallprü-
fung eine zusätzliche Integrationskraft durch
den örtlichen Sozialhilfeträger beauftragt
werden. In den vergangenen eineinhalb Jah-
ren hat es nur einen solchen Ausnahmefall
gegeben. Während des gesamten Projekt-
zeitraums erfolgte ein enger Erfahrungs-
austausch zwischen den Schulen und dem
Sozialhilfeträger. Die Umsetzung des Mo-
dells und die Schulbetreuung durch die In-
tegrationskräfte verliefen bisher, auch in-
folge der seitens der Schulen geleisteten
positiven Elternarbeit, recht reibungslos.
Sicherlich ist anzumerken, dass der Erfolg des
Pool-Modells insbesondere von der Moti-
vation und Einsatzbereitschaft der Integra-
tionshelfer abhängig ist – gerade angesichts
des hohen Anteils der FSJler. Erschwerend
kommen die immer differenzierter werden-
den Ausprägungen der Behinderungen ein -
zelner Schüler hinzu, die, je nach Größe des
an den Schulen zur Verfügung stehenden
Pools, mitunter möglicherweise nur im Rah-
men einer Ausnahmeregelung aufgefangen
werden können. Die weitere Entwicklung
muss beobachtet werden, gegebenenfalls
muss zu einem späteren Zeitpunkt über
eine Modifikation hinsichtlich des Anteils der
erfahrenen und qualifizierten Kräfte nach-
gedacht werden.
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Die Hans-Verbeek-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung des Kreises Euskirchen, setzt bei ihrer Arbeit
gezielt auf eine individuelle Förderung der geistig behinderten Schülerinnen und Schüler. Dafür wurde sie als erste Förderschule in
NRW mit dem „Gütesiegel Individuelle Förderung“ ausgezeichnet.

Kreis Euskirchen:
Hans-Verbeek-Schule erhält
Gütesiegel für die
individuelle Förderung
Von Gabriele Schmitz, Rektorin,
und Maria Haselhorst, Konrektorin
der Hans-Verbeek-Schule  

Entsprechend der Leitidee des neuen
Schulgesetzes sollen Schülerinnen und

Schüler unabhängig von ihrer Herkunft be-
fähigt werden, ihre Chancen und Bega-
bungen optimal zu nutzen. Die individuelle
Förderung ist da mit das Herzstück der schu-
lischen Arbeit. Schulen, die im Rahmen der
individu ellen För derung bestimmte Voraus -
setzungen erfüllen, können das Gütesiegel
beantragen.

Ausgehend von den Lernvoraussetzungen
eines jeden Schülers werden im Rahmen
der Jahrespläne zu den verschiedenen Unter-
richtsbereichen Individualziele formuliert
und zusätzlich ein Förderplan mit ein bis zwei
Schwerpunkten für jeden Einzelnen er-
stellt, der halbjährlich evaluiert wird. In ver-
schiedenen Unterrichtsbereichen (Deutsch,
Mathematik, Berufsvorbereitung, Schwerst -
behindertenförderung) hat die Schule schon

vor Jahren verpflichtende pädagogische Kon-
zepte entwickelt. Diese schulinternen Kon-
zepte, die sich am Lern- und Leistungsver-
halten eines jeden Schülers orientieren,
garantieren die individuelle Förderung und
einen Lernzuwachs.
Die Leistungen im Bereich der Kulturtech-
niken haben sich enorm verbessert. Jeder
Schüler erhält zum Beispiel die Möglich-
keit, seinen Möglichkeiten entsprechend zu



kommunizieren, mit Hilfe von elektroni-
schen Kommunikationsgeräten bis hin zum
Gebrauch der Schriftsprache (30% der Schü-

lerinnen und Schüler können lesen). Im Be-
reich der Berufsvorbereitung werden Ar bei -
ten im Bereich Holzwerken, Hauswirtschaft,
Textilwerken, Fahrradreparatur, Schrottre-
cycling angeboten, die auf die Arbeitswelt

vorbereiten. Praktika in Behindertenwerk-
stätten aber auch auf dem 1. Arbeitsmarkt
fördern die Selbstständigkeit in diesem Be-

reich. Im Rahmen der Schwerstbehinderten-
förderung finden täglich unterschiedliche
Angebote statt, so dass auch für diese Schü-
lergruppe neben dem „normalen“ Unter-
richt individuelle Förderung stattfindet.

Die Einführung wöchentlicher, im Wechsel
stattfindender Konferenzen (Team, Stufe,
Fach, Gesamt) und pädagogischer Arbeits-
gruppen garantieren einen regelmäßigen
Austausch der Kolleginnen und Kollegen.
Durch diesen Austausch werden die Konzep -
te, die Förderpläne, Teamabsprachen et ce-
tera laufend evaluiert, eine Schulentwicklung
ist also garantiert, so dass die Qualitätsent-
wicklung gesichert ist. Für die Arbeit der
nächsten Jahre wurde mit Vertretern des
Ministeriums und der oberen Schulaufsicht
vereinbart, die Beobachtungen und Dia-
gnose der Schülerinnen und Schüler noch
mehr in den Vordergrund zu stellen, even-
tuell auch Neues zu finden. Eine Überar-
beitung der Förderpläne wurde ebenfalls
verabredet.
Um das Gütesiegel zu erlangen, müssen
Schu len im Bereich der individuellen Förde-
rung den verschiedensten Ansprüchen ge-
recht werden. Nähere Informationen dazu
gibt es auf der Website des Schulministeri-
ums unter http://www.schulministerium.
nrw.de/Chancen/Guetesiegel/index.html.
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Individuelle Förderung in der Hans-Verbeek-Schule im Kreis Euskirchen

In Nordrhein-Westfalen werden alle Schu-
len für Kinder und Jugendliche mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf als Förderschu-
len bezeichnet. Schülerinnen und Schüler mit
geistiger Behinderung, die nicht integrativ
in einer Regelschule unterrichtet werden, be-
suchen Förderschulen mit dem Schwer-
punkt Geistige Entwicklung. Diese Schulen
sind Ganztagsschulen mit Unterricht in der
Regel von 8:30 bis 15:30 Uhr, freitags bis
12:30 Uhr. Diese Unterrichtszeiten ermög-
lichen einerseits ein hohes Maß an schuli-
scher Förderung; andererseits entlasten sie
die Eltern in einem verlässlichen Zeitrahmen
von Betreuungsaufgaben.
Diese Entlastung entfällt in den Schulferien.

Freie Träger, die sich auf die Betreuung von
Menschen mit geistiger Behinderung spe-
zialisiert haben (z.B. die lokalen Einrichtun-
gen der Lebenshilfe), füllen diese Lücke mit
Betreuungsangeboten. Da diese kosten-
pflichtig sind, nehmen viele Familien die An -
gebote nicht in Anspruch, obwohl sich die
Sozialämter (im Rahmen der persönlichen
Budgets, die den behinderten Menschen
zustehen) und die Jugendämter unter be-
stimmten Voraussetzungen an den Kosten
beteiligen.
Vor diesem Hintergrund ist die Elternpfleg-
schaft einer Förderschule des Rhein-Kreises
Neuss im Sommer 2007 an den Rhein-Kreis
Neuss mit der Bitte herangetreten, ab 2008 in

den Oster-, Sommer- und Herbstferien als
Schulträger eine Ferienbetreuung anzubieten.
Für den Rhein-Kreis Neuss ist Familien-
freundlichkeit ein hochrangiges Ziel des
Kreisentwicklungskonzeptes. Finanzaus-
schuss und Kreistag haben daher die Anre-
gung der Elternpflegschaft aufgegriffen und
einstimmig beschlossen, für die Ferienbe-
treuung an den drei Förderschulen des Rhein-
Kreises Neuss mit dem Schwerpunkt Geisti-
ge Entwicklung pro Schule Mittel in den
Haushalt 2008 einzustellen.
Die verfügbaren Haushaltsmittel ermögli -
chen es, an jeder der drei genannten Schu-
len in jeweils einer Woche der Oster- und
der Herbstferien sowie in drei Wochen der

Rhein-Kreis Neuss:
Ferienbetreuung an Förderschulen
mit dem Schwerpunkt Geistige
Entwicklung
Von Karl-Heinz Isenbeck, Produktverantwortlicher
für die Schulverwaltung des Rhein-Kreises Neuss    

Die Betreuung und Versorgung von Kindern mit geistiger Behinderung stellt sowohl an die Familien als auch an den Staat besonde-
re Anforderungen. Aufgabe des Staates ist es dabei, im Rahmen seiner rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten die Familien zu
unterstützen. Eine wichtige Form dieser Unterstützung ist die sonderpädagogische Förderung in der Schule. Seit den 1960er Jahren
ist es unbestritten, dass auch Kinder mit geistiger Behinderung der schulischen Förderung bedürfen. Sie sollen befähigt werden, so
weit wie möglich ein selbstständiges Leben zu führen und am Arbeitsprozess teilzunehmen. Im Schulunterricht wird jedes Kind nach
seinen individuellen Möglichkeiten an diese Ziele herangeführt.



Sommerferien eine Ferienbetreuung anzu-
bieten. Pro Schule können bis zu 15 Kinder
teilnehmen. Der Rhein-Kreis Neuss fördert
die Ferienbetreuung mit einem Tageszu-
schuss von bis zu 20 Euro pro teilnehmen-
dem Kind. Mit dem Zuschuss sollen die
Kosten getragen werden, die nicht durch
Elternbeiträge oder Drittmittel (z.B. Zu-
schüsse der Jugendämter) gedeckt sind.
Zuschussfähig sind die Kosten für

● Betreuungskräfte,
● Materialien für die Betreuung,
● Ausflüge,
● Getränke,
● Versicherung,
● Reinigung,
● Organisation und
● Overhead.

Die Fahrkosten sowie die Kosten der Mit-
tagsverpflegung für die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler tragen die Eltern.

In den Osterferien 2008 begann die Fe-
rienbetreuung als Pilotprojekt an der Se-
bastianus-Schule in Kaarst-Holzbüttgen.
Als Träger der Ferienbetreuung an der Se-
bastianus-Schule konnte ein Verein gewon-
nen werden, der sich die Unterstützung und
Integration von Menschen mit Behinderung
zur Aufgabe gemacht hat. Die Ferienbe-
treuung wurde in den Räumen der Schule
angeboten. In den Osterferien haben neun,
in den Sommer- und in den Herbstferien
jeweils 15 Kinder teilgenommen. Die Reso-
nanz aus den Reihen der Eltern war durch-
weg positiv.
In den Herbstferien 2008 ist erstmals auch
eine Ferienbetreuung für neun Kinder der
Mosaik-Schule in Grevenbroich-Hemmer-
den zustande gekommen. Die Maßnahme
fand in den Räumen des Trägervereins, ei-
ner lokalen Einrichtung der Lebenshilfe, statt.
Die Elternschaft einer weiteren Förderschule
in Neuss hat bisher keinen Bedarf nach einer
Ferienbetreuung angemeldet.

Der Rhein-Kreis Neuss schließt mit den jewei-
ligen Trägern der Ferienbetreuung Vereinba-
rungen, in denen die Zuschussgewährung
und gegebenenfalls die Nutzung schulischer
Räume geregelt werden. Grundsätzlich wer-
den die Schülerinnen und Schüler in Gruppen
betreut. Die Gruppengröße und die Anzahl
der eingesetzten Betreuungskräfte sind vom
individuellen Betreuungsbedarf der teilneh-
menden Kinder und Jugendli chen abhängig.
Die Ferienbetreuung wird von einer sozialpä-
dagogischen Fachkraft geleitet. Diese wird
unterstützt durch ehrenamtlichen Mitarbei-
ter, Zivildienstleistende und junge Menschen,
die ein Freiwilliges soziales Jahr absolvieren.
Nach den ermutigenden Erfahrungen im
Jahr 2008 sollen auf Wunsch der Eltern
auch 2009 in den Förderschulen mit dem
Schwerpunkt Geistige Entwicklung Ferien-
betreuungsmaßnahmen angeboten werden.
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Im Rahmen des Schulkonzeptes „Leben
lernen“ versuchen wir daher sehr intensiv

und umfassend in unseren Berufsbildungs-
stufenklassen unsere Schülerinnen und
Schüler auf ein berufliches Leben nach der
Schule vorzubereiten. Vielfach für einen Ar-
beitsplatz in einer Werkstatt für behinderte
Menschen, aber auch für einen Arbeitsplatz
auf dem so genannten ersten Arbeitsmarkt.
Hierbei bilden wir nicht aus, sondern berei-
ten vielmehr auf den Alltag in einer Werk-
statt oder einen Betrieb vor. Dazu gehört
beispielsweise Pünktlichkeit, Verantwortung
übernehmen, mit Arbeitsmaterial und -werk -
zeugen adäquat und sparsam umzugehen
oder auch der Umgang mit Kollegen und
Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Um all dies so
realitätsnah wie möglich umzusetzen, ha-
ben wir verschiedene Arbeitsbereiche in der
Schule eingerichtet, in denen unsere Schü-
lerinnen und Schüler in arbeitsplatzähn-
lichen Situationen dies üben und lernen kön -
nen: unter anderem eine Bäckerei, eine
Wäsche rei, eine Druckerei, eine Töpferei,
eine Holzwerkstatt. So übernehmen zum Bei -
spiel in der Bäckerei die dort arbeitenden
Schülerinnen und Schüler die tägliche Ver-
sorgung der Schule mit Backwaren (Brot,
Brötchen usw.); in der Wäscherei wird da-

für gesorgt, dass die komplette Wäsche der
Schule gewaschen, gemangelt und gefaltet
und an die Klassen wieder verteilt wird. Je-

der Schüler schnuppert überall mal rein, um
die verschiedenen Abläufe kennen zu ler-
nen. Praktika in den Werkstätten für behin-

derte Menschen, Betriebsbesichtigungen
und vieles mehr runden hierbei das Ganze
ab und bieten Einblicke in den Alltag. Ganz

bewusst wird der Kontakt zur Öffentlich-
keit gesucht, „Leben lernen“ bedeutet auch
„Leben erleben“.
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„Auch wir können arbeiten“ –
Berufsvorbereitung in der
Roda-Förderschule, Kreis Aachen
Von Thomas Kürten,
Schulleiter der Roda-Schule, Kreis Aachen    

Arbeit haben heißt, eine Aufgabe haben. Arbeiten dürfen bedeutet, am Leben teilhaben. Dies gilt auch und ganz besonders für die
Schülerinnen und Schüler unserer Schule.

Nicht nur kleine Brötchen backen: In der schuleigenen Bäckerei bereiten sich die Jugend-
lichen auf den Alltag im Berufsleben vor.



Seit einem Jahr hat die Schule mit der Benen-
nung einer Berufskoordinatorin eine feste
Ansprechpartnerin für den Bereich der Be-
rufsvorbereitung geschaffen. Intensive Kon-
takte zur Agentur für Arbeit, den Werkstät-
ten für behinderte Menschen, Betrieben,
Ins titutionen und anderen Einrichtungen sol-
len hierbei den nahtlosen Übergang von der
Schule ins Arbeitsleben erleichtern. Da rüber
hinaus wird sehr eng mit der Regenbo gen -
schule in Stolberg zusammengearbeitet. Ziel:
Die Entwicklung eines gemeinsamen Konzep -
tes für die Vorbereitung der Schulentlassung
der Schülerinnen und Schüler beider Schulen
mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-

wicklung in Trägerschaft des Kreises Aachen.
Die intensive Beratung und Begleitung un-
serer Schülerinnen und Schüler und ihrer
Eltern auf dem Weg zu einem „Leben nach
der Schule“ liegt uns sehr am Herzen und
wird gerade in der letzten Phase der Schul-
zeit ganz intensiv an unserer Schule prakti-
ziert. Ein Weg, den wir seit Jahren schon er -
folgreich beschreiten.
In vielen Gesprächen mit ehemaligen Schü-
lerinnen und Schülern zeigt sich dies immer
wieder. Erst kürzlich berichtete uns ein Ar-
beitgeber, dem wir vor Jahren einen Schüler
unserer Schule als Arbeitnehmer vermitteln
konnten, über seine Erfahrungen. Zum Ende

des Gespräches sagte er „bevor ich ihn (un -
seren ehemaligen Schüler) entlassen würde,
würde ich andere entlassen. Ich habe selten
jemanden erlebt, der sich so sehr mit seiner
Arbeit und der Firma identifiziert.“ Eine Be-
obachtung, die wir nur bestätigen können.
Wer nähere Informationen zur Schule oder
zum Konzept der Berufsbildungsstufe sucht,
findet diese auf der Homepage der Schule
unter: www.roda-schule.de oder kann sich
telefonisch an das Sekretariat der Schule
unter 02406/92050 wenden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.60.00

30

Schwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit BehinderungenSchwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Mobilitätseinschränkun -
gen haben ein Recht auf Teilhabe am öf-

fent li chen und kulturellen Leben. Dazu ge-
hört auch, dass sie sich adäquat fortbewegen
kön nen, um Verwandte und Freunde zu be -
suchen, an Veranstaltungen teilzunehmen
oder Besorgungen zu machen. Um dies
weiterhin zu gewährleisten – und das auf
möglichst optimale Weise für alle Beteiligten
hat der Rheinisch-Bergische Kreis seinen Be-
hindertenfahrdienst im Jahr 2007 neu orga-
nisiert und gestaltet. Bei der Entwicklung des
neuen Modells bezog das Kreis sozialamt
auch Erfahrungen und Ansätze anderer
Kommunen mit ein.

Optimierungsbedarf –
warum?

„Vorher hatten wir nur einen einzigen An-
bieter, der alle Fahrten im gesamten Kreis-
gebiet übernommen hat“, erinnert sich
Cornelia Klien, Kreis-Bereichsleiterin für Ju-
gend und Soziales, Gesundheit und Las-
tenausgleich. Durch den zentralen Stand-
ort des Anbieters seien im Rahmen der An-
und Abfahrt viele „Leerkilometer“ (62% der
Gesamtkilometer) zustande gekommen, die
das Budget unnötig belastet hätten. „Wenn
jemand zum Beispiel von Rösrath-Stadt-
mitte nach Rösrath-Hoffnungsthal wollte,
musste zuerst ein Auto vom zentralen Sitz
des Anbieters in Bergisch Gladbach nach
Rösrath fahren“, erklärt Klien. „Da ergab sich
dann ein Verhältnis von ungefähr 34 Kilo-
metern Leerfahrt zu vier Kilometern Besetzt-

fahrt. Das hat sich einfach nicht rentiert.“
Ebenso wurde das Fahrverhalten der Fahr-
dienstnutzer analysiert. Dabei zeigte sich
un ter anderem, dass einige wenige den
Fahrdienst extrem häufig nutzten, zum Teil
auch für sehr lange Strecken. Andere wie -
derum fuhren kaum oder hatten darunter
zu leiden, dass dem Anbieter  wegen der ho-
hen Frequentierung von „Vielfahrern“ keine
Fahrzeuge mehr zur Verfügung standen.
Zur Optimierung des Behindertenfahrdiens -
tes wurden schließlich die folgenden Ziele
festgelegt:

● Steigerung der Eigenverantwortlichkeit
und Eigenkompetenz der Fahrdienstnutzer

● Erhöhung der Nutzungsgerechtigkeit
durch Festlegung von Einkommens- und
Vermögensgrenzen und durch Staffe-
lung der Eigenbeteiligung

● Erweiterung des Angebotes an Fahrdiens ten
● Steigerung der Wirksamkeit der einge-

setzten Kreismittel
● Einführung von Evaluations- und Steue-

rungsmöglichkeiten für den Kreis

Das neue Konzept:
Mehr Selbstbestimmung –
mehr Anbieter –
weniger Bürokratie
Seit Januar 2007 können im Rheinisch-
Bergischen Kreis mobilitätseingeschränkte
Men schen unter Berücksichtigung ihrer Ein-
kom mens- und Vermögensverhältnisse ein
Jahresbudget für Sonderfahrdienste bean -

tragen. Der Antrag muss nur ein Mal jähr-
lich gestellt werden. Wird ihm stattgege-
ben, dann erhält der Nutzer ein Fahrtenbuch,
das er sich frei einteilen kann und das zu-
gleich als Quittierung, Dokumentation und
Abrechnungsgrundlage gegenüber dem
Kreis verwendet wird.
Zur Bemessung des Budgets wurden die
Fahrdienstnutzer in zwei verschiedene Grup-
pen eingeteilt: Gruppe A benötigt lediglich
normale PKW oder Taxis, Gruppe B braucht
aufgrund der Art der Behinderung ein Spe-
zialfahrzeug mit Rampe oder Hebebühne.
Damit beide Gruppen etwa 900 Kilometer
Fahrleistung pro Jahr in Anspruch nehmen
können, erhält Gruppe A ein Jahresbudget
von 1400 Euro und Gruppe B eines von
2000 Euro. Die Kosten sind damit dem je-
weiligen Bedarf angepasst und entspre-
chend gedeckelt.
„Mit der Gewährung dieses Budgets an-
statt einer immer wiederkehrenden Einzel-
fallprüfung, die mit viel bürokratischem Auf-
wand und Wartezeiten verbunden wäre,
wird der Wille des Gesetzgebers auf opti-
male Weise umgesetzt“, lobt Peter Hilleb-
rand, der den Wechsel vom alten zum neu-
en Konzept in seiner damaligen Funktion als
Vorsitzender des Behindertenbeirats Bergisch
Gladbach erlebt hat. „Das erhöht die Chan -
cen auf eine gleichberechtigte und selbst-
bestimmte Teilhabe in besonderer Weise.“
Außerdem können mobilitätseingeschränkte
Menschen jetzt zwischen 16 verschiedenen
Anbietern frei wählen, die aufgrund ihres
Qualitätsstandards vom Kreis zugelassen

Behindertenfahrdienst in Rhein-Berg:
Gut ankommen mit Jahresbudget
und Fahrtenbuch 
Von Nina Louis, Mitarbeiterin der Abteilung
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des
Rheinisch-Bergischen Kreises     

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat seinen Fahrdienst für Menschen mit Mobilitätseinschränkung optimiert – mit Erfolg.



worden sind. „Wir haben kompetente Be-
förderungsunternehmen als Fahrdienst-
partner gewinnen können“, so Klien. De-
ren Leistungen und Preise sind in einer Lis te
zusammengefasst, die dem Fahrdienstbe-
rechtigten zur Verfügung gestellt wird. Auch
Taxi-Unternehmen sind in der Auswahl ent -
halten. „Damit ist es uns gelungen, mehr
Wettbewerb in diesen Bereich zu bringen
und damit auch eine erhebliche Verbesse-
rung des Fahrdienstes zu erzielen“, freut
sich die Bereichsleiterin.

Weniger Kilometer –
weniger Kosten –
zufriedene Nutzer
Dadurch, dass die Fahrdienstpartner im ge-
samten Kreisgebiet verteilt sind, konnten
die „Leerkilometer“ auf einen Anteil von 41

Prozent an den Gesamtkilometern gesenkt
und damit auch die Kosten erheblich ein-
geschränkt werden. So wurden die Gesamt-
kosten für den Fahrdienst von 246.000 im
Jahr 2005 auf 113.000 Euro im Jahr 2007
reduziert, und das bei einer nahezu gleich
bleibenden Anzahl von Fahrdienstnutzern,
die 44 Prozent mehr Fahrleistungen (Kilo-
meter pro Fahrdienstnutzer) in Anspruch
nahmen. Die in den Gesamtkosten enthal-
tenen Sachkosten für den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis verringerten sich von 100.000
auf 54.500 Euro, und auch der je nach Ein-
kommen und Vermögen gestaffelte Eigen-
anteil für die Nutzer reduzierte sich von ins -
gesamt 10.500 auf 7.500 Euro. Pro Nutzer
wurde eine Kostenminimierung von 18,9
Prozent erreicht.
Dass das neue Konzept beim weitaus größ-
ten Teil der Fahrdienstnutzer sehr gut an-

kommt,  zeigen die Ergebnisse einer Umfra-
ge, die das Kreis-Sozialamt Mitte des Jahres
2008 durchgeführt hat. Danach sind 67 von
127 Befragten sehr zufrieden mit dem Be-
hindertenfahrdienst und 39 überwiegend
zufrieden – das sind insgesamt 84 Prozent.
Als Begründung für ihre positive Bewertung
gaben sie unter anderem an, der Fahrdienst
ermögliche ihnen Freizeitgestaltung und
Flexibilität und die Fahrer seien nett, pünkt -
lich und zuverlässig. Nur zwei der Befragten
(1,6%) erklärten, mit den Leistungen nicht
zufrieden zu sein. „Mit dem neuen Konzept
haben wir alle Ziele, die wir uns für die Op-
timierung vorgenommen hatten, umsetzen
können“, freut sich Bereichsleiterin Cornelia
Klien.
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Da es sich um ein neues Projekt handelte
und der Stellenplan keine freien Stellen

für das Selbsthilfebüro auswies, kamen wir
in Zusammenarbeit mit der Caritas Werk-
statt für psychisch behinderte Menschen
auf die Idee, einen „halben“ Außenarbeits-
platz für einen psychisch kranken Mitarbei-
ter im Gesundheitsamt einzurichten. Dies
sollte im Rahmen eines Praktikums der Er-
probung dienen, ob sich ein psychisch kran -
ker Mitarbeiter den Verwaltungsaufgaben
eines Selbsthilfebüros gewachsen zeigt.
Marc Grinten ist weiterhin ein Mitarbeiter
des Caritas Behindertenwerkes, aber mit
50 Prozent seiner Arbeitszeit ansässig im Ge-
sundheitsamt. Für alle dienstrechtlichen Be -
lange ist weiterhin die Caritas als Arbeitgeber
zuständig, die Arbeitsaufgaben in nerhalb des
Selbsthilfebüros erhält Grinten von Astrid
Thiel.
Mit der Caritas finden regelmäßige Gesprä-
che bezüglich Arbeitsleistung, Umgang mit
Kollegen und Vorgesetzten sowie Rückmel-
dungen seitens Marc Grintens statt. Bis zum
heutigen Tage ist das Projekt ein großer Erfolg,
Grinten ist gut in das Team des Selbsthilfe-
büros und des Sozialpsychiatrischen Dienstes
eingebunden. Es hat ein paar krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten gegeben, diese liegen je-
doch unter dem Durchschnitt der Fehltage
aller Beschäftigten im Gesundheitsamt.

Das Projekt ist zeitlich befristet auf erst ein-
mal zwei Jahre. Aus Sicht des Gesundheits-
amtes und der „akis“ soll dieses auf jeden
Fall weitergeführt werden. Zurzeit werden
verschiedene Möglichkeiten erwogen, wie
Grinten eine weitere Perspektive im Selbst-
hilfebüro eröffnet werden kann.
Was er zu diesem Projekt sagt, ist in folgen-
dem Interview dargestellt:

Astrid Thiel: Herr Grinten, wie geht es Ihnen
hier im Gesundheitsamt?

Marc Grinten: Mir geht es gut. Ich habe eine
interessante Tätigkeit, die sehr abwechs-
lungsreich ist und Herausforderungen stellt.
Ich bin froh, wenn ich E-Mails verschicke
und Serienbriefe erstelle. Ich gehe mittags
hier mit dem Gefühl weg, dass ich was ge-
schafft habe.

Wie kommen Sie mit der Aufteilung ihrer
Arbeit und Arbeitsstellen (eine halbe Stelle
Caritas, eine halbe Stelle Selbsthilfebüro)
zurecht?

Die Busverbindung ist sehr schnell und di-
rekt, um von einer Arbeitsstelle zur ande-
ren zu kommen. Das geht reibungslos. Bei
der Caritas kommt die Arbeit schubweise
und es ist nicht immer gleichmäßig etwas

zu tun. Beim Selbsthilfebüro ist der Arbeits-
aufwand doch größer, als ich gedacht habe.
Immer wenn ich denke, dass es ein bisschen
weniger wird mit der Arbeit, kommt wieder
etwas Neues hinzu. An manchen Tagen bin
ich dann froh, dass ich nachmittags dann
bei der Caritas bin und ich Tätigkeiten ver-
richten kann, bei denen ich ein bisschen
abschalten kann.

Was für Erfahrungen haben Sie mit ihren
Kolleginnen und Kollegen im Gesundheits-
amt gemacht?

Ich bin gut aufgenommen worden und ich
habe nicht den Eindruck, dass ich aufgrund
meiner Behinderung eine spezielle Behand-
lung erfahre. Ich bin überrascht darüber,
wie offen die Kollegen auf mich zugehen,
ohne dass ich meine, besondere Vorurteile
zu spüren.

Bitte beschreiben Sie Ihre Aufgaben und
Ihre Arbeit im Selbsthilfebüro.

Hauptsächlich verrichte ich Arbeiten am PC,
erstelle Serienbriefe, die ich per Mail oder
per Post versende. Ich pflege den Daten-

Kreis Aachen:
Das Selbsthilfebüro des Gesund -
heitsamtes stellt sich vor
Von Thomas Stollenwerk, Kreis Aachen     

Seit August 2007 betreibt der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes Kreis Aachen in enger Ko-
operation mit der Aachener Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (akis) in Eschweiler ein Selbsthil-
febüro. Dieses ist besetzt mit einer Diplom-Sozialarbeiterin (Astrid Thiel) und einer Verwaltungsfachkraft
(Marc Grinten*), beide angestellt mit jeweils einer halben Stelle.

* alle Namen geändert



bestand, mache statistische Einträge und
recherchiere im Pressearchiv nach interes-
santen Mitteilungen für das Selbsthilfebüro.
Da „akis“ und Selbsthilfebüro einen Weg-
weiser herausgeben, bin ich für die Aufbe-
reitung der Daten zuständig. Ich bediene
auch das Telefon und schreibe Kontaktda-
ten auf zur späteren Verwendung.

Sind Sie daran interessiert, dass das Projekt
weitergeht?

Ja. Denn es ist abwechslungsreich, ich in te -
ressiere mich für den Bereich und kann mit
meinen EDV-Kenntnissen stets auf dem neu -
esten Stand bleiben. Es ist für mich schon
etwas Besonderes, die Gelegenheit zu haben,

einer solch interessanten Tätigkeit nachzu-
gehen, bei der man die Möglichkeit hat, in
den Ablauf in einer öffentlichen Verwaltung
integriert zu sein, und das Gefühl hat, dort
auch etwas Wesentliches leisten zu können.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.60.00

32

Schwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit BehinderungenSchwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Öffentliche und private Arbeitgeber sind
gesetzlich verpflichtet, mindestens 5%

ihrer Arbeitsplätze mit schwerbehinderten

Menschen zu besetzen. Die umfangreichen
Regelungen und Bestimmungen des Sozi-
algesetzbuchs schrecken viele potenzielle Ar -

beitgeber jedoch ab. So haben Behinderte
beispielsweise einen Anspruch darauf, ih-
ren Fähigkeiten und Kenntnissen entspre-

chend eingesetzt zu werden. Dabei müssen
sie die Möglichkeit haben, diese auch wei -
terentwickeln zu können. Außerdem sollen

sie bei innerbetrieblichen Maßnahmen der
beruflichen Bildung bevorzugt berücksich-
tigt und Arbeitsplätze der Behinderung ent -
sprechend ausgestattet werden. Für viele
Unternehmen ist die Einrichtung eines be-
hindertengerechten Arbeitsplatzes auch zu
kostenaufwendig.

Kreis Lippe

Der Kreis Lippe macht vor, wie eine gelun-
gene Integration im Rahmen dieser Rege-
lungen dennoch machbar ist. „Gerade die
Vielfältigkeit der Arbeitsbereiche im öffent-
lichen Dienst ermöglicht es, Betroffenen mit
den unterschiedlichsten Behinderungen eine
Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben
und die betriebliche Teilhabe am Arbeitsle-
ben erfolgreich umzusetzen“, so Landrat
Friedel Heuwinkel. Außerdem ist es möglich,
Zuschüsse zu beantragen, um Arbeitsplätze
behindertengerecht auszustatten oder finan-
zielle Hilfe bei der Einstellung von behin-
derten Menschen zu erhalten. „Öffentliche
Arbeitgeber sollen bei der Eingliederung
behinderter Mitarbeiter eine Vorbildfunk-
tion übernehmen, um auch private Arbeit-
geber zur Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen zu motivieren. Der Kreis Lippe
hat auf 6,46 Prozent seiner Arbeitsplätze
schwerbehinderte Menschen eingesetzt.
„Wir sind stolz, dass damit der gesetzlich
vorgeschriebene Wert deutlich übertroffen
wird“, freut sich der Landrat.
Menschen mit Behinderung werden in der
lippischen Kreisverwaltung in den verschie-
densten Bereichen beschäftigt, zum Beispiel

Kreis Lippe: Teilhabe am
Arbeitsleben – Menschen mit
Behinderung  als Beschäftigte
in der öffentlichen Verwaltung
Von Michael Löwer, Vertrauensmann der
Schwerbehinderten beim Kreis Lippe    

In Deutschland leben rund 6,7 Millionen schwerbehinderte Menschen. Das sind rund acht Prozent der Bevölkerung. In NRW wohnen
etwa 1,7 Millionen schwerbehinderte Menschen, zirka 812.000 davon im Bereich Westfalen-Lippe. Ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt sind eingeschränkt. Aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen dient jedoch nicht nur dem Broterwerb, sondern bedeutet auch soziale
Integration. Daher ist die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen eine Aufgabe, die die Kreisverwaltung Lippe als öffent-
licher Arbeitgeber verstärkt wahrnimmt.

Aus den Händen von LWL-Landesdirektor Dr. Wolfgang Kirsch (lks.) erhielt Landrat Friedel
Heuwinkel die Auszeichnung für das betriebliche Eingliederungsmanagement des Kreises
Lippe. Erarbeitet haben das BEM (v. lks.) Personalentwickler Hartmut Fillies (Kreis Lippe),
Dr. Axel Lehmann (Vorsitzender des Kreissozialausschusses), Marianne Pohl (Personal-
ratsvorsitzende), Dr. Eva-Maria Stingl (Betriebsärztin), Carla Ihme (LWL-Integrationsamt)
und Michael Löwer (Schwerbehindertenbeauftragter).



im Bereich des Personalservice. „Der Kreis
Lippe hat hier eine hörgeminderte Kollegin
nach ihrer erfolgreich absolvierten Ausbil-
dung als Verwaltungsfachangestellte über-
nommen“, so Michael Löwer, Vertrauens-
mann der Schwerbehinderten beim Kreis
Lippe. „Sie übernimmt seitdem im Team
Per sonalservice Aufgaben im Bereich der
Ausbildung. Den Kolleginnen und Kollegen
im Hause ist ihre Behinderung bekannt. Die
Kommunikation mit ihr erfolgt in direktem
Kontakt, indem sie von den Lippen abliest,
oder per Mail.“
Als Servicekraft im Bereich der Altenheime
ist seit fast 20 Jahren eine geistig Behinder-
te Kollegin tätig. Sie arbeitet hier vorwie-
gend im Küchenbereich unter Aufsicht der
Küchenleitung. In „Job-Coaching“ des In-
tegrationsamtes wurde der Betroffenen für
einen bestimmten Zeitraum zudem ein Trai -
ner zur Seite gestellt. Hier ist die Kollegin
zusätzlich an neue Aufgaben herangeführt
worden. Sie hat so die Möglichkeit bekom-
men, ihren Arbeitsbereich zu erweitern. Zu -
sätzlich zu den Aufgaben in der Küche ar-
beitet Sie jetzt auch als Servicekraft im
Speisesaal. „So ist für sie ihr Arbeitsplatz
inte ressanter geworden. Gleichzeitig hat der
Kreis Lippe als Arbeitgeber dadurch die
Möglichkeit, die Kollegin flexibler einzu-
setzen“, weiß Michael Löwer.

Schwerbehindertenvertretung

Die Hauptaufgabe der Integration schwer-
behinderter Menschen in der lippischen Kreis-
verwaltung liegt bei der Schwerbehinder-
tenvertretung. Sie vertritt die Interessen der
behinderten Beschäftigten am Arbeitsplatz,
bietet Beratung und Hilfe. Besonders für
Menschen, die nach einem Unfall plötzlich
durch eine Behinderung beeinträchtigt sind,
ist es oft schwer, einen geeigneten Arbeits-
platz zu finden, der ihnen die Möglichkeit
gibt, auch mit ihrer Erkrankung weiter im
Berufsleben verbleiben zu können. „Viele
dieser Menschen müssen sich aus gesund-
heitlichen Gründen beruflich ganz neu ori en -
tieren“, so Michael Löwer. Die Behinderten-
vertretung beim Kreis Lippe beantwortet
dringende Fragen der Betroffenen und ver-
hilft ihnen zu einer neuen Perspektive. „Wel-
che Möglichkeiten habe ich mit den jetzt
vorhandenen Leistungseinschränkungen?

Kann ich meine bisherige berufliche Tätig-
keit durch eine entsprechende Ausstattung
des Arbeitsplatzes weiterhin ausüben? Kann
ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber auf ei-
nem anderen Arbeitsplatz weiterarbeiten?

Benötige ich eine Umschulung? Wer trägt
die Kosten? – All das sind Fragen, die die
Betroffenen beschäftigen“, erläutert Löwer.

Betriebliches
Eingliederungsmanagement

Neben der Schwerbehindertenvertretung ist
aber auch die erfolgreiche Einführung des
Betrieblichen Eingliederungsmanagements
(BEM) beim Kreis Lippe eine wichtige Säule
bei der Wiedereingliederung und Beschäf-
tigung von Mitarbeitern mit Behinderung.
Ziel des Betrieblichen Eingliederungsmana -
gement ist es, dass die Betriebe und Verwal-
tungen Menschen, die wegen einer Behinde-
rung oder Erkrankung länger arbeitsunfähig

waren, dauerhaft an einem geeigneten Ar-
beitsplatz einzusetzen. In Abstimmung mit
den Betroffenen sollen Möglichkeiten ent-
wickelt werden, die verhindern, dass schwe -
rere Erkrankungen am Arbeitsplatz entstehen

oder es zu einer Wiedererkrankung kommt.
Im November 2008 hat der Landesverband
Lippe den Kreis Lippe für dieses vorbildli-
che Engagement ausgezeichnet.
Am Beispiel des Kreises Lippe zeigt sich: Es
gibt viele Möglichkeiten, schwerbehinderte
Menschen am Arbeitsleben teilhaben zu las-
sen. Mit Hilfe verschiedener Maßnahmen
können auch die Potenziale dieser Personen-
gruppe optimal genutzt werden. „Wir wollen
auch in Zukunft durch geeignete Maßnah-
men Arbeits- und Ausbildungsplät ze für Men-
schen mit Behinderung schaffen und erhal-
ten“, so Lippes Landrat Friedel Heuwinkel.
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Gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderung:
Annika Tiemann arbeitet im Bürgerservice der Kreisverwaltung. Hier hat der Kreis für die
sehbehinderte junge Frau einen Arbeitsplatz mit Vergrößerungssoftware, Sprachausgabe,
Bildschirmlesegerät und transportablen Lupen eingerichtet, der speziell auf ihre Sehbe-
hinderung abgestimmt ist.



34

Schwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit BehinderungenSchwerpunkt: Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Die selbstständige Nutzung gestalteter
Lebensbereiche bezieht sich sowohl

auf physische Barrieren wie Treppen, Stu-
fen oder enge Passagen als auch auf kom-
munikative Schranken für Menschen mit
Sinnesbehinderungen. So wurde hörbehin-
derten Menschen im Verwaltungsverfahren
ein Rechtsanspruch auf Einsatz eines Ge-
bärdendolmetschers eingeräumt und blinde
und sehbehinderte Menschen haben einen
Anspruch darauf, amtliche Informationen
und Bescheide in einer für sie wahrnehm-
baren Form zu erhalten. Die Intranet- und
Internetauftritte der Dienststellen des Lan-
des und der Gemeinden und Gemeinde-
verbände sind zudem bis spätestens 31.12.
2008 barrierefrei zu gestalten.

Neue bauliche Anlagen der Kommunen sind
in den dem allgemeinen Besucherverkehr
zugänglichen Bereichen so zu erstellen, dass
sie von Menschen mit Behinderung aber
auch alten Menschen und Personen mit

Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne
fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt
werden können. Für bestehende bauliche An -
lagen hat der Gesetzgeber zwar keine An -
passungsfristen festgelegt; das Land und die
Gemeinden und Gemeindeverbände sind
aber gehalten, im Rahmen Ihrer Möglichkei-
ten darauf hinzuarbeiten, dass Menschen
mit Behinderung die barrierefreie Nutzung
ihrer Dienststellen ermöglicht wird. Diesem
Zweck dient auch das Instrument der Ziel-
vereinbarung, das anerkannten Verbänden
betroffener Menschen mit Behinderung die
Möglichkeit eröffnet, sich mit kommunalen
Körperschaften auf die Umsetzung von
Maßnahmen zur Herstellung von Barriere-
freiheit zu verständigen. Allerdings sind seit

Inkrafttreten des BGG NRW erst zwei Ziel-
vereinbarungen abgeschlossen worden.
Der Rhein-Sieg-Kreis gehört mit annähernd
600.000 Einwohnern zu den bevölkerungs-
reichsten Kreisen in Nordrhein-Westfalen

und nimmt Aufgaben für 19 kreisangehöri-
ge Städte und Gemeinden wahr. Das Kreis-
haus des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg wur -
de in zwei Bauabschnitten Ende der 1970er
beziehungsweise Anfang der 1980er Jahre
neu gebaut. Bereits seinerzeit wurde den Be-
langen von Menschen mit Behinderung in
Bezug auf die Zugänglichkeit des Gebäudes
insoweit Rechnung getragen, als vor dem
Haupteingang der Kreisverwaltung zwei Be -
hindertenparkplätze geschaffen und der
Haupteingang ebenerdig gestaltet und mit
einer automatisch öffnenden Tür ausgestat -
tet worden waren.
Im Verlaufe der Zeit und verstärkt nach er-
folgtem Ausbau des Bahnhofs Siegburg
zum ICE Bahnhof Siegburg/Bonn war fest-
zustellen, dass der überwiegende Teil der
Besucher das Kreishaus tatsächlich nicht über
den Haupteingang sondern über den dem
Bahnhof zugewandten Nebeneingang er-
reichte. In der Mobilität eingeschränkte Men -
schen standen hier vor einem unüberwind-
lichen Hindernis, einer langen Treppe; um
in das Kreishaus zu gelangen, mussten sie
Umwege in Kauf nehmen, eine auf Dauer
nicht hinzunehmende Barriere.
Ein verstärkter Handlungsbedarf ergab sich
durch die Auflösung der Versorgungsämter
und den Übergang von Aufgaben im Schwer-
behindertenrecht und Elterngeld auf die
Kreise und kreisfreien Städte. Denn als Fol-
ge der Übernahme der Aufgaben war da-
mit zu rechnen, dass vermehrt Menschen
mit Mobilitätseinschränkungen sowie El-
tern mit Kindern beziehungsweise Kinder-
wagen das Kreishaus aufsuchen würden.
Bei den Planungen und Gesprächen zwi-
schen dem zuständigen Gebäudemanage-
ment und der Behindertenbeauftragten
zeigte sich schnell, dass ein barrierefreier
Zugang zum Nebeneingang aus techni-
schen und finanziellen Gründen nicht reali-
sierbar war. Als unter den gegebenen Be-
dingungen am besten geeignet erwies sich
die Lösung, im Bereich des Nebeneingangs
parallel zur Einfahrt zum kreiseigenen Park-
haus über eine Rampe einen weiteren bar-
rierefreien Zugang zum Kreishaus über den
Eingang zum Medienzentrum des Kreises
anzulegen.

Neuer barrierefreier Zugang zum
Kreishaus des Rhein-Sieg-Kreises
Von Bettina Lübbert,
Behindertenbeauftragte des Rhein-Sieg-Kreises     

Am 1. Januar 2004 ist das Behindertenengleichstellungsgesetzes NRW (BGG NRW) in Kraft getreten, das
mit den dazugehörigen Verordnungen die Gleichstellung behinderter Menschen auf Landesebene umsetzt.
Das BGG NRW gilt unter anderem für die Dienststellen und Einrichtungen des Landes und der Gemeinden
und Gemeindeverbände. Barrierefreiheit ist das Schlüsselwort des Gesetzes: Alle von Menschen gestalteten
Lebensbereiche müssen für Menschen mit Behinderung zugänglich sein und ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe genutzt werden können.

Barrierefrei auch am stark frequentierten Nebeneingang: das Kreishaus des Rhein-Sieg-
Kreises



Bevor es daran ging, diese Variante um zu -
setzen, wurden auf Anregung der Behinder -
ten beauftragten Vertreter der Behindertens-
elbsthilfe im Rhein-Sieg-Kreis als Berater
eingebunden. Dieser Schritt erwies sich als
sehr wertvoll und hilf-
reich, zeigte sich doch,
dass der Blickwinkel von
Menschen mit und ohne
Mobilitätseinschränkun -
gen auf ganz unter-
schiedliche Aspekte ge-
schärft ist. Anlässlich
eines Ortstermins wur-
de die geplante Varian-
te vorgestellt und an-
hand der Anregungen
und Bedenken der Ver-
treter der Behinderten-
selbsthilfe gemeinsam
überdacht und optimiert.
Der neue Zugang zum
Kreishaus des Rhein-
Sieg-Kreises ist seit An-
fang April 2008 fertig
gestellt und ermöglicht
seither sowohl Men-
schen mit Behinderung
als auch Eltern mit Kin-
derwagen und älteren
Menschen, das Kreishaus
auch im Bereich des Ne -
beneingangs barriere-
frei zu erreichen. Neu
geschaffen wurden zu-
dem zwei weitere Behin-
dertenparkplätze vor
dem Haupteingang. Ne -
ben den damit insgesamt vier Behinderten-
parkplätzen vor dem Haupteingang hält die
Kreisverwaltung für ihre Besucherinnen und
Besucher im Erdgeschoss des Parkhauses
weitere vier Behindertenparkplätze und sechs
Stellplätze für Eltern mit Kleinkindern vor.

Neuer Wegweiser
für Menschen mit körper-
licher und geistiger
Behinderung erschienen
Die Angebote an Beratung, Hilfen und Leis -
tungen für Menschen mit Behinderung im
Rhein-Sieg-Kreis sind vielfältig und für die
Betroffenen oft unübersichtlich. Ursächlich
ist einerseits die Vielzahl der Rehabilitati -
onsträger, die für Leistungen an Menschen
mit Behinderung zuständig sein können;
andererseits ist wegen der Größe des Rhein-
Sieg-Kreises mit seinen 19 kreisangehörigen
Städten und Gemeinden das Angebot groß
und vielgestaltig.
Auch wenn häufig die Auffassung vertreten
wird, dass sich Informationen besser, kos-
tengünstiger und mit höherem Aktualisie-

rungsgrad in Datenbanken aufbereiten las-
sen, zeigt unsere Erfahrung, dass ein Print-
medium dem Informationsbedürfnis vieler
Bürgerinnen und Bürger besser Rechnung
trägt. Der Rhein-Sieg-Kreis verfügt mit sei-

ner Pflegedatenbank und seinem Gesund-
heitsinformationssystem zwar ebenfalls
über umfassende Informationsmöglichkei-
ten zur sozialen Infrastruktur im Internet,
hat sich aber entschlossen sowohl für die
Zielgruppe der Senioren als auch für Men-
schen mit geistiger und körperlicher Behin-
derung Wegweiser als Printpublikationen
herauszugeben.
Um den Wegweiser für Menschen mit Be-
hinderung mit möglichst geringem finan-
ziellen Aufwand für den Rhein-Sieg-Kreis
herzustellen und die Publikation auch den
Bürgerinnen und Bürgern unentgeltlich zur
Verfügung stellen zu können wurde ein Par t -
ner für eine werbefinanzierte Publikation
gesucht und nach einer Ausschreibung mit
„Verlag & Marketing“ aus Heilbronn ge-
funden.
Die redaktionellen Arbeiten für den Weg-
weiser oblagen dem Rhein-Sieg-Kreis, wäh-
rend das Layout und die technische Abwick-
lung durch den Verlag als Ver tragspartner
in enger Kooperation mit dem Rhein-Sieg-
Kreis erfolgten. Der Wegweiser für Men-
schen mit Behinde rung enthält Informatio-

nen sowie Adressen für die verschiedenen
individuellen Lebenslagen und alle Lebens-
alter. Beginnend bei Angeboten der Früh-
forderung, Angaben zu pädagogischen und
therapeutischen Hilfen für Kinder, Jugend-

liche und junge Erwach-
sene sowie Angeboten
der Kindergärten und
Schulen geht der Infor-
mationsbogen über Hil -
fen für behinderte Men-
schen im Berufs- und
Arbeitsleben zu Adres-
sen von Wohneinrich-
tungen und Tipps zur
Wohnungsanpassung
und Hilfsmitteln. Die
reich bebilderte Bro-
schüre informiert des
Weiteren über Hilfen
zur Förderung der Mo-
bilität wie den pauscha-
lierten Fahrtkostenzu-
schuss des Rhein-Sieg-
Kreises, Möglichkeiten
der behindertengerech-
ten Umrüstung eines
Fahrzeugs sowie über
finanzielle Hilfen und
Vergünstigungen wie
die Grundsicherung oder
den Schwerbehinderte-
nausweis.
Auch die vielfältigen
Hilfs- und Beratungs-
angebote zum Beispiel
der Behindertenverbän -
de oder Selbsthilfegrup-

pen für Menschen mit Behinderung im
Rhein-Sieg-Kreis und Informationen über
Freizeit-, Bildungs- und Sportangebote sind
erfasst. Die Broschüre richtet sich sowohl
an betroffene Menschen mit einer körper-
lichen oder geistigen Behinderung und de-
ren Angehörige, als auch an im sozialen
Bereich tätige Fachkräfte und ehrenamtlich
Mitarbeitende.
Neben der Printversion steht der Wegweiser
auch als PDF-Download und barrierefreie
Internetversion zur Verfügung, abrufbar
über die Homepage des Rhein-Sieg-Kreises
unter www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/
buergerservice/aemter/soziales/menschen_
mit_behinderungen/. In einer kleinen Auf-
lage wird der Wegweiser für Menschen mit
Behinderung darüber hinaus dem Blinden-
und Sehbehindertenverein in der Region
Bonn/ Rhein-Sieg als spezielle Hörversion
zur Verfügung gestellt, der diese an Mit-
glieder, die die erforderliche technische Aus -
stattung besitzen, verteilen wird.
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Als Print- und Onlineversion ein wichtiger Ratgeber: der neue „Wegweiser für Men-
schen mit Behinderung“ des Rhein-Sieg-Kreises
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Viele Menschen nutzen ihre freie Zeit, vor
allem an den Wochenenden, um sich in

der abwechslungsreichen Natur und Land-
schaft zu erholen. Oftmals verbinden sie die-
ses Naturerlebnis mit einem Besuch der viel-
fältigen Kultureinrichtungen und sonstigen
Sehenswürdigkeiten. Für Menschen mit Be-
hinderungen ist die Nutzung der Erholungs-
und Erlebnisangebote oftmals mit Einschrän-
kungen und Beschwerlichkeiten und in man-
chen Fällen leider auch mit unüberwindba-
ren Hindernissen verbunden.

Daher gibt es nach wie vor bei vielen Ein-
richtungen immer noch großen Handlungs-
bedarf, um auch Menschen mit Behinde-
rungen einen barrierelosen oder zumindest
deutlich erleichterten Zugang zu verschaf-
fen. Andererseits spielt das Thema „Barriere-
freiheit“ bei der Konzeption und dem Betrieb
der sehr unterschiedlichen Kul tur einrich -
tungen und Erholungsmöglichkeiten eine
immer größere Rolle.
Die folgenden Beispiele belegen, dass sich
der Naturpark Schwalm-Nette in Koopera-
tion mit Gemeinden und Städten sowie an-

deren Partnern diesem Thema gestellt hat.
Die genannten Einrichtungen bieten ein
breites Spektrum von Erholungs-, Freizeit-
und Erlebnisangeboten und sind ganz oder
teilweise barrierefrei.

Burg Brüggen in der Brüggen

In der Burg Brüggen sind drei Einrichtun-
gen unter einem Dach vereint: Zum einen
befindet sich hier das Jagd- und Naturkun-
demuseum, dass sich in mehrere Etagen mit

verschiedenen Schwerpunkten gliedert. Am
Beispiel der Jagd wird über die Nutzung
und den Schutz der Natur sowie über die
Bedeutung der Jagd informiert. Umgeben
von Bäumen, Felsen oder Wiesen werden
ökologische Zusammenhänge anschaulich
vermittelt. Dabei sind Stimmen aus Wald
und Feld zu hören. Zudem ist in der Burg die
Naturparkinformationsstelle eingerichtet.
Mittelpunkt der Ausstellung bilden verein-
fachte, nachgebaute Ausschnitte der Land-
schaft des Naturparks. Daneben informieren
Schautafeln über Freizeit und Erholung,

Naturschutz und über die Natur selbst. Als
dritte Einrichtung befindet sich die Tourist-
Information Brüggen in der Burg.
Auch Menschen mit Behinderungen kön-
nen alle Etagen der Ausstellung problemlos
erreichen, da diese stufenlos sind; ein Be-
hinderten-WC wurde installiert. Die plan-
kenartigen Wege im Museum sind schmal,
aber mit dem Rollstuhl befahrbar.
Das Thema: „Natur für alle Sinne“ ist be-
sonders für Menschen mit Lernschwierig-
keiten geeignet.

Niederrheinisches Freilicht-
museum des Kreises Viersen
in Grefrath
Das Niederrheinische Freilichtmuseum zeigt
als volkskundliches Regionalmuseum zahl-
reiche Fachwerkhäuser und Objekte der
bäuerlichen und handwerklichen Kultur des
Niederrheins. So geben Schnapsbrennerei,
Gerberei und Schmiede Eindrücke des Hand -
werks aus vortechnischer Zeit. An alten
Haus tierrassen wie Kaltblutpferden ist zu
sehen, welche Tiere früher zu einem Hof
gehörten. Auf der Anlage befindet sich auch
ein großes Spielzeugmuseum mit zahlrei-
chen Ausstellungsstücken. In der obersten
Etage ist eine große elektrische Eisenbahn-
landschaft aufgebaut. 
Auch hier wurde an Menschen mit Behin-
derungen gedacht. Im Museum besteht die
Möglichkeit Rollstühle auszuleihen. Ein Be-
hinderten-WC befindet sich im Bereich des
Spielzeugmuseums. Die verschiedenen Eta  -
gen dort sind über einen Aufzug erreichbar
mit Ausnahme der obersten Etage. Die In-
fotafeln wurden in einfacher Sprache ver-
fasst.

Infozentrum Krickenbecker
Seen in Nettetal

Das Infozentrum Krickenbecker Seen wurde
1996 von der Biologischen Station Kricken-
becker Seen eingerichtet, um über Ziele und
Konflikte des Naturschutzes wie auch über
die Arbeit der Biologischen Station zu infor -
mieren. Vier Landschaftsmodelle zeigen die
Entstehungsgeschichte der Krickenbecker
Seen und des Nettetals. An einem Compu-

Im deutsch-niederländischen Grenzgebiet liegt der Naturpark Schwalm-Nette mit seiner sehr abwechslungsreichen Natur- und Kultur-
landschaft. Das Gebiet umfasst auf einer Fläche von insgesamt 435 Quadratkilometern Teile der niederrheinischen Kreise Viersen,
Heinsberg und Kleve sowie der Stadt Mönchengladbach. Als überregionales Nah- und Wochenenderholungsgebiet reicht sein Ein-
zugsbereich bis in die Ballungsräume an Rhein und Ruhr, in die Rheinschiene nach Köln/Bonn und bis weit in die benachbarten
Niederlande.

Wie fühlt sich Blindsein wohl an? Diese Besucherin hat jetzt eine ungefähre Vorstellung davon.

Barrierefreies Naturerleben im
Naturpark Schwalm-Nette
Von Rolf Müller, stellvertretender Geschäftsführer
des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette      



ter lassen sich verschiedene Schwerpunkt-
themen zu heimischen Vögeln und Fleder-
mäusen abrufen. Große Panoramabilder stel-
len die Bruchwald- und Seenlandschaft des
Naturschutzgebietes vor. Wechselausstel-
lungen informieren über die Tier- und Pflan -
zenwelt des Kreises Viersen. Bücher zu Na-
turthemen, Wander- und Radwanderkarten
wie auch Naturprodukte der Region stehen
zum Verkauf.
Die gesamte Ausstellung ist barrierefrei. Ein
Behinderten-WC ist vorhanden. Eine Kaffee-
Ecke lädt zum Verweilen ein. Auch das di-
rekt benachbarte Hotel-Restaurant „Am
Krickenbecker See“ mit schöner Gartenter-
rasse ist größtenteils barrierefrei. 

Naturparkzentrum
„Haus Püllen“
in Wachtendonk
Das Haus Püllen ist ein Informations- und
Bildungszentrum des Naturparks Schwalm-
Nette in Wachtendonk. Vier große Land-
schaftsmodelle, Hörstücke über Motten und
Wassermühlen und eine Ton-Dia-Schau ver-
anschaulichen die Entstehungsgeschichte
und die Besonderheiten des Naturparks von
der vorletzten Eiszeit bis heute. Es gibt zu-
dem zwei Modelle zur Simulierung der Aus -
wirkungen von Hochwasser auf die Land-
schaft mit regulierbaren Schleusen und
flie ßendem Wasser, die auch von Kindern
bedient werden können. Zudem gibt es ein
Wandpuzzle mit Tieren aus dem Lebens-
raum „Teich“. Im Außenbereich gibt es ei-
nen Bauerngarten mit Kräuterhochbeeten.
Für Menschen mit Behinderungen gibt es
ein ertastbares Landschaftsmodell. Es ver-
fügt über Erläuterungen in Blindenschrift
und ist in einer niedrigen Höhe angebracht,
so dass es auch vom Rollstuhl aus betrach-
tet werden kann. Zudem gibt es Informati -
onstafeln in Blindenschrift, die teilweise durch
Audiohilfen ergänzt werden. Das vorhan-
dene Teichpuzzle ist auch für blinde Klein-
kinder geeignet. Der Innen- wie auch der
Gartenbereich sind ebenerdig und somit
Rollstuhlgerecht. Die Hochbeete im Bau-
erngarten können vom Rollstuhl aus ertas-
tet werden.

Textilmuseum „Die Scheune“
in Nettetal 

In einem denkmalgeschützten Fachwerkhof,
zirka 300 Meter von den Krickenbecker
Seen entfernt, befindet sich das Textilmuse -
um „Die Scheune“. Hier wird die Geschichte
der Textilmanufaktur der niederrheinischen
Region dargestellt. Zahlreiche Exponate wie
Spinnräder, Webstühle und Arbeitsgeräte
können besichtigt werden.
Jedes Jahr steht ein spezielles Thema im Mit -
telpunkt, wie beispielsweise die Verarbeitung

von Flachs, Hanf, Wolle oder Seide. Das
Schwerpunktthema wird stets begleitet von
wechselnden Textilkunstausstellungen. De -
fekte Spinnräder können hier repariert wer-
den.
Das Textilmuseum ist im Erdgeschoss auch
für Rollstuhlfahrer geeignet. Die obere Eta-
ge ist leider nur über Stufen zu erreichen.
Da die Ausstellungsstücke angefasst werden
können, eignen sie sich auch gut für Sehbe -
hinderte. Ein Behinderten-WC ist im Info-
zen trum der Biologischen Station Kricken-
becker Seen vorhanden, das sich fünf Minuten
entfernt vom Textilmuseum befindet. Erklä -
rungstafeln sind in einfacher Sprache ver-
fasst. 

Naturparkzentrum mit
Bionik-Ausstellung in
Wegberg-Wildenrath
An der östlichen Grenze des Naturparks
Schwalm-Nette befindet sich das Naturpark-
zentrum Wildenrath mit der Dauerausstel-
lung „Bionik – Zukunftstechnik lernt von
der Natur“. Der Begriff der Bionik leitet sich
aus den Wörtern „Biologie“ und „Technik“

ab. Ziel ist die Übertragung von Problemlö-
sungen der Natur in den Bereich der Tech-
nik. Anhand vieler Modelle wird gezeigt,
wie heutige technische Verfahrensweisen
aus biologischen „Konstruktionen“ abge-
leitet werden können. So wird  erläutert,
wieso an Pinguin und Hai geforscht wird, um
das Fliegen zu verbessern. Auch wird darü-
ber informiert, wie durch Erforschung der
Lotusblume eine Schmutz abweisende Fas-
sadenfarbe entwickelt werden konnte. Über
ein Mikroskop können Details ganz genau
betrachtet werden. Es gibt Maltische und

ein spezielles Bionik-Memory für Kinder. Das
Besucherzentrum ist weiträumig und kom-
plett ebenerdig. Ein Behinderten-WC ist
vorhanden. Es bietet sich die Möglichkeit,
sich selbständig an Computermonitoren zu
den Inhalten der Ausstellung zu informie-
ren. Diese sind auch vom Rollstuhl aus zu
bedienen.

NABU Naturschutzhof
in Nettetal-Lobberich

Auf dem Gelände des NABU-Naturschutz-
hofes werden ökologische Themen wie Vo-
gelschutz, Insekten, Amphibien, Pflanzen-
welt, Klima und Solartechnik behandelt. Es
gibt verschiedene Biotope wie Flachgewäs-
ser und Steingarten mit ihren jeweils typi-
schen Pflanzenarten. Der in Deutschland
einmalige etwa zehn Meter hohe Lebens-
turm bietet Lebensraum für Vögel, Insekten
und Säugetiere. Eine Schmetterlingstafel
stellt verschiedene einheimische Arten mit
ihren Raupen, Futterpflanzen und Flugzei-
ten dar. Im Naturschutzhof gibt es Tierprä-
parate der Region zu sehen sowie weitere
Informationen. Zudem werden Produkte der

Region verkauft. Im Beet der Sinne (Blin-
denbeet) können Kräuter und Gesteine er-
fühlt werden. Eine Erläuterung in Blinden-
schrift ist vorhanden. 
Die Rasenwege können bei trockenem Wet-
ter gut mit dem Rollstuhl befahren werden,
sie haben jedoch einige Unebenheiten. Für
Sehbehinderte gibt es ausleihbare Tastord-
ner mit Blindenschrift. Ein Behinderten-WC
gibt es leider noch nicht.
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Sie (er-) spüren mit allen Sinnen die Natur: Besucher in einem Kräuterbeet
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Mit zahlreichen Landräten, Kommunal-
vertretern und Bundestagsabgeordne-

ten aus Nordrhein-Westfalen diskutierten
beim parlamentarischen Gesprächsabend
NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann,
der Parlamentarische Staatssekretär im Bun -
desministerium für Arbeit und Soziales, MdB

Klaus Brandner, MdB Karl Schiewerling, Be -
richterstatter der Unionsfraktion zum SGB II,
und die Berichterstatterin der SPD-Bundes-
tagsfraktion zur Instrumentenreform, MdB
Katja Mast. Aktuell informierten die Politi-
ker über den am selben Tag unter den Par-
teien erzielten Konsens zur Reform der ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente: Statt eines
eng begrenzten Instrumentenkastens, der
den Bedürfnissen der Langzeitarbeitslosen
nicht gerecht wird, soll es nun flexibel ein-
setzbare und vor Ort gestaltbare Regelun-
gen geben. Die geplante „Freie Förderung“
für Langzeitarbeitslose kann demnächst bis
zu zehn Prozent der Eingliederungsmittel
umfassen und anstelle der Regelinstrumen-
te eingesetzt werden, wenn diese für einen
gewissen Zeitraum erfolglos waren. Die Re-
gelinstrumente werden um Kombinations-
und Modularisierungsmöglichkeiten ergänzt.
„Dies ist auch das Ergebnis des intensiven
Einsatzes der Kreise in NRW für eine pass-

genaue, zielgerichtete Arbeitsmarktförde-
rung für Langzeitarbeitslose“, kommentierte
LKT-Präsident Kubendorff die Entwicklung.
Die Forderungen der Kreise nach einem ein-
heitlichen Personalkörper der künftigen Hartz-
IV-Behörden und nach einem wesentlichen
Mitgestaltungsrecht der Kommunen konn-
ten den politischen Entscheidungsträgern
ebenfalls mit auf den Weg gegeben werden.
NRW-Arbeitsminister Laumann sprach sich
für einen klaren und einheitlichen rechtli chen
Rahmen und dezentrale Handlungsspielräu-
me für die neuen Behörden aus: Man kön-

ne ein Gesetz nicht auf der Basis machen,
dass sich die Beteiligten einfach nur gut ver-
stehen, wie es offenbar dem Bund vorschwe-
be. Mit zentralen Lösungsansätzen könn-
ten die Arbeitsmarktprobleme nicht gelöst
werden. Es müsse einen klaren gesetzli -
chen Rahmen auch für Konfliktfälle geben.
Staatssekretär Brandner unterstrich das Ziel
der Leistungserbringung aus einer Hand
und die Bedeutung einer dezentralen, de-
mokratisch verankerten Aufgabenwahrneh -
mung, um die Kompetenzen der Kommu-
nen für die soziale Integration einzubeziehen.
Er bestätigte ausdrücklich, dass nach allen
bisherigen Untersuchungen weder für die

ARGEN noch für die Optionskommunen
im Systemwettbewerb der Organisations-
modelle ein messbarer Organisationsvorteil
festzustellen sei. Die Vertreter der Kreise
unterstrichen die hohe Dringlichkeit, mit
der eine klare und verfassungsrechtlich ab-
gesicherte politische Entscheidung für die
Zukunft der Hartz IV-Behörden erforder-
lich sei.

Neuaufstellung des SGB II:
Leistungen aus einer Hand –
Organisation und Instrumente

Präsident Thomas Kubendorff hatte zu Be-
ginn der Veranstaltung die Haltung des Land-
kreistages Nordrhein-Westfalen noch ein-
mal kurz dargelegt. Die im Anschluss mit
den Gesprächspartnern diskutierte Position
des LKT NRW lautete wie folgt:
„Bund und Länder diskutieren derzeit über
die Neuorganisation des SGB II (Hartz IV)
und die Reform der arbeitsmarktpolitischen

Instrumente. Beide Themen sind untrennbar
miteinander verbunden. Nur im Zusam men -
spiel von Organisation und Instrumenten
kann den Arbeitsuchenden eine passge-
naue Dienstleistung aus ‚einer Hand’ ange-
boten werden.

Erfolg für Kommunen:
Arbeitsmarktinstrumente werden flexibilisiert
Erfolgreiches Abgeordnetengespräch des LKT NRW in Berlin  

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen hat bei einem Abgeordnetengespräch zur Neuorganisation des SGB II (Hartz IV) am 03.12.2008
in Berlin die geplanten „Zentren für Arbeit und Grundsicherung“ deutlich kritisiert und Änderungen bei der geplanten Reform der
Arbeitsmarktinstrumente gefordert. LKT-Präsident Thomas Kubendorff, Landrat des Kreises Steinfurt, bezeichnete das vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales favorisierte Nachfolgemodell für die vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig er-
klärten Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) aus Bundesagentur für Arbeit und Kommunen als „nicht tauglich und ineffektiv“. Der Ver-
bandspräsident betonte: „Langzeitarbeitslose sollen und müssen effektiv gefördert und betreut werden. Dazu gehören nicht nur eine
klare und einheitliche Organisation, sondern auch passgenaue und flexible Arbeitsmarktinstrumente.“

Sprach sich für dezentrale Handlungsspiel-
räume für die neuen Behörden aus: NRW-
Arbeitsminister Karl-Josef Laumann

Betonte die Rolle der Fraktionen bei der Ins -
trumentenreform: Karl Schiewerling MdB,
Berichterstatter der Unionsfraktion zum
SGB II

Mahnte flexible Arbeitsmarktinstrumente
für Langzeitarbeitslose an: Thomas Kuben-
dorff, Präsident des Landkreistages Nord -
rhein-Westfalen



Die Eckpunkte des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales (BMAS) zur Neuorgani-
sation der Durchführung des SGB II und
zur Errichtung von „Zentren für Arbeit und
Grundsicherung (ZAG)“ werden den An-
forderungen an eine verwaltungseffiziente
Aufgabenwahrnehmung ‚aus einer Hand’
nicht gerecht. Die bisherigen Schwächen des
Modells der Arbeitsgemeinschaften aus
Agenturen für Arbeit und Kommunen (AR-
GEn) werden nicht beseitigt, und eine um-
fassende einheitliche Leistungsgewährung
wird nicht sichergestellt. In ihrer Reaktion
auf die Eckpunkte haben sich die Länder im
Beschluss der Arbeits- und Sozialminister-
konferenz vom 14.11.2008 für erste wich-
tige Verbesserungen eingesetzt. Nun gilt es,
die Weichen für eine konkrete Ausgestal-
tung der gesetzlichen Neuregelungen so zu
stellen, dass im Interesse der Hilfebedür f ti -
gen eine passgenaue, an den Bedarfen des
Einzelnen und den Bedingungen vor Ort ori -
entierte Leistungsgewährung aus einer Hand
gewährleistet ist. Dafür ist eine weitreichen-
de Mitwirkung der kommunalen Ebene un-
erlässlich. Der Land kreistag NRW fordert:

1. Organisation aus
einer Hand: Schaffung
eines einheitlichen
Personalkörpers

Für eine reibungslose Aufgabenerfüllung ist
die Schaffung eines einheitlichen Personal-
körpers zum Beispiel in einer Anstalt öffent-
lichen Rechts (AöR) mit Dienstherrenfähig-
keit unverzichtbar. Das Auseinanderfallen
von Dienst- und Fachaufsicht sowie die
un terschiedlichen Zuständigkeiten in den
ARGEn verhindern bisher nicht nur die Ent-
wicklung einer gemeinsamen Identität der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern
führen außerdem zu vielen fachfremden
Schwierigkeiten und Auseinandersetzun-
gen, die die tägliche Arbeit belasten und
mit der eigentlichen Aufgabenwahrnehmung
nichts zu tun haben. Dieser strukturelle ‚Bal -
last’ muss entfernt werden. Der politische
Wille, zwei Leistungsträger in einer gemein -
samen Aufgabe zusammenzubinden, darf
nicht zu Lasten der Hilfebedürftigen sowie
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen.
Mit Hilfe von Übergangsregelungen sollte
ermöglicht werden, dass das bisherige Per-
sonal weiter bei seinem jetzigen Dienstherrn
verbleiben kann. Die Anstalt öffentlichen
Rechts bietet im Gegensatz zur rechtlich un -
klaren ARGE Konstruktion oder jeder neu-
en Konstruktion ‚sui generis’ eine klare recht-
liche Lösung für die künftige Abordnung des
bestehenden Personals. Befristet beschäf-
tigtes Personal kann unmittelbar durch
die Anstalt übernommen werden, und neu-
es Personal kann direkt eingestellt werden.
Im Ergebnis ist es unerheblich, ob durch das

ZAG 370 neue AÖRs oder 370 Behörden
‚sui generis’ geschaffen werden. Die AÖR
hätte sogar den Vorteil klarer Rechtsrege-
lungen. Eine Rechtsaufsicht der Länder er-
scheint wegen der regionalen Bezugs vorteil-
haft. Auf welcher Ebene der Gesetzgebung
(Bundes- oder Landesrecht) dann der Rechts-
rahmen für die AÖR gesetzt wird, ist eher
unerheblich.

2. Steuerung aus einer Hand:
Konfliktlösung vor Ort
statt Letztentscheidungs-
recht des Trägers

Im Sinne einer Steuerung aus einer Hand
muss die Trägerversammlung die alleinige
Befugnis zur strategischen Steuerung der
Aufgabenwahrnehmung durch das ZAG
und die Weisungsbefugnisse gegenüber
der Geschäftsführung erhalten. Die Einfluss -
möglichkeiten der beiden Träger sind durch
die Weisungsrechte gegenüber den jeweili-
gen Vertretern in der Trägerversammlung
gewahrt.
Eine echte gemeinsame Aufgabenwahrneh-
mung kann dagegen nicht entstehen, wenn
sich der eine Träger im Rahmen eines Letzt-
entscheidungsrechts immer wieder über
die Interessen des anderen Trägers hinweg-

setzt. Es ist vielmehr erforderlich, Mecha-
nismen der Zusammenarbeit und Konflikt-
lösung zu entwickeln, durch die der Geist
einer kooperativen Zusammenarbeit und
einer gemeinsamen Steuerung sowie im
Kon fliktfall ein hoher Einigungsdruck vor
Ort entstehen. Um die verantwortliche Steu-
erungs- und Entscheidungsbefugnis der Trä-
gerversammlung sicherzustellen, muss bei
wesentlichen Vorgaben eines Trägers bzw.
im Widerspruchsfall gegen einseitige Vor-
gaben stets die Trägerversammlung zur
Entscheidung berufen sein. Diese sollte pa-

ritätisch von Bund und kommunalem Träger
besetzt sein. Für Konfliktfälle ohne Eini -
gungsmöglichkeit ist ein Konfliktlösungs-
mechanismus zu entwickeln. So könnte der
Vorsitzende des künftig gesetzlich vorgese-
henen Beirates jeweils für einen bestimm-
ten Zeitraum von beiden Trägern einver-
nehmlich bestimmt werden. Dieser könnte

dann im Konfliktfall mit Stimmrecht zu den
Sitzungen der Trägerversammlung hinzu-
gezogen werden und eine Pattsituation auf-
lösen. So würde eine dezentrale Steuerung
in diesen Fällen garantiert, ohne einen der
beiden Träger zu bevorteilen.
Eine Fachaufsicht des Bundes über die Trä-
gerversammlung ist nicht hinnehmbar. Sie
würde es dem Bund ermöglichen, Entschei-
dungen der Trägerversammlung ohne
Rechtsgrund durch eigene Entscheidungen
zu ersetzen und so in kommunale Verant-
wortungsbereiche einzugreifen.
Die kommunalen Spitzenverbände sollten
als Interessenvertretung der kommunalen
Träger im SGB II gleichberechtigt in die
Gremien auf Bundes- und auf Länderebene
einbezogen werden.

3. Passgenaue Leistungen aus
einer Hand: Ein eigenstän-
diges Förderinstrumenta-
rium für das SGB II

In einer künftigen Anstalt des öffentlichen
Rechts müssen die Leistungen gemeinsam
und einheitlich für die Betroffenen erbracht
werden. Die formal getrennten Aufgaben
der beiden Aufgabenträger müssen gegen-
über den Hilfesuchenden zu einer einheit-
lichen Dienstleistung verschmelzen, die sich
am Bedarf der Leistungsbeziehenden sowie
an den Bedingungen des regionalen Ar-
beitsmarktes orientiert. Deshalb muss über
das regionale Arbeitsmarkt- und Integrations-
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Unterstrich das Ziel der Leistungserbrin-
gung aus einer Hand: Klaus Brandner MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bun -
desministerium für Arbeit und Soziales

Diskutierte angeregt: Katja Mast MdB, Be-
richterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion
zur Instrumentenreform



programm gemeinsam und dezentral vor Ort
entschieden werden. Beide Träger müs sen
ihre Aufgabenbestandteile in ein gemein-
sames Programm einbringen, Reibungsver-
luste an den Schnittstellen müssen vermie-
den werden.
Erforderlich ist dabei ein ganzheitlicher In-
tegrationsansatz, der arbeits- und sozialpo-
litische Ansätze miteinander verbindet. Für
das SGB II sollte ein eigenständiges För-
derinstrumentarium entwickelt werden, wie
es der Landkreistag NRW seit langem for-
dert. Die Instrumente des SGB III haben sich
für die Zielgruppen des SGB II nicht bewährt
und sind zu unflexibel, um den Bedarfen von
Langzeitarbeitslosen, die oft vielfältige Pro-
blemlagen mitbringen, gerecht zu werden. 
Ein eigenständiges Fördersystem im SGB II
sollte den SGB II-Trägern regionale Gestal-
tungs- und Entscheidungsspielräume eröff-
nen. Die einzelne Person steht im Mittelpunkt
des Hilfesystems, und an ihrem Bedarf set-
zen spezifische Fördermaßnahmen an. Es
ist ein Instrumentenkasten erforderlich, der
es ermöglicht, Maßnahmen flexibel und in-
dividuell auf die Bedarfe des Einzelnen zu-
zuschneiden. An Stelle von fest vorgegebe-
nen Maßnahmestrukturen sollten sich die
gesetzlichen Vorgaben auf einen offenen
Handlungsrahmen beschränken.
Ein eigenständiges Fördersystem im SGB II
kommt mit vier Förderzielen aus, die in die
durch das SGB II vorgegebenen Leistungs-

prinzipien und -prozesse eingebettet sind:
Vermittlung in Arbeit und Selbstständigkeit,
Qualifizierung, Beschäftigung, Aktivierung
und soziale Stabilisierung.

4. Trägerschaft in einer
Hand: Ausweitung
des Optionsmodells
ermöglichen

Die Optionskommunen nehmen die Auf-
gaben des SGB II als alleiniger Träger wahr.
Das Ziel der Leistungserbringung aus einer
Hand ist in dieser Organisationsform natur-
gemäß bestmöglich realisiert. Es ist daher
sinnvoll, für Kommunen, die dies wollen, ein
Wahlrecht zu eröffnen zwischen einer ge-
meinsamen Anstalt mit der Bundesagentur
für Arbeit oder einer alleinigen Aufgaben-
wahrnehmung nach dem Optionsmodell.
Die Befürchtungen des BMAS, eine Aus-
weitung des Optionsmodells könne eine
unkontrollierbare ‚Lawine’ auslösen und
nicht mehr steuerbar sein, sind unbegrün-
det. Falls eine gut durchdachte, sinnvolle Al-
ternative in Form einer AöR zur Verfügung
steht, wird es nur zu einem maßvollen Wech-
sel zwischen den Formen der Trägerschaft
kommen. Darüber hinaus führt die Einfüh-
rung zweier konkurrierender Modelle der
Aufgabenwahrnehmung zu einem insges-
amt leistungssteigernden Wettbewerb zwi-
schen den Systemen.

Der Bund muss als Hauptkostenträger die
Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II
auf Bundesebene verantworten. Es ist da-
her nachvollziehbar, dass auf Bundesebene
eine (Mit-) Steuerung der Leistungserbrin-
gung erfolgen soll. Eine Fachaufsicht des
Bundes über die Optionskommunen schießt
jedoch über das Ziel hinaus und führt zu ei-
nem zu weitgehenden Eingriff des Bundes
in das operative Geschäft und das kommu-
nale Selbstverwaltungsrecht. Dies ist nicht
im Sinne einer effektiven Aufgabenwahr-
nehmung sowohl der einzelnen SGB II-Trä -
ger als auch des Bundesministeriums selbst.
Erforderlich ist vielmehr in Abstimmung mit
den Ländern die Verankerung eines sinn-
vollen Steuerungsmodells für die Arbeit der
Optionskommunen, das ausreichende de-
zentrale Handlungsspielräume belässt.“
Insgesamt bot das Abgeordnetengespräch
die Gelegenheit, mit dem „Who is Who“
der bundesweiten Arbeitsmarktpolitik die
kommunalen Positionen im unmittelbaren
Vorfeld der anstehenden Entscheidungen
zu diskutieren und nochmals nachhaltig für
sie zu werben. Die Chance, die fachlich in
NRW entwickelten Positionen auch in der
Berliner Politik zu platzieren, hat der Land-
kreistag NRW erfolgreich genutzt.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  50.20.03
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Im Nachfolgenden soll es exemplarisch um
eine Untersuchung der Pauschalierung für

den straßengebundenen ÖPNV nach § 11
Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW gehen. Insbe-
sondere wird in dieser Abhandlung dezidiert
untersucht und dargelegt, warum die Pau-
schalierung dieser Finanzmittel nach §11
Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW positiv zu be-
werten ist und – entgegen einiger Forderun-
gen in jüngerer Zeit – nicht wieder rückgän-
gig gemacht werden sollte.

Integration aller Finanzmittel
in einer Hand

Wesentlicher Grundgedanke der Pauscha-
lierung ist die Integration aller Finanzmittel
für den straßengebundenen ÖPNV in einer
Hand. Gem. §11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW
gewährt das Land den Aufgabenträgern des
straßengebundenen ÖPNV (den Kreisen
und kreisfreien Städten) zunächst in den
Jahren 2008 bis 2010 eine jährliche Pau-

scha le in Höhe von 110 Millionen Euro. Die-
se Pauschale wird unter den Aufgabenträ-
gern im Wesentlichen nach dem prozentu-
alen Anteil der Empfänger an für das Jahr
2007 gewährten ÖPNV-Fahrzeugförderung
aufgeteilt. Mindestens 80 Prozent der Pau-
schale sind für Zwecke des ÖPNV an öf-
fentliche und private Verkehrsunternehmen
weiterzuleiten. 
In einem zweiten Schritt ab 2011 sollen
dann noch die Mittel aus den gegenwärti-

Eine der wichtigsten Reformen des ÖPNV-Gesetzes Nordrhein-Westfalen ist die Pauschalierung der Finanzmittel zur Förderung von
Aufgaben im Bereich des ÖPNV. Dies gilt sowohl für die Mittel an die Zweckverbände des Schienenpersonennahverkehrs als auch
für die pauschalierte Investitionsförderung nach § 12 ÖPNV-Gesetz NRW wie schließlich auch für die Finanzausstattung der Aufga-
benträger im straßengebundenen ÖPNV nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW. Mit diesen Regelungen hat das Land Nordrhein-West-
falen die Reform des organisatorischen und rechtlichen Rahmens des Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen konsequenterweise auf
der Ebene der Finanzierung fortgesetzt. 

Die Pauschalierung der ÖPNV-
Finanzmittel nach §11 Abs. 2 ÖPNV-
Gesetz NRW – Ein Baustein zur
Modernisierung der Daseinsvorsorge
im Nahverkehr
Von Dr. Markus Faber,
Referent beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen     



gen bundesgesetzlichen Ausgleichsleistun-
gen im Schüler- und Ausbildungsverkehr
nach § 45a PBefG und nach § 6a AEG in
die Pauschale mit eingerechnet werden. Der
durch das Land NRW gewährte Gesamtbe-
trag erhöht sich damit ab 2011 auf 210
Millionen Euro und ab 2012 auf 240 Milli-
onen Euro.
Mit dieser mutigen Entscheidung des Landes
Nordrhein-Westfalen wird eine in der Ver -
gangenheit häufig auch von Experten viel-
fach kaum mehr zu durchblickende Mehr -
töpfewirtschaft beendet und eine klare
Integration aller Finanzmittel in einer Hand
gewährleistet. Die Pauschale ersetzt die un -
terschiedlichen Förder- und Subventions-
töpfe der Vergangenheit. Zu nennen ist hier
beispielsweise die bisherige Fahrzeugför-
derung des Landes Nordrhein-Westfalen,
bei denen Verkehrsunternehmen für die
Anschaffung von Fahrzeugen weitgehend
ohne Kontrolle der Bedürftigkeit und auch
ohne Mechanismen zur Verhinderung ei-
ner Überkompensation unmittelbar Inves-
titionsförderung erhalten konnten. Daneben
zu nennen sind die so genannte Aufgaben-
trägerpauschale, mit der planerischer Auf-
wand der Aufgabenträger ausgeglichen
werden konnte, aber auch in der Vergan-
genheit kaum mehr transparent zu über-
schauende Instrumente wie die sog. Vorhal-
tekostenförderung. Gleiches gilt letztlich,
mit einigen Modifikationen, auch für die Aus-
gleichsleistungen im Ausbildungsverkehr
nach § 45a PBefG. Hier bietet die Pauschalie-
rung der Mittel die Chance zur Vereinheit li -
chung und Integration von Finanzierungsins -
trumenten und Finanzierungsverantwortung
in einer Hand. 

Transparenz von Mittelher-
kunft und Mittelverwendung

Mit der Integration der verschiedenen Fi-
nanzierungsinstrumente des straßengebun -
denen ÖPNV in eine einheitliche Pauscha-
le beendet der Gesetzgeber zunächst eine
Mehrtöpfewirtschaft. Das Problem der bis-
lang existierenden verschiedenen Finanzie-
rungsinstrumente war (und ist beim § 45a
PBefG immer noch) dabei insbesondere, dass
es für Außenstehende, selbst für Experten,
kaum zu überblicken war, welche Finanz-
mittel zu welchem Zweck in welche Ver-
kehre geflossen sind. Zudem war (und ist
bei Mitteln nach § 45a PBefG) kaum von
außen erkennbar, welche Unternehmen wie
viele Finanzmittel erhalten haben, und ob
nicht – in der Gesamtschau der verschiede-
nen Finanzierungsinstrumente – eine Über-
förderung (Überkompensation) gegeben
war. Dies galt nicht zuletzt für die kommu-
nalen Entscheidungsträger in den Kreisen
und kreisfreien Städten vor Ort, die bei pri-
vaten Busunternehmen oft überhaupt kei-

nen Überblick hatten, welcher Busverkehr
mit welchen Zuschüssen betrieben wird. 
Gerade in diesem Kontext muss betont wer-
den, dass es sich bei allen Finanzmitteln im
ÖPNV letztlich um öffentliche Zuwendun-
gen handelt, mit denen ein bestimmter öf-
fentlicher Zweck im Bereich der Daseins-
vorsorge verfolgt werden soll. Dann ist es
jedoch auch notwendig, transparent und
klar ersichtlich zu machen, welche verkehr-
lichen Zwecke auf welche Art und Weise
(mit öffentlichen Geldern) finanziert wer-
den. Auch für den Aufgabenträger ist es
für die Wahrnehmung seiner Steuerungs-
funktion erforderlich, zu wissen, wo und
für welche Verkehre öffentliche Gelder in
welchem Umfang verwendet werden.

Transparenz für den Bürger
Ein weiteres Argument für die Pauschalie-
rung aller Finanzierungsinstrumente im stra-
ßengebundenen ÖPNV einschließlich der
Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG ist
ein möglichst großes Maß an Transparenz
für den Bürger. Man darf nicht vergessen,
dass alle Finanzierungsinstrumente des stra-
ßengebundenen ÖPNV – ob bestehende
Finanzierungsinstrumente oder die gegen-
wärtig bestehende bzw. ab 2011 erweiterte
Pauschale – letztlich aus steuerzahlerfinan-
zierten Mitteln stammen, also im We sent -
lichen Subventionscharakter haben. Dies ist
politisch auch nicht zu beanstanden, ist
doch der ÖPNV letztlich wie auch der Stra-
ßenbau eine infrastrukturpolitische Aufgabe
mit wirtschaftsrelevantem Gemeinwohlcha -
rakter. Gerade deshalb hat der Bürger, aus
dessen Hand letztlich die Steuermittel stam -
men, ein Recht, möglichst genau über den
Fluss und die Verwendung seiner Mittel Be -
scheid zu wissen. Dies war bei der bisheri-
gen Situation der Mehrtöpfewirtschaft kaum
möglich. Die unterschiedlichen Förderin-
strumente stammten aus unterschiedlichen
Töpfen, aus unterschiedlichen öffentlichen
Haushalten und verfolgten z.T. auch unter-
schiedliche verkehrliche Zwecke.
Durch die Pauschalierung der ÖPNV-Mittel
unter dem Dach des Aufgabenträgers kann
nun der Bürger klar ersehen, welchen Zu-
schusswert der ÖPNV in seiner Heimat-
kommune hat. Er kann ferner durch die
Haus haltsberatungen und/oder die Bera-
tungen über kommunale Fördersatzungen
oder kommunale Förderrichtlinien in den
politischen Gremien der Kreise und kreis-
freien Städte gut überblicken, für welche
Instrumentarien und Zwecke im Bereich des
ÖPNV die Steuermittel verwendet werden.
Genau dies kann dazu führen, dass der Bür-
ger den Wert des ÖPNV klarer einschätzen
kann. Gleichzeitig sind die Entscheidungs-
träger vor Ort dadurch zumindest indirekt
gezwungen, stärker über die Art und Weise

der Mittelverwendung im straßengebun-
denen ÖPNV zu reflektieren und die Wahl
der Instrumente regelmäßig einer kritischen
Überprüfung im Hinblick auf Wirksamkeit
und Effizienz zu unterziehen. 

Stärkung der kommunalen
Freiheiten

Ein weiterer Vorteil der Integration der Fi-
nanzinstrumente in einer Hand ist die Stär-
kung der Gestaltungsfreiheiten der kommu-
nalen Ebene. Die kommunale Ebene weiß –
insbesondere durch ihre Nahverkehrspla-
nung – am besten, wo Verbesserungsbe-
darfe im straßengebundenen ÖPNV beste-
hen, und wo es darum geht, Defizite zu
be seitigen. Waren früher die Instrumenta-
rien fest vorgegeben (Fahrzeugförderung,
Vorhaltekostenförderung und gegenwärtig
noch Ausgleichsleistungen im Ausbildungs-
verkehr nach § 45a PBefG), so können die
kommunalen Aufgabenträger in Zukunft
wesentlich exakter auf die verkehrlichen
Anforderungen reagieren. Es hat nach der
früheren landeseinheitlichen Geltung von
Finanzierungsinstrumenten nicht überzeugt,
warum z.B. in einem flächenintensiven Kreis
im Münsterland dieselben Instrumente zum
Einsatz kommen sollen wie in einer Ballungs-
raumkommune. 
Die kommunalen Aufgabenträger können
z.B. in Zukunft entscheiden, einen Teil der
Pauschale weiterhin als Fahrzeugförderung/
investive Förderung weiterzureichen (so-
fern sie dabei die Altmark-Trans Kriterien des
EuGH einhalten), sie können jedoch auch
in stärkerem Umfang als bisher Verkehre
durch Verkehrsverträge in Auftrag geben
und aus der Pauschale finanzieren. Gleiches
gilt auch für die Entwicklung neuer Förde-
rungsinstrumentarien, z.B. die gezielte För-
derung von Qualitätssteigerungen oder eine
gezielte Ausweitung des Verkehrsangebots
in Randlagen oder in Randzeiten. Natürlich
setzt dies einen verantwortungsvollen Um-
gang der kommunalen Aufgabenträger mit
den gestiegenen Handlungskompetenzen
voraus, insbesondere eine exakte und de-
taillierte Nahverkehrsplanung. Jedoch sollte
man den Aufgabenträgern auch die (zeitli-
che) Möglichkeit geben, eigene, neue Fi-
nanzierungsinstrumente des ÖPNV zu ent-
wickeln und zu gestalten.

Neue Chancen, insbesondere
für den ländlichen ÖPNV

Auch wer heute abseits der Ballungsgebiete
im ländlichen Raum lebt oder dorthin zieht,
erwartet ein effizientes und qualitativ hoch-
wertiges ÖPNV Angebot. Hier eröffnet die
Pauschalierung der ÖPNV-Mittel neue Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und neue Finan-
zierungsinstrumente. So kann ein Aufga-
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benträger aus der ÖPNV-Pauschale bei-
spielsweise mittels Verkehrsverträgen neue
Verkehre finanzieren oder durch ein ent-
sprechendes Fördersystem die qualitative
oder quantitative (insbesondere in Randla-
gen und Randzeiten) Verbesserung beste-
hender Verkehre finanzieren.
Es wird in der Öffentlichkeit immer wieder
betont, dass die Ausgleichsleistungen nach
§ 45a PBefG das Rückgrat des Nahverkehrs
im ländlichen Raum darstellen. Hieran ist
richtig, dass in der Tat die Schülerbeförde-
rung im ländlichen Raum einen wesentlich
höheren Stellenwert hat als zum Beispiel im
Ballungsraum, wo die Entfernungen zur
nächst gelegenen Schule nur gering sind.
Trotzdem bietet die Pauschalierung auch der
Mittel nach § 45a PBefG dem ländlichen
Raum mehr Chancen als Risiken. Wichtig
ist jedoch, dass es bei der Neufestsetzung
der ÖPNV-Pauschale ab 2011 zwischen dem
ländlichen Raum und den großstädtischen
Ballungsräumen nicht zu einer Umschich-
tung der Mittel kommt. Entscheidend ist,
dass das Gebiet eines Aufgabenträgers im
kreisangehörigen Raum letztlich mindestens
in dem gleichen Umfang Finanzmittel er-
hält, wie heute die Verkehre in dem jewei-
ligen Kreisgebiet aus den verschiedenen Fi-
nanzierungstöpfen zusammengerechnet. Ist
dies jedoch gewährleistet, so bietet die Pau -
schalierung der Finanzmittel im straßenge-
bundenen ÖPNV den Aufgabenträgern den
Vorteil, dass sie entscheiden können, wo
das Geld eingesetzt wird und nicht pau-
schal ein – auch relativ intransparenter Aus-
gleich nach § 45a PBefG – gewährt wird.
Wenn die Verteilung der Finanzmittel im
Verhältnis des Ballungsraums zum kreisan-
gehörigen, oft ländlich strukturierten Raum
erhalten bleibt, dann bietet die Integration
der § 45a PBefG-Mittel den Vorteil, dass die
Finanzmittel nicht mehr über den Umweg
der §45a PBefG-Mittel in das Gesamtsys-
tem ÖPNV im ländlichen Raum fließen müs -
sen (was im Übrigen nicht ihrem ursprüng-
lichen Zweck entsprach), sondern dass diese
Mittel dem Gesamtsystem ÖPNV im länd-
lichen Raum unmittelbar über die Pauscha-
lierung zur Verfügung stehen. Im Übrigen
schließt die Pauschalierung nicht aus, dass
auch in Zukunft in einigen Kreisgebieten
Ausgleichsleistungen entsprechend der Kon-
struktion der heutigen § 45a PBefG Rege-
lung gewährt werden, wenn sich dies für den
jeweiligen Aufgabenträger und den Gege-
benheiten vor Ort als das günstigste Finan-
zierungsinstrument erweist. 

Kein Mittelabfluss
zu befürchten 

Auch zuweilen geäußerte Befürchtungen,
dass eine Pauschalierung in Händen eines
kommunalen Aufgabenträgers dazu führen

könnte, dass die Mittel zu allgemeinen Haus-
haltszwecken verwendet würden, sind un-
begründet. Der Landesgesetzgeber hat in
§ 11 ÖPNV-Gesetz NRW den übrigens von
einem Gesetzgeber selten gewählten Weg
beschritten, die Größenordnung und den
Verwendungszweck der gewährten Mittel
ganz konkret im Gesetzestext selber fest-
zulegen. So heiß es in §11Abs. 2 S. 5 ÖPNV-
Gesetz ausdrücklich, dass mindestens 80 von
100 der Pauschale für Zwecke der ÖPNV
an öffentliche und private Verkehrsunter-
nehmen weiterzuleiten sei. Auch die übri-
gen Mittel sind für Zwecke des ÖPNV zu
verwenden, wobei diese aber auch für be-
stimmte kommunale Aufgaben in Bezug
auf den ÖPNV (insbesondere Planungsauf-
gaben) verwendet werden können. Damit
ist die Zweckbindung der ÖPNV-Pauschale
im Ergebnis wesentlich strenger als Zweck-
bindungen in den meisten anderen Bereichen
des staatlichen Subventionsrechts, in denen
es zumeist nur Zuwendungsrichtlinien (also
noch unterhalb einer Verordnung stehen-
den Vorschriften) gibt. Durch diese klare
gesetzliche Vorgabe ist ein „Zugriff des
Kämmerers“ für allgemeine Verwaltungs-
aufgaben ausgeschlossen. Ja es besteht so-
gar noch ein stärkerer Schutz als in den
meisten anderen Gebieten des öffentlichen
Zuwendungsrechts, wo auf Ebene einer För-
derrichtlinie häufig noch Dispens- oder Aus-
nahmeklauseln bestehen. 
Und wenn man mit Verkehrsplanern aus den
Kreisen und kreisfreien Städten spricht, so
zeigt sich, dass gerade auch die früheren
Finanzierungsinstrumente nicht immer frei
von Missbrauchspotentialen waren. Das gilt
insbesondere auch hinsichtlich der Verwen-
dung der Finanzmittel durch die Verkehrs-
unternehmen, insb. im Rahmen der früheren
Fahrzeugförderung, zu anderen Zwecken
als denen des ÖPNV. Im Ergebnis dürfte die
strenge und ohne Dispens- und Ausnah-
memöglichkeit formulierte Zweckbindung
in §11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW einen
stärkeren Schutz vor Missbräuchen und
Zweckentfremdungen bieten als die frühe-
re Mehrtöpfewirtschaft. Eine solche klare
gesetzliche Regelung könnte durchaus für
andere Bereiche des öffentlichen Zuwen-
dungsrechts als positives Beispiel der Ver-
waltungsmodernisierung dienen.

EU-Beihilfenrecht ist
kein Gegenargument

Auch das EU-Beihilfenrecht ist kein Argu-
ment gegen die Rückgängigmachung der
gesetzlich beschlossenen Übertragung der
bisherigen Ausgleichsleistungen nach § 45a
PBefG auf die Aufgabenträger. Es ist zwar
richtig, dass in einer neueren Kommissions-
entscheidung entschieden wurde, dass die

Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG bei-
hilferechtlich so ausgestaltet werden kön-
nen, dass sie unter die Altmark-Trans Krite-
rien des Europäischen Gerichtshofs fallen
und daher keine Beihilfe darstellen. 
Dieses Ziel ist jedoch auf vergleichbare Art
und Weise auch mit anderen Förderinstru-
menten erreichbar. Ausgleichsleistungen für
die finanzielle Abgeltung von gemeinwirt-
schaftlichen Verpflichtungen, die dazu die-
nen, Höchsttarife für Schüler, Studenten,
Auszubildende und Personen mit einge-
schränkter Mobilität festzulegen, können
nämlich grundsätzlich gem. Art. 3 Abs. 3
der EU-ÖPNV-Verordnung (VO (EG) 1370/
2007) vom Anwendungsbereich der Verord-
nung ausgenommen werden. Diese Vor-
schrift gilt jedoch nicht nur für die Ausgleich-
sleistungen nach § 45a PBefG, sondern auch
für andere mögliche Finanzierungsinstru-
mente zur Abgeltung von gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtungen, die dazu dienen,
Höchsttarife im Ausbildungsverkehr fest-
zulegen. 
Ferner ist es den kommunalen Aufgaben-
trägern zukünftig möglich, andere Finanzie-
rungsinstrumente zur Bewältigung der be-
sonderen Anforderungen im Schüler- und
Ausbildungsverkehr zu wählen, ohne dabei
in Konflikt mit dem europäischen Beihilfe-
recht zu kommen. So wäre die Wahl eines
Finanzierungsweges über Verkehrsverträge
genauso in rechtssicher Weise möglich (hier-
bei ist übrigens das geringste Beihilfenrisiko
zu konstatieren) wie die Förderung bestimm-
ter qualitativer oder quantitativer Steige-
rungen im Nahverkehr (wenn dabei die Alt -
mark-Trans Kriterien eingehalten werden).
Zudem sollte man nicht vergessen, dass auch
die bisherige Mehrtöpfewirtschaft durch-
aus ihre Probleme im Hinblick auf die Ver-
einbarkeit mit dem europäischen Beihilfe-
recht aufgeworfen hat. So dürfte die alte
Fahrzeugförderung, jedenfalls soweit ein
Unternehmen die benötigten Fahrzeuge
ganz oder anteilig finanziert bekam, ohne
dass damit eine klar definierte, zu erfüllende
gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ver-
bunden war, und ohne dass zuvor in objek-
tiver und transparenter Weise Ausgleich-
sparameter festgelegt worden sind, die eine
Überkompensation verhindern, erst Recht
zu Rechtsunsicherheiten bei der Vereinbar-
keit mit dem europäischen Beihilferecht ge-
führt haben. Es lässt sich konstatieren, dass
es letztlich auf die konkrete Ausgestaltung
der Finanzierungsinstrumente im Lichte der
Altmark-Trans Kriterien des EuGH und ab
dem 3. Dezember 2009 im Lichte der EU-
ÖPNV-Verordnung (VO (EG) 1370/2007)
ankommt. 
Soweit es gegenwärtig von Seiten verschie-
dener Verbände und Akteure Interesse daran
gibt, die bereits verabschiedeten Regelun-
gen des ÖPNV-Gesetzes Nord rhein-West-
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falen im Hinblick auf die Pauschalierung der
Förderinstrumente (einschließlich der Aus-
gleichsleistungen nach § 45a PBefG) wie-
der rückgängig zu machen, so kann dies nicht
überzeugen. Die Pauschalierung mit ihrem
klaren, gesetzlich definierten Verwendungs-
zweck stellt im Vergleich zur bisherigen
Mehrtöpfewirtschaft einen deutlichen Zu-
wachs an Transparenz dar. Zudem ist vor-
bildhaft, dass im ÖPNV-Gesetz selber die

Mittelverwendung ohne Dispens- und Aus-
nahmemöglichkeit vorgegeben ist. An ei-
ner solchen klaren Regelung könnten sich
andere Subventions- und Zuwendungsbe-
reiche durchaus ein Beispiel nehmen. Inso-
weit ist die Mittelpauschalisierung im jetzi-
gen ÖPNV-Gesetz Nordrhein-Westfalen ein
vorbildlicher Meilenstein der Verwaltungs-
modernisierung in diesem Land. Die Ak-
teure, die auf eine Rückgängigmachung der

Pauschalierung drängen, wären gut damit
beraten, erstmal die Wirkung der neu ge-
wonnenen Transparenz und Kompetenz bei
den kommunalen Aufgabenträgern abzu-
warten, bevor sie eine Rückkehr zu herge-
brachten Subventionsinstrumenten fordern. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  36.16.05
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Die Erhöhung der Bildungspauschale um
60 Millionen Euro zu Lasten der allge-

meinen Schlüsselzuweisungen lehnen wir
ab. Damit werden Finanzmittel, die den
Kom munen zur freien Verfügung zustehen, in
dieser Höhe umgewidmet und einer Zweck-
bindung unterworfen.
Die Einnahme- und Ausgabenautonomie
der Kommunen ist bei den zweckgebunde-
nen Zuweisungen – wie beispielsweise der
Bildungspauschale – weitgehend einge-
schränkt. Die vorgesehene Umwidmung
bewirkt kein ‚Mehr’ an Zuweisungen und
damit an kommunaler Handlungsfreiheit,
sondern beschränkt im Gegenteil die Hand -
lungsautonomie der nordrhein-westfäli-
schen Kommunen. Während die über die
Schlüsselzuweisungen ausgereichten Fi-
nanzmittel keiner Zweckbindung unterlie-
gen, das heißt dort eingesetzt werden, wo
vor Ort entsprechender Bedarf besteht,
macht der Landesgesetzgeber bei der Bil-
dungspauschale konkrete Vorgaben zur in-
vestiven Verwendung dieser Zuweisungen.
Wegen dieser Zweckbindung könnten die
Mittel der Bildungspauschale beispielswei se
schon nicht mehr eingesetzt werden, um
einem besonderen laufenden Bedarf im
Schul- und Bildungsbereich Rechnung zu
tragen. Die Städte, Kreise und Gemeinden
wissen vor Ort aber am besten, wie die Zu-
weisungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich sachgerecht und wirtschaftlich ver-
wendet werden. Aus diesem Grund spricht
sich auch das Gutachten des ifo-Instituts zur
‚Analyse und Weiterentwicklung des kom-
munalen Finanzausgleichs in Nordrhein-
Westfalen’ dafür aus, die finanzkraftunab-
hängigen Zuweisungen aufzugeben oder

jedenfalls gegenüber den Schlüsselzuwei-
sungen zu reduzieren. Die vorgesehene Auf-
stockung würde genau den gegenteiligen
Effekt bewirken.
Die Aufstockung der Bildungspauschale er-
folgt im Wege einer Umwidmung. Die „zu -
sätzlichen“ 60 Millionen Euro stammen aus
Mitteln des kommunalen Steuerverbunds,
das heißt originären kommunalen Mitteln,
und nicht aus zusätzlichen Landesmitteln.
Der gegenüber dem Gesetzentwurf zu ver-
zeichnende Zuwachs bei der verteilbaren
Finanzausgleichsmasse um rund 240 Milli-
onen Euro ist systemimmanent. Er ist Folge
der grundgesetzlich verankerten Verpflich-
tung des Landes, die Kommunen an den
Gemeinschaftssteuern zu beteiligen. We -
gen des in NRW zugrundeliegenden Refe-
renzzeitraums für das GFG, der im GFG-
Jahr 2009 auf das Steueraufkommen in der
Zeit vom 1. Oktober 2007 bis 30. Septem-
ber 2008 abstellt, liegen die endgültigen
Zahlen zum Zeitpunkt der Einbringung des
Gesetzentwurfs für ein Gemeindefinanzie-
rungsgesetz zwangsläufig noch nicht vor und
müssen später mittels einer Ergänzungsvor -
lage nachgereicht werden. Der vermeintliche
‚Zuwachs’ ist somit ausschließlich darauf zu-
rückzuführen, dass das Steueraufkommen
im 2. und 3. Quartal inzwischen bekannt ist
und sich positiver entwickelt hat als noch im
Gesetzentwurf geschätzt. Es stellt daher ei-
nen deutlichen Widerspruch zur Systematik
des Gemeindefinanzierungsgesetzes dar,
wenn diese Prognoseungenauigkeit nun-
mehr als eine ‚Mehrausgabe’ des Landes
zugunsten der Kommunen deklariert wird. 
Entgegen den noch im Gesetzentwurf der
Landesregierung enthaltenen Bekundun-

gen, wonach keine wesentlichen struktu-
rellen Veränderungen im Steuerverbund
vorgenommen werden sollen, würde eine
Aufstockung der Bildungspauschale Struk-
turveränderungen innerhalb des kommuna-
len Finanzausgleichs bewirken. Der Gesetz -
entwurf der Landesregierung sah bis lang
eine Aufteilung der Finanzausgleichsmasse
in zirka 87 Prozent konsumtive und zirka
13 Prozent investive Zuweisungen vor. Die -
se Aufteilung würde mit der deutlichen Stär -
kung der investiv gebundenen Bildungs-
pauschale in Frage gestellt. Damit würden
gleichzeitig deutliche Umverteilungen von
den schwächeren zu den stärkeren Kommu -
nen vorgenommen. Von der Aufstockung
der Schulpauschale, die finanzkraftunabhän -
gig gewährt wird, profitieren nämlich auch
die abundanten Kommunen. Der im Ge gen -
zug vorgenommene Abzug bei den allgemei -
nen Schlüsselzuweisungen ist demge genüber
allein von den Schlüsselzuweisungsempfän -
ger aufzubringen. Diese Änderungen wa-
ren weder Gegenstand der so genannten
Eckpunkte zum Steuerverbund noch des
Gesetzentwurfs und haben damit auch in
unserer Stellungnahmen keine Berücksich-
tigung gefunden.
Eine Umwidmung von allgemeinen Schlüs-
selzuweisungen in zweckgebundene Mittel
ist nach alledem nicht akzeptabel. Deshalb
bitten wir darum, die mit uns im bisherigen
Gesetzgebungsverfahren zum GFG 2009
diskutierte Systematik zugrunde zu legen
und keine weitergehenden Zweckbindun-
gen vorzusehen.“

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  20.10.22

Ergänzende Stellungnahme zum
Gemeinde finanzierungsgesetz 2009

Der Vorstand des Landkreistages Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 25. November 2008 über den aktuellen Stand beim Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2009 beraten und gemeinsam mit den beiden anderen kommunalen Spitzenverbänden die folgende er-
gänzende Stellungnahme gegenüber dem Land abgegeben:

„



44

Themen / Das PorträtThemen / Das Porträt

1. Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen
begrüßt die Einrichtung von Regionalen
Bildungsnetzwerken mittels Kooperati -
onsverträgen zwischen dem Land Nord -
rhein-Westfalen und den 54 Kreisen und
kreisfreien Städten in Nordrhein-West-
falen ausdrücklich.

2. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass be -
reits in den Pilotkommunen im Rahmen
des Projektes Selbstständige Schule sehr
gute Erfahrungen bei der Bildung Regio-
naler Bildungsnetzwerke gewonnen wur -
den. Diese Erfahrungen können für die
Entwicklung Regionaler Bildungsnetz-
wer ke in großem Umfang herangezogen
werden.

3. Regionale Bildungsnetzwerke sind sinn-
voll, da die regionale Vernetzung vieler
Kooperationspartner unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Ressourcen deren
Know-how und Engagement einem mög-
lichst großen Kreis von schulischen und
außerschulischen Bildungseinrichtungen
verfügbar machen kann. Auch ein Er-
fahrungs- und Wissenstransfer zwischen
den Bildungseinrichtungen einer Region
erscheint hilfreich, um gemeinsam den
steigenden und sich ständig wandelnden
Anforderungen an Bildung gerecht zu
werden.

4. Soweit weitere neue Instrumente der Un -
terstützung der Schulen sowie der Evalu -
ation und des Controllings auf Ebene der
54 Bildungsregionen angesiedelt sind be -
ziehungsweise werden, sollte eine enge
Einbeziehung in die Strukturen der re-
gionalen Bildungsnetzwerke erfolgen.

5. Eine große Chance innerhalb der Regio-
nalen Bildungsnetzwerke ist neben der
Koordination von Bildungsangeboten die

fachliche Vernetzung mit den übrigen Un -
terstützungsangeboten für Kinder und
Jugendliche. Von besonderer Bedeutung
sind hierbei die enge Einbindung der Ju-
gendhilfe und die Schnittstelle Schule/
Beruf.

6. Die demografische Entwicklung und sich
wandelnde Ansprüche der Bevölkerung,
wie etwa eine vermehrte Nachfrage nach
Ganztagsangeboten, werden es in den
nächsten Jahren – gerade im ländlichen
Raum – immer mehr erfordern, zur opti-
malen Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen mit verschiedenen Interessen,
Kompetenzen, Betreuungs- und Förder-
bedarfen die verschiedenen Bildungsange-
bote regional abzustimmen. Das Vorhan-
densein eines umfassenden Angebotes
der differenziert ausgestalteten Bildungs-
angebote in erreichbaren Entfernungen
wird gegenüber dem großstädtischen Raum
ein wichtiger Standortfaktor der Zukunft
für die Regionen sein. Soweit die Schul-
träger dazu bereit sind, können die in
den regionalen Bildungsnetzwerken ge-
schaffenen Strukturen eine Plattform bil -
den, um die regionalen Bildungsange-
bote aufeinander abzustimmen und zu
koordinieren. Diese Funktion kann nur
dann von den Regionalen Bildungsnetz-
werken übernommen werden, wenn eine
frühzeitige und verantwortliche Einbe-
ziehung möglichst aller Schulträger inner-
halb der internen Struktur der Bildungs-
netzwerke erfolgt. Diese sollte frühzeitig
gemeinsam mit den beteiligten Schulträ-
gern erörtert werden.

7. Vor diesem Hintergrund ist darauf hin-
zuweisen, dass die Verträge mit dem Land
hinsichtlich der internen Struktur der Re-

gionalen Bildungsnetzwerke disponibel
sind. Dies ermöglicht insbesondere eine
weitgehende Berücksichtigung von ge-
gebenenfalls vorhandenen örtlichen Inte -
ressen im kreisangehörigen Raum.

8. Für den Prozess der Vertragsschließung
hat sich eine frühzeitige und konsensua-
le Einbeziehung der kreisangehörigen
Kommunen bereits an vielen Stellen be-
währt und wird empfohlen.

9. Eine Änderung der Verträge kommt insbe-
sondere in folgenden Punkten in Betracht:

a) Zusammensetzung der Regionalen
Bildungskonferenz und der Lenkungs-
gruppe. Zur angemessenen Berück-
sichtigung der Interessen der Schulträ-
ger der kreisangehörigen Gemeinden
ist zum einen in Betracht zu ziehen,
den Kreis ihrer Vertreter insgesamt grö-
ßer zu fassen. Zum anderen ist zu über-
legen, ob im Rahmen eines zusätzlich
einzurichtenden Gremiums der Schul-
träger im Kreisgebiet Personen be-
stimmt werden können, die als Vertreter
für alle Schulträger in das Lenkungs-
gremium, respektive in die Regionale
Bildungskonferenz, entsandt werden
können.

b) Ein gemeinsames Gremium der Schul-
träger könnte zudem Entscheidungen
vorbereiten und fällen, die aus-
schließlich Schulträgerbelange betref-
fen und bei denen eine Mitwirkung
anderer Kooperationspartner an den
Entscheidungen nicht sachgerecht er-
scheint.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  40.40.04

„Positionspapier Regionale
Bildungsnetzwerke“ beschlossen

Der Vorstand des Landkreistages NRW hat in seiner Sitzung am 25. November 2008 das „Positionspapier Regionale Bildungsnetz-
werke“ beschlossen. Nachfolgend ist es im Wortlaut abgedruckt.

Das Porträt: Heinz-Dieter Klink, Regional -
direktor des Regionalverbands Ruhr (RVR)

EILDIENST: Der Regionalverband Ruhr ist
der älteste Zusammenschluss von Kommu-
nen in Deutschland, auch wenn er im Lau-
fe seiner Geschichte verschiedene Namen
(SVR, KVR) hatte. Dennoch weiß die breite
Öffentlichkeit wenig über den RVR. Wie
gehen Sie damit um? 

Heinz-Dieter Klink: Der SVR hatte schon
einen hohen Bekanntheitsgrad. Diese Be-
kanntheit hatte er, weil er als Träger einer
regionalen Planung von den 1920er Jahren
bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
einzigartig war. Nirgendwo anders gab es
so etwas mit gesetzlicher Planungshoheit.

Beim KVR gab es dann gewisse Identitäts-
schwierigkeiten, da die Regionalplanung
entzogen worden ist und der KVR über-
wiegend Aufgaben im freiwilligen Bereich
hatte. Ich erlebe daher auch heute noch,
dass der RVR als ein Wirtschaftsinteressen-
verband im Ruhrgebiet gesehen wird. Um

Heinz-Dieter Klink ist ein leidenschaftlicher Anhänger der „Metropole Ruhr“. Der RVR-Chef warnt daher vor Verwaltungsreformen,
die dem Ruhrgebiet in seinen eigentlichen Grenzen und auch in denen des Regionalverbands schaden könnten, wie er LKT-Presse-
referent Boris Zaffarana verraten hat.



dem entgegen zu wirken, arbeiten wir seit
geraumer Zeit mit dem amtlichen Namen
„Regionalverband Ruhr“ einerseits, aber
auch mit einem neuen Logo unter dem Leit-
begriff „Metropole Ruhr“. Als „Metropole
Ruhr“ treten wir zum Beispiel international
auf Immobilien-Messen auf. Aber auch
Aktivitäten des RVR in der Region versehe-
nen wir mit dieser neuen Marke: Der RVR
als Gestalter der Metropole Ruhr. Ich glau-
be, dass wir dadurch deutliche Fortschritte
im Bekanntheitsgrad gemacht haben.

Wie würden Sie denn jemandem, der weni-
ger Berührungspunkte hat als Sie, erklären,
was Sie tun?

Da muss man zwei Dinge unterscheiden:
Wir haben ein RVR-Gesetz mit exakten ge-
setzlichen Zuständigkeiten. Und wir sind der
einzig legitimierte Verwalter der Metropole
Ruhr mit immer mehr interkommunaler Zu-
sammenarbeit. Diese beiden Bereiche ergän-
zen sich sinnvoll. Die „harten“ Zuständigkei-
ten, die wir haben, sind die Trägerschaften
für die „Route der Industriekultur“ und den
„Emscher Landschaftspark“, sowie die ge-
meinsame Wirtschafts- und Tourismusför-
derung. Gerade die gemeinsame Wirtschafts-
förderung basiert hier im Ruhrgebiet auf
eindeutiger gesetzlicher Grundlage – an-
derswo gibt es gemeinsame Wirtschafts-
förderung nur auf der Grundlage lockerer
Vereinbarungen. Und dann gibt es noch die
übertragenen, größtenteils freiwilligen Auf-
gaben im Bereich Freizeitparks, Grün- und
Freiflächenentwicklung und Abfallentsor-
gung.

Das heißt, Ihre Arbeit bietet die Möglich-
keit, positiv auf die Entwicklung des Ruhr-
gebietes als Metropole Ruhr einzuwirken.
Gilt dies auch für das Umland und hier ins-
besondere die Umlandkreise?

Wir haben zunächst ganz formal vier Kreise
und elf kreisfreie Städte als Mitglieder. Wir
machen aber in unseren Tätigkeitsfeldern
keine wesentlichen Unterschiede zwischen
den kreisfreien und den kreisangehörigen
Städten des Verbandsgebietes. Im Einzel-
fall kann das schon einmal etwas sensibel
und schwierig werden. Denn gerade hier im
Ruhrgebiet und seinem Umland gibt es viele
sehr große kreisangehörige Städte, die frü-
her kreisfrei gewesen sind. Sie sind für uns
in vielen Bereichen als Partner besonders
interessant. Dort wird zum Beispiel im Be-
reich der Kultur sehr viel Hochwertiges ei-
genständig gemacht. Und es gibt kleinere
Gemeinden, die traditionell immer in den
Kreisen gewesen sind. Und da muss man
manchmal mit etwas diplomatischem Ge-
schick vorgehen, weil die eine oder andere
Stadt beispielsweise in Fragen der Kultur-

politik meint, sie müsste mit uns direkt kor-
respondieren, aber nicht über ihren Kreis.
Da helfen nur viele Gespräche. Unterm Strich
aber ist das Verhältnis zu den Mitglieds-
kreisen mindestens genauso gut wie zu un-
seren kreisfreien Mitgliedsstädten.

Von besonderer Bedeutung für das Ruhr-
gebiet ist sicherlich die Idee der „Europäi-
schen Kulturhauptstadt 2010“. Welche
Chancen liegen darin für das Ruhrgebiet
und werden auch andere Regionen davon
profitieren können?

Die Kulturhauptstadt Europas hat eine be-
sondere Signalwirkung für das gesamte

Ruhrgebiet. Sie hat eine herausragende iden-
titätsstiftende Funktion für die Metropole
Ruhr: Wir verstehen das Ruhrgebiet als Ein-
heit – einschließlich der Gemeinden in den
Kreisen –, als Metropole neuer Art. Wir
sind da durchaus selbstbewusst im Wett-
bewerb mit anderen deutschen und euro-
päischen Metropolregionen. Die Kultur-
hauptstadt-Organisation, die  RUHR.2010
GmbH, und unsere Wirtschaftsförderung
zeigen bei Veranstaltungen immer das schö -
ne Nachtsatellitenfoto von Westeuropa mit
London, Paris und dem Ruhrgebiet. Denn,
wenn man aus dem Weltraum auf die Erde
schaut, sind das die drei großen Lichtpunk-
te. Diesen großen dritten Lichtpunkt „Ruhr“
wollen wir gemeinsam entwickeln und sicht-
bar, sprich bekannter, machen. Und dafür
ist die Kulturhauptstadt ein echter Motor.
Durch die Kulturhauptstadt können die
Bürgerinnen und Bürger fühlen, wie das
Ruhrgebiet immer mehr den Charakter ei-
ner Metropole bekommt beziehungsweise
schon bekommen hat. Wir wollen als Ver-
band diese Chance nutzen, wobei es wich-
tig ist, dass das Ganze nicht ein einmaliges
Event und ein tolles Jahr 2010 wird, son-

dern dass daraus eine nachhaltige Kultur-
metropole Ruhr entsteht.

Die Landesregierung hat sich das Ziel einer
Neuordnung und Straffung der Mittelin-
stanz gesetzt. Wie stellen Sie sich eine mög-
liche Zukunft des RVR unter dem Dach eines
Regionalpräsidiums vor? Ist eine fak tische
Fusion von Kommunalverbänden mit einer
staatlichen Mittelbehörde eigentlich aus
Ihrer Sicht in der Praxis machbar?

Viele hier im Verband und auch ich sehen die
Ansätze, die in Düsseldorf diskutiert wor-
den sind, sehr kritisch und nicht zu Ende
gedacht. Es ist sicher für das Ruhrgebiet als
Gesamtraum ein Problem, dass es derzeit
von drei Regierungspräsidien und zwei Land-
schaftsverbänden verwaltet wird und dass
die Grenzen mitten durchs Ruhrgebiet ge-
hen. Umgekehrt muss man aber feststellen:
Das Ruhrgebiet ist eine kommunal bestimm-
te Stadt-Landschaft. Sie ist eben eine „Stadt
Ruhr“ und nicht ein staatlicher Regierungs-
bezirk. Das heißt auch: Die Aufgaben, die
wir als Verband wahrnehmen, sind klassi-
sche Aufgaben von Kommunen, aber kei-
ne klassischen RP-Aufgaben. Eine Regio-
nalpräsidiums-Struktur, die davon ausgeht,
drei identische überwiegend staatliche Or-
ganisationseinheiten für NRW zu schaffen –
also eine für den Osten, eine für den West-
en und eine für die Mitte – greift dann zu
kurz, wenn es uns die eigentlich kommu-
nalen Tätigkeitsfelder nimmt. Da ist dann
der RP ein schwacher Ersatz. Ich habe nichts
dagegen und sehe die Vorteile, wenn das
Ruhrgebiet nicht mehr mit drei RPs verhan-
deln muss, sondern vielleicht nur noch mit
zwei oder einem. Aber die eigentliche Stärke
des Verbandes bei der Verwirklichung der
Metropole Ruhr liegt im kommunalen Be-
reich. Und der wird durch ein Regionalpräsi -
dium nicht erreicht und erst recht nicht ge-
stärkt.

Nutzen die Reformen denn allgemein dem
Ruhrgebiet? Oder überwiegen die Gefah-
ren?

Die Gefahren überwiegen dann, wenn man
nach dem starren Schema vorgeht, die drei
Einheiten in NRW sollen alle möglichst gleich
strukturiert und organisiert sein. Wenn ich
die drei Regierungsbezirke gleich mache,
ist das Rheinland der wirtschaftliche Riese,
Westfalen auf einem mittleren Level und
im Ruhrgebiet kumulieren sich dann die
Probleme. Es gibt nun mal ein Stadt-Land-
Gefälle, das in urban geprägten Regionen
wie dem Ruhrgebiet stärker ausgeprägt ist.
Wenn man bei dieser Neukonstruktion alle
gleich behandelt und das Ruhrgebiet allein
lässt, haben wir hier eine Häufung von Pro-
blemen, aber keine geeigneten Einrichtun-

45

Das PorträtDas Porträt

Regionaldirektor Heinz-Dieter Klink
(Foto: RVR/Friedrich)



gen, die diese Herausforderungen annehmen
können. Das kann nur nach hinten losge-
hen. Da muss man sich dann ganz andere,
bisher noch nicht diskutierte Ausgleichssys -
teme ausdenken, die ich aber so einfach
zurzeit nicht sehe.

Der RVR ist unter anderem für die Erstel-
lung von Planungs- und Entwicklungskon-
zepten für sein Verbandsgebiet verant-
wortlich. Kann das zum Vorbild für andere
Regionen des Landes werden oder ist dies
einer spezifischen Situation im RVR ge-
schuldet?

Uns ist die verbindliche staatliche Regional-
planung nach Landesplanungsgesetz mit
Wirkung vom 21. Oktober 2009 übertragen
worden. Für diesen Bereich habe ich dann
im Wege der Organleihe die Funktion ei-
nes Quasi-Regierungspräsidenten. So steht
es im Gesetz. Insoweit wäre das Ruhrge-
biet dann kein Vorbild für andere Teilregio-
nen des Landes unterhalb der RP-Ebene, da
es sich ja um klassische staatliche Planung
handelt. Eigentlich wollen wir aber eine
Weiterentwicklung des aus den 1970er Jah-
ren stammenden Planungsrechts. Wir ha-
ben damals bei der Beratung dieser Über-
tragung im Landtag gesagt, dass wir das
Ganze zwiespältig sehen: Es ist gut für die
Einheit des Ruhrgebietes. Aber man hätte
bei dieser Gelegenheit das Planungsrecht
als solches überdenken müssen. Der Ge-
setzgeber hätte überlegen müssen, was man
an Planung sinnvoll kommunalisiert. Wir
versuchen jetzt, diese übertragene staatli-
che Planung mit unserem Bereich „Master-
planung“ – der kommunalen, ziemlich eigen-
ständigen Planungskompetenz des RVR –
zu verbinden. Das ist ein interessantes Ex-
periment, wie man in eine rein staatliche
Planung kommunale Elemente integriert.
Vielleicht wird dies einmal eine Perspektive
für Kreise in NRW sein.

Die Ihnen angeschlossenen Gebietskör -
perschaften sind teilweise nicht uneinge-
schränkt glücklich, Mitglied des RVR zu
sein. So spielte der Kreis Wesel kürzlich in-
tensiv mit dem Gedanken, auszutreten.
Und in Teilen Westfalens sieht man sich
auch nicht unbedingt als „Ruhrpötter“. Wie
erklären Sie einer austrittwilligen Kommu-
ne, weshalb sie weiterhin im RVR verblei-
ben sollte?

Der Zuschnitt des Verbandes kommt ja im
Wesentlichen aus dem Jahre 1920. Damals
ist keine Gemeinde danach gefragt wor-
den, ob sie Mitglied sein will oder nicht.
Die Grenzen wurden damals nach den Pro-
gnosen des Staates Preußen bestimmt, in
welche Richtung sich die Industrialisierung
im Ruhrgebiet entwickelt. Es sind also Räu-
me zum damaligen SVR zugeschlagen wor-
den, von denen man erwartet hat, dass dort
30 oder 40 Jahre später einmal Kohleabbau
sein würde. Wie wir heute wissen, ist diese
Prognose so nicht eingetroffen. Das belas-
tet natürlich das Identitätsgefühl im Ver-
bandsgebiet. Im Kreis Wesel gibt es eben
Gemeinden am linken Niederrhein, in de-
nen das Ruhrgebiet als Standort von Kohle
und Stahl emotional weit entfernt ist. Aber:
Wir fühlen uns ja heute nicht mehr als von
Kohle und Stahl bestimmter Raum, sondern
eben als neue Metropole Ruhr mit starken
Industriezweigen, aber auch einem hoch
attraktiven metropolitanen Hochschul- und
Kulturangebot. Und das kann eigentlich
höchst interessant sein für Städte und Ge-
meinden in den Kreisen, die sich geogra-
phisch nicht so sehr dem alten Ruhrgebiet
zugehörig fühlen. Ich bringe in diesem Zu-
sammenhang gerne den Vergleich, was
München ohne den Starnberger See wäre,
und was umgekehrt der Starnberger See
ohne München wohl wäre. Dieses Neben-
einander von attraktiven Wohn- und Frei-
zeitbereichen in einer Metropole ist etwas,
das wir pflegen wollen, das wir weiterent-
wickeln wollen. Da ist sicherlich die Diskus-
sion noch nicht zu Ende. Und wir als RVR
müssen noch viel Überzeugungsarbeit an
den Rändern der Metropole Ruhr leisten.

Wie ist denn das Verhältnis zu „Ihren“ Kom-
munen, insbesondere zu den vier Kreisen?

Das Verhältnis ist nach wie vor gut. Und
gerade zu unseren Kreisen Recklinghausen,
Ennepe-Ruhr und Unna ist es geradezu ex-
zellent – auch im Sinne des Einbringens
von Ideen und einem guten Miteinander.
Für den Kreis Wesel gilt: Der Kreis selbst ist
sehr gespalten … und das bekommt auch
der Verband immer wieder zu spüren.

Wie geht Ihre Familie mit Ihrem zeitinten-
siven Beruf um? Hat sie Verständnis dafür,
Sie eher selten zu sehen?

Ich bin bereits 64 Jahre alt. Das heißt, mei-
ne Frau hat sich immer mit meinem politi-
schen Engagement beschäftigen müssen,
so dass da sehr viel Verständnis vorhanden
ist. Einfacher ist es vielleicht auch deshalb,
weil wir uns in einer politischen Partei vor
39 Jahren kennen gelernt haben. Bei mei-
nen zwei Töchtern war es schon schwieri-
ger, als sie jünger waren. Aber inzwischen
sind sie 23 und 27 Jahre alt, haben nun sel-
ber Interesse an Politik und sind auch neu-
gierig, was der Papa da beim RVR eigent-
lich so macht.

Machen Sie denn auch noch etwas zum Aus-
gleich? Bleibt Ihnen noch Zeit für Hobbys?

Ich reise sehr gerne, soweit es das Amt zu-
lässt. Und dann wandere ich gerne, auch
längere Strecken. Ansonsten bleibt mir tat-
sächlich nicht viel Raum für zeitintensive
Hobbys.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  00.13.25
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Zur Person:
Heinz-Dieter Klink ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Nach dem Jura-Studium war
er zunächst als Justitiar bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen tätig, stieg dort 1978 zum
Hauptamtsleiter und 1983 zum Leitenden Städtischen Rechtsdirektor auf. Im Januar 1986
wurde Klink Stadtkämmerer und Beigeordneter der Stadt Dorsten (Bereiche Finanzen,
Öffentliche Ordnung, Abfallwirtschaft, ab 1997 zusätzlich zuständig für Personalwesen,
Organisation und TUIV). Im Jahre 2003 wurde er zum Ersten Beigeordneten gewählt.
Am 1. März 2005 übernahm er das Amt des RVR-Direktors.
Von 1991 bis 2005 war er Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Wulfen, zwischen
2004 und 2005 zudem Verbandsvorsteher der GKD Recklinghausen. Von 1999 bis 2005
war Klink Mitglied im Rat der Stadt Gelsenkirchen.
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Die Borkener Kreisverwaltung, die Kreis-
stelle Borken der Landwirtschaftskam-

mer sowie der Landwirtschaftliche Kreis-
verband Borken haben daher auf Initiative
des Kreisumweltausschusses eine gemein-
same Grundsatzerklärung erarbeitet. Land-

rat Gerd Wiesmann, Kreislandwirt Heinrich
Emming sowie Johannes Röring, Vorsitzen-
der des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes
und Mitglied des Deutschen Bundestages,
unterzeichneten diese „Regionale Allianz
für die Fläche im Kreis Borken" mit dem Ti-
tel „Region in der Balance" jetzt im Beisein
von Magdalene Garvert, Vorsitzende des
Kreisumweltausschusses, Dr. Peter Epken-
hans von der Landwirtschaftskammer und
Jörg Sümpelmann vom Landwirtschaftli -
chen Kreisverband.
Landrat Wiesmann machte dabei deutlich,
dass damit nicht ein Entwicklungsstopp in
der Region gefordert werde. Es gehe viel -
mehr darum, alle Planungen, Absichten und
Initiativen vorab gründlich auch unter dem
Aspekt des Flächenverbrauchs zu prüfen.
Der Aufruf „Region in der Balance – Regio-
nale Allianz für die Fläche im Kreis Borken"
richte sich daher an all diejenigen, die im
Kreisgebiet Verantwortung für Planungsfra-
gen tragen.
Nachfolgend der Wortlaut der Erklärung
„Region in der Balance – Regionale Allianz
für die Fläche im Kreis Borken":

„Der Kreis Borken ist eine vielfältige – insbe-
sondere auch landwirtschaftlich geprägte –
lebens- und liebenswerte Kulturlandschaft.
Im Wortsinne auf dieser Basis präsentiert
sich unser Kreis in allen Lebensbereichen als
gelungene Symbiose von tradtionsbewus-

ster Bodenständigkeit und moderner Welt-
offenheit. Gleichzeitig gilt er zu Recht als
stark expandierender, dynamischer Wirt-
schaftsraum: Die weiterhin zunehmende
Bevölkerung, eine ausgesprochen positive
Gewerbe- und Industrieentwicklung sowie
eine leistungsfähige, wachstumsorientierte
Landwirtschaft sind die Kennzeichen unse-
rer Region.
Mit dieser Entwicklung einher geht aller-
dings eine weitere Inanspruchnahme von
unbesiedelter Landschaft – ein bedeutsa-
mes, nicht vermehrbares und unverzicht-
bares Gut, das auch die Grundlage der
Landwirtschaft im Kreis darstellt. Der vor-
sichtige und sparsame Umgang mit den
unbebauten Arealen muss daher Gradmes-
ser für die Realisierbarkeit von aktuellen
und zukünftigen Planungen aller Art sein.
Schließlich bildet unsere Landschaft für uns
und die zukünftigen Generationen die natür-
liche Lebensgrundlage, vor allem als Raum
für Natur sowie für Land- und Forstwirt-
schaft.
Die Kreisstelle Borken der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen, der Kreis Bor-

ken und der Kreisverband Borken des West-
fälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes
unterstützen vor diesem Hintergrund die In-
itiative „Allianz für die Fläche" des Landes
Nordrhein-Westfalen und appellieren an
alle, sorgsam und sparsam mit unserer Land-
schaft umzugehen. Dabei ist den Beteiligten
bewusst, dass die Wirtschaftsentwicklung
auch in Zukunft Flächen beanspruchen wird.
Wir wollen jedoch den Flächenverbrauch
im Kreis Borken deutlich reduzieren. Dazu
setzen wir insbesondere auf folgende In-
strumente und Aufgabenbereiche:

– die Regional- und Landesplanung als
übergeordnete Ebene für grundsätzliche
Weichenstellungen zum Erhalt der un-
besiedelten Landschaft mit ihren wert-
vollen Flächen für Natur sowie Land-
und Forstwirtschaft,

– die kooperative Landschaftsplanung im
Kreis Borken als konkretes Instrument
zum Schutz von Natur, Land- und Forst-
wirtschaft,

– die kommunale Bauleitplanung mit dem
Vorrang der Innen- vor der Außenent-
wicklung und der Aufwertung der Wohn-
und Gewerbestandorte im Innenbereich,

– die Weiterentwicklung eines strategi-
schen, interkommunalen, effizienten
Flächenmanagements, auch im Zu-
sammenhang mit Kompensationsmaß-
nahmen,

– den Erhalt unserer leistungsfähigen Bö-
den für die Land- und Forstwirtschaft,

– die Einbeziehung der Öffentlichkeit, um
den Bürgerinnen und Bürgern die Be-
deutung der unbesiedelten Landschaft
für Natur, Land- und Forstwirtschaft be-
wusst zu machen.

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs be-
darf einer gemeinsamen Initiative, zu der
wir alle Handelnden in der Region aufru-
fen. Mit möglichst vielen Partnern wollen
wir dieses wichtige Ziel erreichen. Wir bitten
Sie daher, unsere Initiative aktiv zu unter-
stützen.“
Weitere Informationen zum Thema gibt es
im Internet unter www.kreis-borken.de
(rechte Navigationsleiste).

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  10.10.10

Im Fokus: „Region in der Balance – Regionale
Allianz für die Fläche im Kreis Borken“

In Nordrhein-Westfalen werden täglich rund 15 Hektar unbesiedelter Landschaft für den Siedlungs- und Verkehrswegebau bean-
sprucht. Das entspricht etwa der Fläche von 20 Sportplätzen. In den vergangenen zehn Jahren sind die landwirtschaftlichen Flächen
so allein im Kreis Borken um rund 5.000 Hektar zurückgegangen. Laut Landrat Gerd Wiesmann ist es vor diesem Hintergrund höch-
ste Zeit, dem Flächenverbrauch besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Sind zufrieden mit der gemeinsamen Erklärung: (vorne v. lks.) Johannes Röring MdB (Vor-
sitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes), Kreislandwirt Heinrich Emming und
Landrat Gerd Wiesmann sowie (hinten v. lks.) Jörg Sümpelmann vom Landwirtschaftlichen
Kreisverband, Dr. Peter Epkenhans von der Landwirtschaftskammer, Kreisumweltausschuss-
Vorsitzende Magdalene Garvert und der Leitende Kreisbaudirektor Hubert Grothues
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Aktuelle Pressemitteilungen

Kreise unterstützen 
Landesinitiative für Familien

Presseerklärung vom 24. November 2008

„Die Familienfreundlichkeit ist in Nord -
rhein-Westfalen auf einem guten Weg.
Insbesondere im Bereich Kinderbetreu-
ung. Hier gehen die Kreise mit gutem Bei-
spiel für eine gelungene Familienpolitik
vor Ort voran“, erklärte der Präsident des

Landkreistags Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW); Landrat Thomas Kubendorff (Kreis
Steinfurt) heute beim Fachkongress und
Ideenforum „Chancen für Familien – Zu-
kunft für Kommunen“ in Essen, das das
Familienministerium des Landes veranstal-
tet. Kubendorff erklärte, weitere Schritte
vor allem im Bildungsbereich seien mög-
lich und nötig: Schwerpunkte müssten
bessere Übergänge von der Kindertages-
stätte zur Grundschule und später zur

weiterführenden Schule und in den Beruf
sein.
Die Ziele zur Förderung der Familien seien
nur gemeinsam erreichbar. Daher sei es
gut, dass sich jetzt ein so breites Aktions-
bündnis vieler Partner aus Verbänden und
Wirtschaft gemeinsam den Zielen der
 Familienpolitik verpflichtet habe. Um den
Weg in eine immer mehr alternde Gesell-
schaft zumindest zu verlangsamen, sei dies
das Gebot der Stunde.

Ohne Wenn und Aber:
 Öffentlicher Personennah-
verkehr muss ausschließlich
kommunale Aufgabe sein

Presseerklärung vom 26. November 2008

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen fordern
klarere Zuständigkeiten im Bereich des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).
Wenn eine entsprechende EU-Richtlinie
nunmehr in nationales Recht umgesetzt
werden wird, sollten ausschließlich Kreise
und kreisfreie Städte sowohl für die Geneh-
migung von Linienverkehren als auch für
die eigentliche Aufgabenwahrnehmung im
ÖPNV verantwortlich sein.
„Die momentane Trennung der Zuständig-
keiten zwischen Bezirksregierungen und

Kommunen ist kontraproduktiv und alles
andere als effektiv“, betonte der Präsident
des Landkreistags Nordrhein-Westfalen
(LKT NRW), Landrat Thomas Kubendorff
(Kreis Steinfurt), jetzt bei der Vorstandssit-
zung des kommunalen Spitzenverbands in
Düsseldorf.
Kreise und kreisfreie Städte investierten viel
Arbeit und Know-how in ihre Nahverkehr-
spläne, dürften zurzeit aber nicht darüber
entscheiden, welches Verkehrsunterneh-
men die Lizenz für bestimmte Straßen-
bahn- oder Buslinien bekommt. „Die gro-
teske Folge ist, dass die Bezirksregierungen
in der Vergangenheit zum Teil Genehmi-
gungen erteilt haben, die den ÖPNV-Vor-
gaben der Kommunen zuwider gelaufen
sind. Einzelne Unternehmen haben von ih-

nen grünes Licht für lukrative Linien oder
Linienteile bekommen. Besonders ländlich
geprägte, wirtschaftlich weniger interes-
sante Gebiete sind dabei buchstäblich auf
der Strecke geblieben. Das ist Rosinenpi-
ckerei und muss aufhören“, forderte Ku-
bendorff.
Es sei nur folgerichtig, wenn die Kommu-
nen künftig komplett über „ihren“ ÖPNV
entscheiden könnten. Vor Ort wisse man
schließlich am besten, worauf es ankom-
me. Den Bund forderte der Verbandsprä -
sident auf, seinen Referentenentwurf 
entsprechend zu ändern. Die derzeitige
Vorlage löse die Probleme nicht und sei mit
den EU-Vorgaben auch nicht in Einklang 
zu bringen. Das Land bat er um Unterstüt-
zung für das Anliegen der Kommunen.

Drohender „Landärzte“-
Mangel – Kreise begrüßen
rechtzeitige Maßnahmen der
Landesregierung

Presseerklärung vom 27. November 2008

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen begrü-
ßen die Pläne von NRW-Gesundheits-
mi nister Karl-Josef Laumann, mit einem
„Aktionsbündnis zur Verbesserung der
hausärztlichen Versorgung“ dem drohen-
den Ärztemangel in vor allem ländlich 
geprägten Regionen vorzubeugen. Um ei-
ner Unterversorgung der Bürger rechtzei-
tig zu begegnen, sollen nach Vorstellun-
gen des Gesundheitsministeriums die Zahl
der Lehrstühle für Allgemeinmedizin er-

höht, die Zugangsbeschränkungen für das
Medizinstudium („numerus clausus“) ge-
lockert sowie Zuschüsse für die Facharzt -
ausbildung zum Allgemeinmediziner, für
Hausärzte in „Notstandsgebieten“ und für
Praxismieten gewährt werden.
„Wir freuen uns, dass das Land dafür be-
reits jetzt 1,5 Millionen Euro zur Ver fügung
stellen will. So wird es gar nicht erst zu
dem drohenden Ärztemangel  kommen“,
unterstrich der Präsident des Landkreistags
Nordrhein-Westfalen (LKT NRW), Landrat
Thomas Kubendorff (Kreis Steinfurt) an-
lässlich der Sitzung des LKT-Gesundheits-
ausschusses im Kreis Heinsberg.
Die Kreise werden den Erfolg der Maß-
nahmen des Landes kritisch evaluieren,
aber auch mit eigenen, ergänzenden

Schritten dafür sorgen, dass der Beruf
„Landarzt“ nicht ausstirbt: „Wir können
uns gut vorstellen, an Universitäten offen-
siv für unsere Standorte zu werben, um
auf diese Weise junge Mediziner aufs
Land zu locken“, erklärte er. „Es muss
deutlich werden, welche Vielzahl von Vor-
teilen und Potenzialen Praxisstandorte im
ländlichen Raum haben.“ Denn viele
Hausärzte suchten im Moment schon
nach einem Nachfolger für ihre Praxen,
die sie aus Altersgründen nicht mehr
weiterführen können. „Wir wollen nicht,
dass ihre Suche erfolglos bleibt. Die Pa-
tienten würden sonst sehr darunter leiden.
Sie brauchen auch in Zukunft eine wohn-
ortnahe Hausarztversorgung“, sagte Ku-
bendorff.

Trotz Kindergartenausbau:
Für 2009 fehlen noch 7.000
U3-Plätze

Presseerklärung vom 1. Dezember 20088 

Die kommunalen Spitzenverbände begrü-
ßen, dass die NRW-Landesregierung und

die Regierungsfraktionen angekündigt ha-
ben, die zusätzlichen 11.000 Betreuungs-
plätze für unter Dreijährige im Haushalts-
jahr 2009 entgegen der ursprünglichen
Planung doch nicht auf eine 25-Stunden-
Betreuungszeit zu begrenzen. „Die ersten
Erfahrungen mit dem Kinderbildungsgesetz

haben gezeigt, dass viele Eltern, die berufs-
tätig sind, nach Geburt des Kindes wieder
frühzeitig in den Beruf zurück wollen. Ein
Betreuungsplatz mit 25 Wochenstunden
würde diesem Bedürfnis nicht gerecht.
Deshalb ist es gut, dass die Landesregie-
rung statt einer festen Zeitvorgabe nun die
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örtliche Jugendhilfeplanung und den dabei
festgestellten Betreuungsbedarf der Eltern
zum Maßstab machen will. Wer einen 25-
Stunden-Platz braucht, muss ihn bekom-
men. Wer mit 25 Stunden nicht auskommt,
muss auch mehr Betreuungszeit buchen
können,“ erklärten heute der Vorsitzende
des Städtetages Nordrhein-Westfalen,
Oberbürgermeister Norbert Bude aus
Mönchengladbach, der Präsident des Land-
kreistages Nordrhein-Westfalen, Landrat
Thomas Kubendorff aus dem Kreis Stein-
furt, sowie der Präsident des Städte- und
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen,
Bürgermeister Roland Schäfer aus Bergka-
men.
Deutliche Kritik übten die kommunalen
Spitzenverbände dagegen am Umgang des
Landes mit den Bundesmitteln für den  
U3-Ausbau. Nachdem der Bundesrat einen
deutlichen Ausbau der Kinderbetreuung für
unter Dreijährige bis hin zum Rechtsan-
spruch beschlossen hat, forderten sie die
Landesregierung auf, die Betriebskostenbe-
teiligung des Bundes für neue Kinderbe-
treuungsplätze in voller Höhe an die Kom-
munen weiterzugeben und nicht alleine
zugunsten des Landes im Landeshaushalt

versickern zu lassen. Darüber hinaus appel-
lierten die kommunalen Spitzenverbände
an das Land, sich noch stärker als bisher an
den Investitionskosten für den Ausbau der
Kinderbetreuung zu beteiligen.
„Mit seinem Kinderbildungsgesetz hat das
Land einen Anfang für eine aktive Förde-
rung des Ausbaus der Kinderbetreuung ge-
macht. Dieser Weg muss jetzt konsequent
fortgesetzt werden. Denn die Länder und
damit auch NRW stehen nach dem Inkraft-
treten des Kinderförderungsgesetzes des
Bundes in der Pflicht, die zusätzlichen fi-
nanziellen Belastungen ihrer Kommunen
auszugleichen“, unterstrichen die Vorsit-
zenden beziehungsweise Präsidenten der
kommunalen Spitzenverbände. „Nur mit
erheblich höheren Mitteln des Landes ist
das ehrgeizige Ziel des Bundesgesetzes zu
erreichen, bis zum Jahr 2013 die fehlenden
Plätze für einen Rechtsanspruch auf Be-
treuung ab dem ersten Lebensjahr zur Ver-
fügung zu stellen.
Zudem müssten die 22 Millionen Euro, mit
denen sich der Bund für das Jahr 2009 an
den Betriebskosten der U3-Betreuung be-
teiligt, vollständig an die Kommunen flie-
ßen. So war es auf dem Krippengipfel 2007

zwischen Bund und Ländern vereinbart
worden. Wenn das Land wie geplant das
Geld nur über das Gemeindefinanzierungs-
gesetz (GFG) zur Verfügung stelle, kämen
nur fünf Millionen Euro davon bei den
Kommunen an – und das frühestens 2010.
Das Geld fehle dann für den Betrieb der
Kindergärten und in der Tagespflege.
Nachbesserungsbedarf sehen die Kommu-
nen auch bei der Investitionsförderung.
Hier erhalte das Land NRW aus dem In -
vestitionsprogramm der Bundesregierung
knapp 83 Millionen Euro, die an die Kom-
munen für neue Betreuungsplätze für Kin-
der unter drei Jahren weitergeleitet wer-
den. Das Land will sich für 2009 nur mit
fünf Millionen an den Investitionen beteili-
gen. „Die Kommunen setzen viel Geld ein,
um neue Betreuungsplätze zu schaffen und
bauen das Angebot kontinuierlich aus.
Wenn die Landesregierung es ernst meint
und zum familienfreundlichsten Bundes-
land werden will, dann muss das Land sei-
ne Investitionen aufstocken. Schon jetzt
zeichnet sich ab, dass es für 2009 mehr Zu-
schussanträge gibt, als Geld zur Verfügung
steht“, erklärten Bude, Kubendorff und
Schäfer.

Kreise und kreisfreie Städte
übernehmen Aufgabe: 
Land entscheidet endlich
über  Einheitlichen Ansprech -
partner in NRW
Presseerklärung vom 3. Dezember 2008 

Die kommunalen Spitzenverbände begrü-
ßen grundsätzlich, dass das Land Kreisen
und kreisfreien Städten in Nordrhein-West-
falen die Aufgabe überträgt, der Einheitli-
che Ansprechpartner (EA) entsprechend
der EU-Dienstleistungsrichtlinie zu sein und
sie damit als Verfahrenspartner für inländi-
sche und ausländische Unternehmen be-
nennt.
„Das Land hat richtig entschieden, den
Einheitlichen Ansprechpartner bei kreis-
freien Städten und Kreisen anzusiedeln, 
da sie sich seit vielen Jahren insbesondere
mit ihren Wirtschaftsfördereinrichtungen
engagieren, um den Service für Dienstleis-
tungserbringer zu verbessern und als Be-
hördenlotse für Unternehmen zur Verfü-
gung zu stehen. Die Kommunen sind als
Einheitliche Ansprechpartner am besten
geeignet, da sie den größten Teil der ad-
ministrativen Prozesse im Zusammenhang

mit der Erbringung von Dienstleistungen
abwickeln“, sagten die Hauptgeschäfts-
führer bzw. Geschäftsführer von Städte-
tag, Landkreistag und Städte- und Ge-
meindebund, Dr. Stephan Articus, Dr.
Martin Klein und Ernst Giesen. Zu diesem
Ergebnis kam auch das unter Federfüh-
rung des Wirtschaftsministeriums Nord -
rhein-Westfalen durchgeführte Planspiel
des Deutschen Instituts für Urbanistik, das
die unterschiedlichen Prozesse analysiert
hatte. 
„So positiv die Entscheidung der Landesre-
gierung ist, die Kommunen als Einheitlichen
Ansprechpartner für die in- und ausländi-
schen Dienstleister zu benennen, so proble-
matisch ist die gleichzeitige Forderung der
Landesregierung, die Anzahl die Einheit-
lichen Ansprechpartner auf 18 zu begren-
zen“, erklärten die Geschäftsführer weiter. 
Entsprechend der Verwaltungsorganisation
in Nordrhein-Westfalen hatten die Kom-
munen gefordert, die Einheitlichen An-
sprechpartner bei den insgesamt 54 Kreisen
und kreisfreien Städten anzusiedeln und
damit auch die großen kreisangehörigen
Städte in die Aufgabenerfüllung einzube-
ziehen. Das Land hat jedoch die Anzahl auf
18 reduziert. 

Die Zuständigkeit der 54 Kreise und kreis-
freien Städte ist den Unternehmen in ihrem
täglichen Umgang mit Behörden geläufig.
Die Kommunen gehen davon aus, dass es
bei der Erbringung der Aufgabe ohnehin 
zu freiwilligen interkommunalen Koopera-
tionen kommen wird, einer verbindlichen
Festlegung durch das Land auf 18 Ko -
operationen bedarf es jedoch nicht. „Die
Unternehmen erwarten von den Behörden
zu Recht einen kompetenten Ansprech-
partner, der als ortskundiger Lotse die An-
liegen der Unternehmen rasch und umfas-
send positiv umsetzt. Über die vom Land
geforderte Begrenzung der Anzahl der
Einheitlichen Ansprechpartner muss noch
einmal nachgedacht werden“, so die Ge-
schäftsführer der kommunalen Spitzen-
verbände. 
Positiv werten die Kommunen die Forde-
rung des Landes, die Kammern als Vertreter
der gewerblichen und freiberuflichen Wirt-
schaft bei der Aufgabenerfüllung der Ein-
heitlichen Ansprechpartner zu beteiligen.
Die kommunalen Spitzenverbände wollen
sich dafür einsetzen, dass die bereits auf
Ortsebene bestehende Zusammenarbeit
der Kammern mit den Kommunen weiter
intensiviert wird.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 1/Januar 2009  00.10.03.2
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Schule

Broschüre „Das Berufskolleg
in Nordrhein-Westfalen“
erschienen
Die Broschüre „Das Berufskolleg in Nord -
rhein-Westfalen“ beschreibt in einem er-
sten Teil die verschiedenen Bildungsgänge,
von der Berufsschule über die Berufsfach-
schule und das berufliche Gymnasium bis
zur Fachoberschule und zu den Fachschu-
len. In einem zweiten Teil können die Inter-
essenten gezielt je nach ihren Vorausset-
zungen und persönlichen Zielen einen für
sie passenden Bildungsgang suchen. Exem-
plare der Broschüre können über das Inter-
net (www.schulministerium.nrw.de), per E-
Mail (poststelle@msw.nrw.de) oder per
Telefax (Nr.0211/58673220) angefordert
werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  40.10.78

Kultur

Heimat Jahrbuch Kreis
Gütersloh 2009

Das Jahr 9 n. Chr. besetzt in der frühen Ge-
schichte für die Region rechts und links des
Teutoburger Waldes einen festen Platz. In
einem verheerenden Gemetzel wurden drei
römische Legionen in einem mehrtägigen
Gefecht mit germanischen Truppen ver-
nichtend geschlagen. In Erinnerung an die-
ses Geschehen vor 2000 Jahren greift das
Heimat-Jahrbuch Kreis Gütersloh das ge-
schichtsträchtige Datum der Varusschlacht
auf. Nicht, um etwa den rund 700 existie-
renden Theorien über den vermuteten Ort
der Schlacht im Teutoburger Wald („saltus
teutoburgiensis“) eine weitere hinzuzufü-
gen. Wohl aber in der Absicht, den jünge-
ren Stand von Forschungen und Erkennt-
nissen mitzuteilen und in die Diskussion
einfließen zu lassen, etwa mit Blick auf die
im Laufe der letzten 20 Jahre im Osnabrü-
cker Land am Kalkrieser Berg gemachten
Grabungsfunde. Das „Römermuseum“ in
Haltern, das „Museum und Park Kalkriese“
sowie das „Lippische Landesmuseum“ in
Detmold werden jeweils mit Sonderaustel-
lungen von Mai bis Oktober 2009 die Er-
eignisse rund um die Varusschlacht von
2000 Jahren dokumentieren. 
Über dieses kreisübergreifende geschichtli-
che Schwerpunktthema hinaus bietet das
Jahrbuch aber eine ausgiebe Rundumschau
mit Berichten über Wirtschaft, Heimat- und

Landeskunde, Natur und Landschaft sowie
Kultur und Kirche. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  41.10.31

Jahrbuch des Hochsauer -
landkreises 2009

Mit der Herausgabe des 25. Bandes feiert
die Jahrbuch-Reihe des Hochsauerlandkrei-
ses ein Vierteljahrhundert ihres Bestehens.
Auch die vorliegende Ausgabe für 2009
zeichnet ein vielfältiges Bild von Geschich-
te, Kultur und gesellschaftlichem Leben im
Hochsauerlandkreis. 
Die Autoren berichten hintergründig und
mit profunder Sachkenntnis. Die Bandbrei-
te der aktuellen Ausgabe 2009 reicht von
der Würdigung historischer Persönlichkei-
ten wie Bischof Hugo Aufderbeck und Dr.
Hermann Joseph Pulte über die Dokumen-
tation aufkommender Tourismus-Werbung
für das Sauerland in den 50er Jahren bis hin
zum „aufmüpfigen Sauerländer“ im 19.
Jahrhundert. 
Weitere Schlaglichter widmen sich der Lite-
raturförderung in der Region, dem 30-jäh-
rigen Bestehen der Musikschule Hochsau-
erlandkreis oder Initiativen wie dem
Hospizkreis Hallenberg/Winterberg. Auch
aktuelle Fragestellungen zum gesellschaft-
lichen Miteinander werden am Beispiel der
Mescheder Moschee – „Segen oder Last
für das Sauerland?“ nicht ausgeklammert. 
Abgerundet wird der Band mit Zahlen, Da-
ten und Fakten aus dem Kreisarchiv sowie
zahlreichen Illustrationen und Bildern.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  40.10.31

Jahrbuch Kreis
Höxter 2009

Das Jahrbuch für den Kreis Höxter, welches
pünktlich zum Jahreswechsel erschienen ist,
stellt wieder in eindrucksvoller Breite das kul-
turelle, wirtschaftliche, politische und sport-
liche Leben im Kreisgebiet dar. Es überwie-
gen Rückblicke in die Vergangenheit, wie
etwa auf das „Vitus-Martyrium“ aus dem
Jahr 1520 oder die Darstellung eines Streit-
falles zwischen der Gemeinde Hembsen
und ihren Grundherren im Jahr 1569, der
als Beispiel für Wertegemeinschaften im
Mittelalter betracht wird. Die Autoren be-
fassen sich aber auch mit Gegenwart und
Zukunft, so findet sich zum Beispiel ein nicht

nur fachlich interessanter Bericht über die
bundesweit erste bereichsübergreifende Stu-
die zu dem Krankheitserreger MRSA sowie
eine längere Abhandlung zur Umnutzung
von Wirtschaftsgebäuden zu einer Begeg-
nungs- und Bildungsstätte. 

EILDIENST LKT NRW
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Jahrbuch für den Kreis
Steinfurt 2009

Zentrales Themas des Jahrbuches 2009 für
den Kreis Steinfurt ist das Wasser. Die
Schwerpunktartikel reichen von grundsätz-
lichen Überlegungen zur Verwendung von
Wasser aus Sicht der Bibel und der christ-
lichen Tradition über umweltpolitische As-
pekte im Zusammenhang mit dem Element
Wasser bis hin zur Wasserschutzpolizei. Ne-
ben dem Jahresthema wird auch der Orts-
geschichte, der Kunst und Kultur, der Kir-
che und Religion breiter Raum zugedacht.
Die besondere lokalpolitische Ausrichtung
zeigt sich an zahlreichen auf plattdeutsch
verfassten Beiträgen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  40.10.31

Jahrbuch 2009 des
Kreises Unna

„Lachen, Lernen, Landpartien – Kindheit im
Kreis Unna“ – so lautet das Schwerpunktthe-
ma des Jahrbuches 2009 des Kreises Unna.
Mit den Berichten unter anderem über den
Kindercircus, die Kinder-Uni oder den Baby-
wald wird gezeigt, dass sich viel getan hat für
die Kinder im Kreis Unna. Die Autoren führen
dabei vor Augen, dass sich Aufgaben und
Fragestellungen ändern, wenn die Vielzahl
der gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse
betracht werden, die die Situation der Kinder
heute berühren. Der Wandel in Funktion und
Struktur der Familie, die Neudefinition der
Geschlechterrollen, Kinder als Armutsrisiko
sind nur einige Fragestellungen, die vor neue
Herausforderungen stellen und auf die der
Kreis Unna unter anderem mit dem Bündnis
für Familie nach Antworten sucht. 
Der zweite Teil des Jahrbuchs ist wie immer
Beiträgen gewidmet, die sich mit Kunst und
Kultur, Wirtschaft, Natur und Umwelt, Land
und Leuten im Kreis Unna beschäftigen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  40.10.31
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Vermessungswesen

Deutscher
Landschafts architektur-
Preis 2009
Zum neunten Mal lobt der Bund Deutscher
Landschaftsarchitekten den Wettbewerb
„Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis“

aus. Mit dem Preis werden beispielhafte
Projekte und der Verfasser ausgezeichnet.
Gegenstand des Preises ist eine sozial und
ökologisch orientierte Siedlungs- und Land-
schaftsentwicklung sowie eine zeitgemäße
Freiraumplanung. Gewürdigt werden her-
ausragende Planungsleistungen, die ästhe-
tisch anspruchsvolle, innovative, ökologi-
sche Lösungen aufweisen.

Einsendeschluss für die Einreichung von
Projekten ist der 05.02.2009. Nähere Ein-
zelheiten zur Auslobung des Preises sind im
Internet unter www.deutscher-landschaft-
architektur-preis.de verfügbar.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 1/Januar 2009  61.14.10
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Stähler, Landesorganisationsgesetz NRW,
Kommentar, 135 Seiten, € 36,- ISBN-13:
9783555304366, Verlag: Kohlhammer;
Deutscher Gemeindeverlag, 70549 Stutt-
gart.

Wer sich als Verwaltungspraktiker vertieft mit
dem Landesorganisationsgesetz Nordrhein-West-
falen befassen möchte, stößt alsbald auf die
Kommentierung von Franz-Gerd Stähler. Soweit
ersichtlich handelt es sich dabei um die einzige
umfassende Darstellung zu diesem grundlegen-
den Landesgesetz auf dem Markt. Obwohl sie
mit dem Erscheinungsjahr 2004 die in den letz-
ten Jahren unter Verantwortung der aktuellen
Landesregierung vorgenommenen Änderungen
in der nordrhein-westfälischen Verwaltungs-
struktur (Neustrukturierungen bei den Landes-
oberbehörden und der Unteren Landesbehör-
den, §§ 6 und 9) nicht berücksichtigen konnte,
eignet sich der Kommentar nach wie vor als zu-
verlässige Informationsgrundlage für alle mit der
Organisation der Landesverwaltung befassten
Verwaltungspraktiker. Der Einstieg in die The-
matik wird insbesondere durch die ausführliche
Einführung in die Zielsetzung, Grundlagen und
den Aufbau des Landesorganisationsgesetzes
erleichtert. 

Im Anhang finden sich in Auszügen das Zweite
Modernisierungsgesetz Nordrhein-Westfalen, ei -
ne Darstellung der Geschäftbereiche der ober-
sten Landesbehörden, ein Musterorganisations-
plan für die Bezirksregierungen, eine Auflistung
der Einrichtungen des Landes Nordrhein-West-
falen nach den §§ 14 und 14a. Außerdem wur-
den die Betriebssatzungen für das Landesamt
für Datenverarbeitung und Statistik, das Landes-
vermessungsamt und das gemeinsame Gebiets-
rechenzentrum Hagen abgedruckt. Allerdings ge-
ben diese an für sich sehr hilfreichen Zugaben
ebenfalls nicht mehr den allerletzten Stand wie-
der. 

Trotz der guten Nutzbarkeit der vorliegenden
Version wäre daher mittelfristig eine zweite Auf-
lage dieses guten Kommentars anzuregen.

Schlachter, Monika/Ohler, Christoph
(Hrsg.), Europäische Dienstleistungsricht-
linie, Handkommentar, 1. Auflage 2008,
489 Seiten, ISBN: 978-3-8329-2589-5, € 89,
Nomo-Verlagsgesellschaft Baden-Baden.

Die Entstehungsgeschichte der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie macht deutlich, dass es sich bei
diesem Gesetzesvorhaben um eines der politisch
umstrittensten Integrationsprojekte der letzten
Jahrzehnte handelt. Die Richtlinie verpflichtet

des europäischen Beihilferechts. Ein besonderes
Markenzeichen dieses Kommentars ist die fun-
dierte Auseinandersetzung mit ausgesproche-
nem Praxisbezug. Als kompaktes und übersicht-
lich strukturiertes Werk erschließt es neben den
europarechtlichen Grundstrukturen auch die
praxisrelevanten Einzelgebiete. 

In Anbetracht der immer stärker wachsenden
Bedeutung des europäischen Rechts, insbeson-
dere auch für die kommunale Ebene, ist dieser
Kommentar für die Rechtsanwender vor Ort be-
sonders zu empfehlen. Der Kommentar wurde
von verschiedenen Experten aus Wissenschaft,
Politik und Wirtschaft, aus Gerichten, nationalen
und europäischen Verwaltungen sowie aus
Unternehmen und der Anwaltschaft verfasst.

Rehn/Cronauge, Gemeindeordnung Nord -
rhein-Westfalen, Kommentar, 31. Ergän-
zungslieferung, 414 Seiten, Stand: Okt-
ober 2008, Loseblattausgabe, Grundwerk
1.972 Seiten, DIN A 5, in zwei Ordnern, 
€ 128,00 bei Fortsetzungsbezug (€ 172,00
bei Einzelbezug), ISBN 978-3-7922-0112-
1, Verlag Reckinger, Postfach 1754, 53707
Siegburg.

Mit der 31. Ergänzungslieferung wird insbeson-
dere der 11. Teil der GO NRW (wirtschaftliche
Betätigung und nichtwirtschaftliche Betäti-
gung), ein in Politik und interessierter Öffent-
lichkeit besonders kontrovers diskutiertes Kern-
stück des GO-Reformgesetzes, neu kommen tiert.
Überarbeitet wurden zudem die Teile 13 (Auf-
sicht) und 14 (Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten, Sondervorschriften). Die aktuelle Recht-
sprechung und Literatur wurde durchgängig
berücksichtigt. Mit der für Anfang 2009 vorge-
sehenen 32. Lieferung, die maßgeblich durch die
Anpassung des Bereichs Haushaltswirtschaft an
die Erfordernisse des Gesetzes über ein Neues
Kommunales Finanzmanagement geprägt sein
wird, erfolgt der abschließende Schritt einer um-
fassenden Aktualisierung dieses Standardkom-
mentars zur kommunalen Selbstverwaltung.

Burhoff, Vereinsrecht - Ein Leitfaden für Ver-
eine und ihre Mitglieder, 7. Auflage, 2008,
427 Seiten, € 37,00, ISBN 978-3-482-
42987-3, NWB Verlag, Postfach 10 18 49,
44621 Herne.

Dieser für den juristischen Laien konzipierte Rat-
geber gibt Vereinsvorständen schnelle und si-
chere Lösungsmöglichkeiten für die alltäglichen
rechtlichen Probleme im Verein an die Hand.

die öffentliche Hand und insbesondere auch die
kommunale Ebene dazu, bestimmte Regelungen
anzupassen, die eine unmittelbare oder mittel-
bare Beeinträchtigung von Unternehmen aus
anderen Mitgliedsstaaten bei grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungen darstellen können. 

Der Kommentar zur EU-Dienstleistungsrichtlinie
nimmt Stellung zu allen Fragen, die in Deutsch-
land umstritten sind, aber von staatlichen und
insbesondere kommunalen Behörden sowie von
Gerichten beachtet werden müssen. Dies betrifft
die Frage, welche Bereiche betroffen sind, wel-
che Rechtsschutzmöglichkeiten es gegen die
Richtlinie gibt, wie die Ausnahmen zu interpre-
tieren sind, die die Richtlinie vorsieht und die
von „allgemeinem Interesse“ sein müssen, so-
wie weitere Fragestellungen im Kontext der
Dienstleistungsrichtlinie. Ein Team von hochka-
rätigen Experten aus dem Europarecht, dem öf-
fentlichen Recht sowie dem Zivil- und Arbeits-
recht setzt sich sachkundig mit allen relevanten
Fragen auseinander und geht auf spezifische Be-
dürfnisse der Rechtspraxis ein. 

Der Kommentar bietet insgesamt einen interes-
santen Überblick über die Rechtsfragen in Bezug
auf die Dienstleistungsrichtlinie auf der Ebene
des sekundären Europarechts und ist deshalb
auch für die kommunale Ebene von Interesse.
Allerdings ist die Dienstleistungsrichtlinie für die
Rechtsanwender vor Ort stets im Zusammen-
hang mit den jeweiligen nationalen und bundes-
landspezifischen Umsetzungsregelungen zu in -
ter pretieren. 

Schwarze, Jürgen (Hrsg.), EU-Kommentar,
2. Auflage 2008, 2734 Seiten, ISBN: 978-
3-8329-2847-6, € 198, Nomos-Verlags-
gesellschaft  Baden-Baden.

Die Neuauflage des Handkommentars „EU-
Kommentar“ gibt umfassend Auskunft über das
geltende europäische Recht und bezieht durch-
gängig in Form einer Gegenüberstellung die Re-
gelungen ein, die der Vertrag von Lissabon be-
absichtigt. Die komplett überarbeitete 2. Auf lage
kommentiert die praxisrelevanten Bereiche des
Europarechts wie Binnenmarkt, Wettbewerbs-
recht, Vergaberecht und Grundfreiheiten, be-
zieht dabei in ihrer Bedeutung gewachsene Ge-
biete wie das Umwelt- oder Steuerrecht mit ein
und berücksichtigt die für den Rechtsschutz not-
wendigen Regeln und praktischen Hinweise des
Europäischen Gerichtshofs. Für die kommunale
Anwendung besonders wichtig sind die umfan-
greichen Kommentierungen zu dem EU-Wett-
bewerbsrecht, insbesondere zu den für den Be-
reich der Daseinsvorsorge relevanten Strukturen

Hinweise auf Veröffentlichungen



Dem Vereinsmitglied vermittelt das Buch das
Wissen um die eigenen Rechte und seine recht-
liche Position im Verein. Der praktische und
 aktuelle Leitfaden handelt in chronologischer
Darstellung die wichtigen Themenbereiche wie
Gründung, Anmeldung, Vorstandsbildung, Mit-
gliederversammlung, Beschlussfassung und Or-
ganrecht ab. Zahlreiche Hinweise heben das im
jeweiligen Zusammenhang besonders Wichtige
hervor und ermöglichen so eine noch schnellere
Information. Eine Auswahl der einschlägigen
Ge setzestexte (in Auszügen) sowie Muster zur
Formulierung von Satzungen, Protokollen, Einla-
dungen und Anträgen erhöhen den praktischen
Nutzen des Werkes. Die 7. Auflage wurde über-
arbeitet und erweitert. Die veröffentlichte Recht-
sprechung und Literatur ist bis Juni 2008 berück-
sichtigt. Eingearbeitet worden sind darüber hin- 
aus die sich aus dem Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements vom
10.10.2007 (BGBl. I, S. 2332) ergebenden Än-
derungen. Unter anderem werden folgende
The men behandelt: „Der eingetragene Verein“,
„Der nicht eingetragene Verein“, „Vereine und
Steuerrecht“, „Gesetzestexte (Auszüge)“, „An-
hang von Mustern für Satzungen, Protokolle,
Einladungen Anträge u. a.“

Brühl/Hofmann, Durchführungshinweise
der Bundesagentur für Arbeit für die An-
wendung des Sozialgesetzbuch II (SGB II),
2008, € 23,00, ISBN 978-3-940087-32-4,
Fachhochschulverlag, Kleiststr. 10, 60318
Frankfurt am Main.

Für Leistungsberechtigte, Berater/-innen und
Behördenmitarbeiter/-innen stellen die Durch-
führungshinweise der Bundesagentur für Arbeit
(BA) bei der Anwendung des Sozialgesetzbuch II
– Grundsicherung für Arbeitsuchende – eine
wichtige Informationsquelle dar. Sie gewährleis-
ten im gesetzlich eingeräumten Spielraum für
den Bereich der BA bundesweit einheitliche Min-
deststandards und stellen einen wichtigen Bei-
trag zur Rechtssicherheit dar. Für die Mitarbei-
ter/-innen der Arbeitsagenturen, auch in den
Arbeitsgemeinschaften, sind die Durchführungs-
hinweise der BA verbindlich. Aufgrund des

Gleichheitsgrundsatzes dürfen sie davon nicht
ohne sachlich gebotenen Grund abweichen, so
dass sich die Leistungsberechtigten darauf beru-
fen und ihre Einhaltung einfordern können. Die
Optionskommunen sind an die Hinweise der BA
nicht gebunden, können diese jedoch in ihre Ar-
beit einbeziehen.

Handbuch zu den landesweiten Aktions-
wochen 2009 „Frauen verändern EUROPA
verändert Frauen", herausgegeben vom
Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nord -
rhein-Westfalen 2008, Veröffentlichungs-
Nr. 1065, Bestellung im Internet unter
www.mgffi.nrw.de/Publikation

Im Rahmen der landesweiten Aktionswochen
2009 „Frauen verändern EUROPA verändert
Frauen“, die das Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration des Landes
NRW in Zusammenarbeit mit den kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten und den kommu-
nalen Spitzenverbänden in Nordrhein-Westfalen
durchführt, hat das Ministerium ein Handbuch
erstellt. In dem Handbuch zu den landesweiten
Aktionswochen wird eine Vielzahl von Themen
rund um das Leben von Frauen in Europa von
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und
Praxis beleuchtet. Zur Vielfalt und Lebendigkeit
des Handbuches tragen neben den Portraits en-
gagierter Europäerinnen wie Emma Bonino, Dr.
Renate Jaeger, Prof. Dr. Dr. Juliane Kokott und
Carla Del Ponto auch ein Grußwort der Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel sowie ein mit EU-
Kommissar Dr. Vladimir Špidla geführtes Inter-
view über die Entwicklung der Chancen gleichheit
von Frauen und Männern in Europa bei. Die Pu-
blikation soll den kommunalen Gleichstellungs-
beauftragten bei der Vorbereitung der Aktions-
wochen 2009 helfen und auch ein anregendes
Lese- und Nachschlagebuch für ein interessiertes
Fachpublikum sowie Bürgerinnen und Bürger in
Nordrhein-Westfalen sein. Unter der Bestell-Nr.
1065 kann das Handbuch über das Internet un-
ter www.mgffi.nrw.de/Publikation angefordert
werden.

Schoch, Friedrich, Informationsfreiheitsge-
setz, 1. Auflage 2009, 854 Seiten, ISBN:
978-3-406-54920-5, € 98 Euro, Verlag C.
H. Beck, München. 

Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) des Bun-
des dient die Umsetzung einer EU-Richtlinie.
Hiernach hat nun jedermann grundsätzlich ei-
nen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Infor-
mationen. Diesem Anspruch korreliert eine Aus-
kunftspflicht des Staates, d.h. in concreto der
Behörden des Bundes, aber auch sonstiger Bun-
desorgane und -einrichtungen sowie Privater,
die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrneh-
men. Das neue Gesetz ersetzt somit den Grund-
satz des Amtsgeheimnisses durch den Grundsatz
der Transparenz behördlicher Entscheidungsab-
läufe.

Die staatliche Information kann in Form einer
Auskunftserteilung, einer Akteneinsicht oder in
sonstiger geeigneter Weise erfolgen. Das Gesetz
enthält jedoch zahlreiche Einschränkungen dieses
Informationsanspruchs, wie den Schutz besonde-
rer öffentlicher Belange, den Schutz des behörd-
lichen Entscheidungsprozesses, den Schutz geisti-
gen Eigentums sowie datenschutzrechtliche As  -
pekte.

Der Kommentar hilft allen Rechtsanwendern,
sich in dem komplexen Verfahren, das ein An-
trag auf Informationszugang nach sich zieht, zu-
rechtzufinden. Die Einführung gibt einen Über-
blick über die europarechtlichen Rahmen bedin-
gungen und die verfassungsrechtlichen Grundla-
gen der Informationszugangsfreiheit. Das Werk
wendet sich an Vertreter der Bundesbehörden
und der Gerichte, an Hochschullehrer, Rechtsre-
ferendare und Studenten, des Weiteren auch an
Anwälte, Journalisten, Verbands- und Interessen-
vertreter sowie an engagierte Bürger. 

Gegenstand des Kommentars zum Informati -
onsfreiheitsgesetz ist unmittelbar allerdings nur
das bundesgesetzliche IFG, über die Kommentie-
rung des Bundesrechts hinaus enthält die Kom-
mentierung jedoch noch Hinweise zu den jeweili-
gen Regelungen in den Bundesländern.
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